PROSPEKT

fur den

Ethik Mix Ausgewogen

Investmentfonds gemal} §§ 2 Abs. 1 und 2 iVm 50
Investmentfondsgesetz 2011 (nachstehend ,InvFG®)
(OGAW)

der

KEPLER-FONDS

Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

4020 Linz, Europaplatz 1a
(nachstehend ,Verwaltungsgesellschaft®)

- ATOOOETHIKAS (ISIN ausschuttend)

- ATOOOETHIKT8 (ISIN thesaurierend)

- ATOO00A26Z293 (ISIN thesaurierend fur institutionelle Anleger®)

- ATOO00A26ZA7 (ISIN thesaurierend, Portfolio Management Ethik Mix Ausgewogen)

* Der Erwerb dieser Tranche ist nur zulassig, wenn pro Anleger mindestens EUR 500.000,-- investiert
werden oder aus der Verwaltungsgebuhr dieser Anteilsgattung wird keine Bestandsprovision
ausbezahlt, sondern kénnen die Kosten der Beratung vom jeweiligen Dienstleister dem Anleger
entsprechend seiner individuellen Vereinbarung direkt verrechnet werden.

Dieser Prospekt wurde im Marz 2026 entsprechend den gemafR den Bestimmungen des
Investmentfondsgesetzes (InvFG) 2011 erstellten Fondsbestimmungen (in Kraft ab 16. April 2026)
erstellt. Der Prospekt tritt am 16. April 2026 in Kraft.

Dieser Prospekt wird durch den jeweils letzten Rechenschaftsbericht bzw. Halbjahresbericht erganzt.
Jeder Erwerb oder Verkauf von Anteilen erfolgt auf Basis dieses Prospekts, einschliel3lich der diesem
Prospekt als Anhang angeschlossenen Fondsbestimmungen sowie des zuletzt verdffentlichten
Rechenschafts- bzw. Halbjahresberichts.

Dem Anleger ist rechtzeitig vor der angebotenen Zeichnung der Anteile das Basisinformationsblatt (BIB)
gemal EU-VO 1286/2014 kostenlos zur Verfligung zu stellen. Auf Anfrage werden der zurzeit glltige
Prospekt, die Fondsbestimmungen, der Rechenschaftsbericht und der Halbjahresbericht von der
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Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfligung gestellt. Die genannten Dokumente sind gemeinsam
mit dem Basisinformationsblatt (BIB) gemalt EU-VO 1286/2014 auf der Website www.kepler.at in
deutscher Sprache abrufbar. Die Zurverfligungstellung der vorgenannten Dokumente kann in
Papierform sowie auf elektronischem Weg erfolgen. Die genannten Dokumente sind auch bei der
Depotbank sowie den im Anhang dieses Prospekts aufgefiihrten Vertriebsstellen erhaltlich.

Weitere Informationen Gber das Fondsvermdgen kénnen dem Anleger auf Anfrage unter Nachweis der
Anteilinhaberschaft von der Verwaltungsgesellschaft zur Verfligung gestellt werden. Angaben zu der
Kontaktstelle, bei der gegebenenfalls weitere Auskiinfte eingeholt werden kénnen, finden Sie im Anhang
zu diesem Prospekt.

Vertriebsbeschrankung

Die ausgegebenen Anteile dieses Sondervermoégens dirfen nur in Landern 6ffentlich angeboten oder
vertrieben werden, in denen ein solches 6ffentliches Angebot oder ein solcher Vertrieb zuldssig ist.
Sofern nicht von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten eine Anzeige bei
den ortlichen Aufsichtsbehorden eingereicht bzw. eine Erlaubnis von den értlichen Aufsichtsbehérden
erlangt wurde und soweit eine solche Anzeige oder Genehmigung nicht vorliegt, handelt es sich daher
nicht um ein Angebot zum Erwerb von Investmentfondsanteilen.

Der Investmentfonds ist fiir steuerpflichtige Anleger der Lander Finnland, Italien, Japan, Portugal und
Serbien nicht erwerbbar.

Der Investmentfonds wurde nicht nach den betreffenden Rechtsvorschriften in den USA
registriert. Anteile des Investmentfonds sind somit weder fiir den Vertrieb in den USA noch fiir
den Vertrieb oder den Ubertrag an jegliche US-Staatsbiirger (oder Personen, die dort ihren
standigen Aufenthalt haben) sowie Personen- oder Kapitalgesellschaften, die nach den
Gesetzen der USA gegriindet wurden, bestimmt.

HINWEIS:

Der Investmentfonds wurde ordnungsgemall beim IRS (Internal Revenue Service, = US-
Steuerbehorde) registriert und erfiillt die mit FATCA (= ein US-Gesetz, das darauf abzielt, die
Verkiirzung von Steuern durch in den USA steuerpflichtige Personen mittels im Ausland befindlicher
Finanzinstitutionen oder anderer Nicht-US Rechtsgebilde zu verhindern) verbundenen Meldepflichten.
Der Investmentfonds hat daher den Status ,FATCA compliant®. Die dem Investmentfonds zugewiesene
GIIN (,Global Intermediary Identification Number®) liegt bei der Verwaltungsgesellschaft auf und wird
dem Anleger auf Anfrage bekanntgegeben.
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ABSCHNITT | - ANGABEN UBER DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

1. Informationen lber die Verwaltungsgesellschaft mit einem Hinweis darauf, ob die
Verwaltungsgesellschaft in einem anderen Mitgliedsstaat niedergelassen ist als im
Herkunftsmitgliedsstaat des Investmentfonds

1.1 Bezeichnung oder Firma, Rechtsform, Gesellschaftssitz und Ort der Hauptverwaltung, wenn
dieser nicht mit dem Gesellschaftssitz zusammenfalit

Die Verwaltungsgesellschaft des in diesem Prospekt ndher beschriebenen Investmentfonds ist die

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. mit Sitz in 4020 Linz, Europaplatz 1a.

Die Verwaltungsgesellschaft ist in keinem anderen Mitgliedstaat niedergelassen als im
Herkunftsmitgliedstaat (Osterreich) dieses Investmentfonds.

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. ist eine Verwaltungsgesellschaft im Sinne des
Bundesgesetzes Uber Investmentfonds (InvFG). Sie hat die Rechtsform einer Gesellschaft mit
beschrankter Haftung (Ges.m.b.H.), unterliegt der &sterreichischen Rechtsordnung und ist beim
Firmenbuchgericht Linz unter der Firmenbuchnummer FN 169380p eingetragen.

1.2 Zeitpunkt der Griindung der Gesellschaft
Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. wurde am 01. April 1998 gegrundet und auf
unbestimmte Zeit errichtet.

2. Angabe samtlicher von der Gesellschaft verwalteter Investmentfonds
Diese Angaben entnehmen Sie bitte dem Anhang zu diesem Prospekt.

3. Geschaiftsfiihrung
Dir. Andreas Lassner-Klein, Dir. Dr. Michael Bumberger

Die aktuelle Zusammensetzung der Geschéaftsfihrung finden Sie unter www.kepler.at (Impressum).

4. Aufsichtsrat
Mag. Christian Ratz (Vorsitzender), Mag. Christoph Zoitl (Vorsitzender Stellvertreter), Mag. Serena
Denkmair, Prof. Dr. Teodoro Cocca, Gerhard Lauss, Mag. Thomas Pointner

Die aktuelle Zusammensetzung des Aufsichtsrates finden Sie unter www.kepler.at (Impressum).

5. Angabe der sonstigen Hauptfunktionen der Mitglieder der Geschiftsfiihrung und
des Aufsichtsrates
Diese Angaben entnehmen Sie bitte dem Anhang zu diesem Prospekt.

6. Eigenmittel
Die Eigenmittel der Gesellschaft betragen EUR 7.368.379,59.

7. Vergiitungspolitik

In Umsetzung der in den §§ 17a bis 17¢c InvFG bzw § 11 AIFMG und Anlage 2 zu § 11 AIFMG
enthaltenen Regelungen fur die Vergitungspolitik und -praxis hat die KEPLER-FONDS KAG (,KAG*)
die ,Grundsatze der Vergutungspolitk und -praktiken der KEPLER-FONDS KAG"
(,Vergutungsrichtlinien) erlassen. Diese enthalten Regelungen betreffend die allgemeine
Vergitungspolitik sowie Regelungen, die ausschlieBlich auf identifizierte Mitarbeiter im Sinne des § 17a
InvFG und § 11 AIFMG (,Risikotrager) anzuwenden sind, inkl. Festlegung des Kreises dieser
Risikotrager. In den Vergutungsrichtlinien finden sich Regeln zur angemessenen Festlegung fixer und
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variabler Gehalter, zu freiwilligen Altersversorgungs- sowie anderen Sozialleistungen, Regeln fir die
Zuteilung und Auszahlung variabler Vergutungen und fiir die diesbzgl. Leistungsbeurteilung.

Durch diese Vergutungsrichtlinien wird gewahrleistet, dass die Vergutungspolitik und -praxis der KAG
mit einem soliden und wirksamen Risikomanagement vereinbar und diesem férderlich sind und nicht
zur Ubernahme von Risiken ermutigen, die mit den Risikoprofilen oder Fondsbestimmungen der von ihr
verwalteten Portfolios nicht vereinbar sind. Seit jeher wird grof’er Wert auf einen soliden und
ausgeglichenen Geschaftsansatz gelegt, um Umweltschutz, soziale Verantwortung, gute
Unternehmensflihrung und wirtschaftlichen Erfolg in Einklang zu bringen. Sichergestellt wird dies v.a.
durch Leistungskriterien sowie den Risikomanagementprozess.

Die Vergutungsrichtlinien stehen im Einklang mit Geschéaftsstrategie, Zielen, Werten und Interessen der
KAG, der von ihr verwalteten Portfolios und deren Anteilinhaber, u.a. durch die Verwendung von
risikorelevanten  Leistungskriterien, und umfassen Mallnahmen zur Vermeidung von
Interessenkonflikten.

Auf Basis der Vergutungsrichtlinien werden die fixen und variablen Vergiitungsbestandteile festgelegt.
Die Gesamtverglitung ist marktkonform und finanzierbar.

Das Fixgehalt ist eine Vergutung, die nicht nach Mafligabe der Leistung des Unternehmens (finanzielles
Ergebnis) oder des Einzelnen (individuelle Zielerreichung) variiert. Maligebliche Kriterien fur die
Bemessung des Fixgehaltes sind das Ausbildungsniveau, das Dienstalter, die Berufserfahrung,
spezielle (Fach)Kompetenzen, die konkret auszufiihrende Tatigkeit sowie die damit verbundene und
Ubernommene Verantwortung.

Bei der Gesamtvergutung stehen fixe und allfallige variable Bestandteile in einem angemessenen
Verhaltnis, was es jedem Mitarbeiter ermoglicht, ein angemessenes Leben auf der Grundlage des
Fixeinkommens zu fiihren.

Voraussetzung fir die Auszahlung von variablen Gehaltsbestandteilen sind ein adaquates
Gesamtergebnis der KAG und eine adaquate Finanzierbarkeit. Ein schwaches oder negatives Ergebnis
der KAG fuhrt generell zu einer erheblichen Absenkung der gesamten variablen Vergitung.

Der Aufsichtsrat der KAG ist fur die Beschlussfassung der Vergitungsrichtlinien, die laufende
Uberprufung, die Umsetzung und die Uberwachung der Einhaltung der Vergutungsrichtlinien sowie fur
die Festlegung der variablen Vergitung der Geschaftsfihrung zustandig.

Der Vergltungsausschuss ist fur die Vorbereitung der Beschlisse des Aufsichtsrates sowie fir die
Uberprifung der Vergitung hoherer Fihrungskrafte in den Bereichen Risikomanagement und
Compliance zustandig.

Die internen unabhangigen Stellen Risikomanagement und Compliance Uberprifen — neben der
Innenrevision und dem Vergltungsausschuss — mindestens einmal jahrlich die Umsetzung der
festgelegten Vergutungsrichtlinien.

Die Einzelheiten der Vergitungsrichtlinien sowie der Zusammensetzung des Vergitungsausschusses,
sind auf der Internetseite der KAG unter www.kepler.at (Menu ,Service®, Untermenu ,Infocenter®,
Untermeni ,Downloads”, Rubrik ,Sonstige Informationen®) abrufbar. Auf Anfrage wird kostenlos eine
Papierversion zur Verfugung gestellt.

8. Die Verwaltungsgesellschaft hat die nachstehend angefiihrten Tatigkeiten an Dritte
delegiert

An die Raiffeisenlandesbank Oberdsterreich Aktiengesellschaft, Europaplatz 1a, 4020 Linz:

- Fdbhrung von Aufzeichnungen

- Finanz- und Rechnungswesen (Buchhaltung) inkl. Meldewesen (Durchfiihrung von Meldungen)

- Interne Revision

- Tatigkeiten in Bezug auf die Bekdmpfung von Geldwascherei und Terrorismusfinanzierung /
Sanktionen und Proliferation
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- Compliance (Marktmissbrauch, Mitarbeitergeschafte, Compliance-Schulungen,
Konfliktmelderegister, Anlegerbeschwerden)
- Administration Benutzerberechtigungen

Die Verwaltungsgesellschaft weist darauf hin, dass sie die o.a. Aufgaben an ein mit ihr in einer engen
Verbindung stehendes Unternehmen, somit ein verbundenes Unternehmen im Sinne des Art 4 Abs. 1
Z 38 VO (EU) 575/2013, delegiert hat.

An die EQS Group GmbH, Siebensterngasse 31/8, 1070 Wien: Umsetzung des Verfahrens flr den
Empfang von Meldungen Uber Verstolie und deren Weiterverfolgung gem. § 99g BWG

Die Elekronische Datenverarbeitung und IT an die
- RAITEC GmbH, Goethestrale 80, 4020 Linz (IT Infrastruktur, Simcorp Dimension, UnRisk,
Website)

- Bloomberg Finance L. P., 731 Lexington Avenue, New York, NY 10022 United States (Bloomberg)

- MSCI Limited, Ninth Floor, Ten Bishops Square SW19 London, E1 6EG, United Kingdom
(BarraOne)

- Finspacer GmbH, Ornading 34, 4951 Polling im Innkreis (Finspacer Service Portal)

An die RAITEC GmbH, Goethestralte 80, 4020 Linz: Die Meldung von IKT-Storfallen gemaf Verordnung
(EU) 2022/2554 (,DORA") zu iber RAITEC GmbH betriebene IKT-Systeme

9. Geschaiftsjahr
Das Geschéftsjahr ist das Kalenderjahr (01. Janner bis 31. Dezember).

10. Gesellschafter (die unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss ausiiben
oder ausiuiben kénnen)

- unmittelbar:  Raiffeisenlandesbank Oberdsterreich Aktiengesellschaft, Linz
Oberdsterreichische Landesbank Aktiengesellschaft, Linz
Oberdsterreichische Versicherung Aktiengesellschaft, Linz

- mittelbar: Raiffeisenbankengruppe Oberdsterreich Verbund eingetragene Genossenschaft, Linz
HYPO Holding GmbH, Linz
Obergsterreichische Landesholding GmbH, Linz
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ABSCHNITT Il - INFORMATIONEN UBER DEN INVESTMENTFONDS

1. Bezeichnung des Investmentfonds
Der Investmentfonds hat die Bezeichnung Ethik Mix Ausgewogen und ist ein Investmentfonds geman
§§ 2 Abs. 1 und 2 iVm 50 InvFG und entspricht der Richtlinie (EU) 2009/65/EG.

2. Zeitpunkt der Griindung des Investmentfonds sowie Angabe der Dauer, falls diese
begrenzt ist
Der Ethik Mix Ausgewogen wurde am 02. Juli 2019 auf unbestimmte Zeit aufgelegt.

3. Kurzangaben liber die auf den Investmentfonds anwendbaren Steuervorschriften,
wenn sie fiir den Anteilinhaber von Bedeutung sind. Angabe, ob auf die von den
Anteilinhabern vom Investmentfonds bezogene Einkiinfte und Kapitalertrage
Quellenabziige erhoben werden

STEUERLICHE BEHANDLUNG fiir in Osterreich unbeschrinkt steuerpflichtige Anleger

(Rechtlicher) Hinweis:

Die steuerlichen Ausfiihrungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus. Sie richten
sich an in Osterreich unbeschriankt einkommensteuerpflichtige oder unbeschrinkt
korperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Auswirkungen hangen unter anderem
auch von den personlichen Verhiltnissen des jeweiligen Anlegers ab und kénnen kiinftigen
Anderungen unterworfen sein. Es kann daher keine Gewihr iibernommen werden, dass sich die
steuerliche Beurteilung durch Gesetzgebung, Rechtsprechung oder sonstige Rechtsakte der
Finanzverwaltung unverandert bleibt. Wir empfehlen aus diesen Griinden, sich vor Erwerb oder
Verkauf von Investmentfondsanteilen von einem Steuerexperten beraten zu lassen und die
personlichen steuerlichen Konsequenzen eines solchen Erwerbs oder Verkaufs von
Investmentfondsanteilen abzukléren.

In den Rechenschaftsberichten sind detaillierte Angaben liber die steuerliche Behandlung der
Ausschiittungen bzw. ausschiittungsgleichen Ertrage enthalten.

Die nachstehenden Ausfuihrungen beziehen sich im Wesentlichen auf Depotfiihrungen im Inland.

Einklinfteermittlung auf Ebene des Investmentfonds:

Die Ertrage eines Investmentfonds setzen sich im Wesentlichen aus den ordentlichen und den
aufderordentlichen Ertrdgen zusammen.

Unter ordentlichen Ertragen werden im Wesentlichen Zinsen- und Dividendenertrage verstanden.
Aufwendungen des Investmentfonds (z.B. Managementgeblihren, Wirtschaftspriferkosten) kiirzen die
ordentlichen Ertrage (Ausnahme: inlandische Dividenden) und aufierordentlichen Ertrage aliquot.

AuBerordentliche Ertrage sind Gewinne aus der Realisation von Vermdgenswerten (im Wesentlichen
aus Aktien, Forderungswertpapieren und den dazugehdrigen Derivaten), saldiert mit realisierten
Verlusten. Verlustvortrdge kirzen ebenfalls die laufenden Gewinne. Ein eventueller Verlustiiberhang
kann gegen die ordentlichen Ertradge gegengerechnet werden.

Nicht verrechnete Verluste sind zeitlich unbegrenzt vortragsfahig.
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Privatvermogen

Volle Steuerabgeltung (Endbesteuerung), keine Steuererklarungspflichten des Anlegers

Von der Ausschittung (Zwischenausschittung) eines Investmentfonds an Anteilinhaber wird, soweit
diese aus Kapitalertragsteuer(KESt)-pflichtigen Kapitalertrdgen stammt und sofern der Empfénger der
Ausschittung der Kapitalertragssteuer unterliegt, durch die inlandische kuponauszahlende Stelle eine
KESt in der fir diese Ertrage gesetzlich vorgeschriebenen Héhe einbehalten. Unter der gleichen
Voraussetzung werden ,Auszahlungen® aus Thesaurierungsfonds als KESt fiir den im Anteilswert
enthaltenen ausschittungsgleichen Ertrag (ausgenommen vollthesaurierende Investmentfonds)
einbehalten.

Der Privatanleger hat grundsatzlich keinerlei Steuererklarungspflichten zu beachten. Mit dem
Kapitalertragsteuerabzug sind samtliche Steuerpflichten des Anlegers abgegolten. Der
Kapitalertragsteuerabzug entfaltet die vollen Endbesteuerungswirkungen hinsichtlich der
Einkommensteuer.

Ausnahmen vonder Endbesteuerung

Eine Endbesteuerung ist ausgeschlossen:

a) firim Fondsvermdogen enthaltene KESt lI-freie Forderungswertpapiere (sog. Altemissionen), sofern
keine Optionserklarung abgegeben wurde. Derartige Ertrage bleiben steuererklarungspflichtig;

b) flrim Fondsvermdgen enthaltene der dsterreichischen Steuerhoheit entzogene Wertpapiere, sofern
auf die Inanspruchnahme von Vorteilen aus Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) nicht verzichtet
wird. Derartige Ertrage sind in der Einkommensteuererklarung in der Spalte ,Neben den
angeflhrten EinkUnften wurden Einkunfte bezogen, fur die das Besteuerungsrecht aufgrund von
Doppelbesteuerungsabkommen einem anderen Staat zusteht” anzufihren.

In diesem Fall ist jedoch die Anrechnung der dafir in Abzug gebrachten KESt bzw. deren Rickforderung

gemaf § 240 BAO mdglich.

Besteuerung auf Ebene des Investmentfonds

Die ordentlichen Ertrdge des Investmentfonds (Zinsen, Dividenden) unterliegen nach Abzug der
aliquoten Aufwendungen der KESt in HOhe von 27,5 %. Realisierte Kursverluste (nach vorheriger
Saldierung mit realisierten Kursgewinnen) und neue Verlustvortrage (Verluste aus Geschéftsjahren, die
2013 begannen) kirzen ebenso die ordentlichen Ertrage.

Mindestens 60 % aller realisierten, wenn auch thesaurierten aulerordentlichen Ertrdge unterliegen
ebenfalls der KESt in H6he von 27,5 %. Insoweit die realisierten Substanzgewinne ausgeschuttet
werden, sind diese voll steuerpflichtig (werden z.B. 100 % ausgeschittet, sind 100 % steuerpflichtig,
werden z.B. 75 % ausgeschiuttet, sind 75 % steuerpflichtig).

Besteuerung auf Anteilscheininhaberebene:

VeraufRerung des Investmentfondsanteiles:

Fir vor dem 01.01.2011 angeschaffte Investmentfondsanteile (Altanteile) gilt die einjahrige
Spekulationsfrist weiter (§ 30 Einkommensteuergesetz (idF vor dem BudgetbegleitG 2011). Diese
Anteile sind aus heutiger Sicht nicht mehr steuerverfangen.

Ab dem 01.01.2011 angeschaffte Investmentfondsanteile (Neuanteile) unterliegen — unabhangig von
der Behaltedauer - bei Anteilsverdul’erung einer Besteuerung der realisierten Wertsteigerung. Die
Besteuerung erfolgt durch die depotfiihrende Stelle, welche auf die Differenz zwischen dem
Verauferungserlés und dem steuerlich fortgeschriebenen Anschaffungswert (Anschaffungskosten
werden um ausschuttungsgleiche Ertrage erhdéht und um steuerfreie Ausschittungen vermindert)
27,5 % KESt einbehalt.

Verlustausgleich auf Depotebene des Anteilscheininhabers:

Ab 01.04.2012 hat die depotfiihrende Bank Kursgewinne und Kursverluste sowie Ertriage
(ausgenommen Kupons von Altbestand, Zinsertragen aus Geldeinlagen und Spareinlagen) aus allen
Wertpapier-Arten von allen Depots eines Einzelinhabers bei einem Kreditinstitut innerhalb eines
Kalenderjahres gegenzurechnen (sog. Verlustausgleich). Es kann jedoch maximal die bereits bezahlte
KESt gutgeschrieben werden. Etwaige weitere im Kalenderjahr nicht mit (weiteren) Gewinnen bzw.
Ertrégen ausgeglichene Verluste verfallen. Eine Verlustmitnahme Uber das Kalenderjahr hinaus ist nicht
moglich.
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Anlegerinnen, deren Einkommensteuer-Tarifsatz unter 27,5 % liegt, haben die Mdglichkeit, samtliche
Kapitalertrage, die dem Steuersatz von 27,5 % unterliegen, im Rahmen der Einkommensteuererklarung
zum entsprechend niedrigeren Einkommensteuersatz zu besteuern (Regelbesteuerungsoption). Ein
Abzug von Werbungskosten (z.B. Depotspesen) ist dabei nicht mdglich. Die vorab in Abzug gebrachte
Kapitalertragsteuer ist im Rahmen der Steuererklarung riickerstattbar. Winscht der Steuerpflichtige nur
einen Verlustausgleich innerhalb der mit 27,5 % besteuerten Kapitaleinkinfte, kann er — isoliert von der
Regelbesteuerungsoption — die Verlustausgleichsoption ausiben. Dasselbe gilt in Fallen, in denen
Entlastungsverpflichtungen aufgrund von DBA wahrgenommen werden kénnen. Eine Offenlegung
samtlicher endbesteuerungsfahiger Kapitalertrage ist dazu nicht erforderlich.

Betriebsvermogen

Besteuerung und Steuerabgeltung fiir Anteile im Betriebsvermégen natiirlicher Personen

Far natlrliche Personen, die Einkinfte aus Kapitalvermdgen oder Gewerbebetrieb beziehen
(Einzelunternehmer, Mitunternehmer), gilt die Einkommensteuer fir die KESt pflichtigen Ertrage (Zinsen
aus Forderungswertpapieren, in- und auslandische Dividenden und sonstige ordentliche Ertrage) durch
den KESt Abzug als abgegolten:

Im Fondsvermdgen realisierte Kursgewinne sind zur Ganze steuerpflichtig (d.h. es ist keine steuerfreie
Thesaurierung von Substanzgewinnen mehr maoglich). Der 27,5%ige KESt Abzug hat jedoch keine
Endbesteuerungswirkung, sondern ist lediglich eine Vorauszahlung auf den
Sondereinkommensteuersatz im Wege der Veranlagung.

Gewinne aus der VerauRerung des Fondsanteiles unterliegen grundsatzlich auch dem 27,5%igen KESt
Satz. Dieser KESt Abzug ist wiederum nur eine Vorauszahlung auf den im Wege der Veranlagung zu
erhebenden Sondereinkommensteuersatz in Héhe von 27,5 % (Gewinn = Differenzbetrag zwischen
Veraulerungserldés und Anschaffungskosten; davon sind die wahrend der Behaltedauer bzw. zum
Verkaufszeitpunkt bereits versteuerten ausschittungsgleichen Ertrage in Abzug zu bringen; die
ausschuttungsgleichen Ertrage sind in Form eines steuerlichen ,Merkpostens® Uiber die Behaltedauer
des Investmentfondsanteiles auRerbilanziell mitzufihren. Unternehmensrechtliche Abschreibungen des
Investmentfondsanteils kiirzen entsprechend die ausschittungsgleichen Ertrdge des jeweiligen
Jahres).

Bei Depots im Betriebsvermbgen ist ein Verlustausgleich durch die Bank nicht zuldssig. Eine
Gegenrechnung ist nur tber die Steuererklarung moglich.

Besteuerung bei Anteilen im Betriebsvermégen juristischer Personen
Die im Investmentfonds erwirtschafteten ordentlichen Ertrdge (z.B. Zinsen, Dividenden) sind
grundséatzlich steuerpflichtig.

Steuerfrei sind jedoch
- inlandische Dividenden (die bei Zufluss an den Investmentfonds abgezogene KESt ist
riickerstattbar)
- Gewinnanteile aus Beteiligungen an EU-Koérperschaften
- Gewinnanteile aus Beteiligungen an auslandischen Korperschaften, die mit einer inlandischen
unter § 7 Abs. 3 KStG fallenden Korperschaft vergleichbar sind und mit deren
Ansassigkeitsstaat eine umfassende Amtshilfe besteht.

Dividenden aus anderen Landern sind KOSt-pflichtig.

Auf andere Besonderheiten des Korperschaftsteuergesetzes iZm Dividenden wird hier mangels
Relevanz fir Investmentfonds nicht eingegangen.

Bei Fondgeschaftsjahren, die nach dem 31.12.2012 begonnen haben, sind samtliche im
Fondsvermogen realisierten Kursgewinne sofort steuerpflichtig (d.h. keine steuerfreie Thesaurierung
von Substanzgewinnen mehr moglich).

Sofern keine Befreiungserklarung geman § 94 Z 5 EStG vorliegt, hat die kuponauszahlende Stelle auch
fur Anteile im Betriebsvermdgen von der Ausschittung Kapitalertragssteuer einzubehalten bzw.
Auszahlungen aus Thesaurierungsfonds als KESt an die Finanz abzufiihren. Eine in Abzug gebrachte
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und an das Finanzamt abgefiihrte KESt kann auf die veranlagte Kérperschaftsteuer angerechnet bzw.
rickerstattet werden.

Gewinne aus der Verduflerung des Investmentfondsanteiles unterliegen der (regularen)
Kérperschaftsteuer (aktueller Satz siehe § 22 Abs 1 bzw Abs 2 KStG). Kursverluste bzw.
Teilwertabschreibungen sind steuerlich sofort abzugsfahig.

Koérperschaften mit Einkiinften aus Kapitalvermégen

Soweit Korperschaften (z.B. Vereine) Einkinfte aus Kapitalvermdgen beziehen, gilt die
Koérperschaftsteuer durch den Steuerabzug als abgegolten. Eine KESt auf steuerfreie Dividenden ist
ruckerstattbar.

Fir Zuflisse ab dem 1.1.2016 erhoht sich der KESt-Satz von 25 % auf 27,5 %. Fur Koérperschaften mit
Einkiinften aus Kapitalvermdgen bleibt es jedoch fiir diese Einkiinfte beim (reguléaren) KOSt-Satz
(aktueller Satz siehe § 22 Abs 1 bzw Abs 2 KStG).

Wenn nicht die kuponauszahlende Stelle bei diesen Steuerpflichtigen den KESt-Satz in Héhe der KOSt
anwendet, kann der Steuerpflichtige die zu viel einbehaltene KESt beim Finanzamt riickerstatten lassen.

Privatstiftungen unterliegen mit den im Fonds erwirtschafteten Ertrdgen grundsatzlich dem KOSt-Satz
(Zwischensteuer). Aktueller Satz siehe § 22 Abs 2 KStG.

Steuerfrei sind jedoch inlandische Dividenden (die bei Zufluss an den Investmentfonds abgezogene
KESt ist rickerstattbar) und Gewinnanteile aus Beteiligungen an EU-Koérperschaften sowie aus
Beteiligungen an auslandischen Korperschaften, die mit einer inldndischen unter § 7 Abs. 3 KStG
fallenden Korperschaft vergleichbar sind und mit deren Ansassigkeitsstaat eine umfassende Amtshilfe
besteht.

Dividenden aus anderen Landern sind KOSt-pflichtig.

Auf andere Besonderheiten des Korperschaftsteuergesetzes iZm Dividenden wird hier mangels
Relevanz fur Investmentfonds nicht eingegangen.

Mindestens 60 % aller realisierten wenn auch thesaurierten Substanzgewinne (Kursgewinne aus
realisierten Aktien und Aktienderivaten sowie aus Anleihen und Anleihederivaten) unterliegen ebenfalls
der Korperschaftssteuer (Zwischensteuer). Insoweit die realisierten Substanzgewinne ausgeschiittet
werden, sind diese voll steuerpflichtig (werden z.B. 100 % ausgeschiittet, sind 100 % steuerpflichtig,
werden z.B. 75 % ausgeschiuttet, sind 75 % steuerpflichtig).

Ab dem 01.01.2011 angeschaffte Investmentfondsanteile unterliegen bei Anteilsverauferung einer
Besteuerung der realisierten Wertsteigerung. Bemessungsgrundlage fiir die Besteuerung ist die
Differenz aus dem Verkaufserlés und dem steuerlich fortgeschriebenen Anschaffungswert der
Investmentfondsanteile. Fiir Zwecke des steuerlich fortgeschriebenen Anschaffungswerts erhéhen
wahrend der Behaltedauer versteuerte Ertrage die Anschaffungskosten des Anteilscheines, wahrend
erfolgte Ausschittungen bzw. ausgezahlte KESt die Anschaffungskosten vermindern.

4. Stichtag fiir den Rechnungsabschluss und Angabe der Haufigkeit der Ausschiittung
Das Rechnungsjahr (Geschéftsjahr) des Investmentfonds beginnt am 01. Juni und endet mit 31. Mai
des nachsten Kalenderjahres. Der Stichtag fur den Rechnungsabschluss ist somit der 31. Mai.

Die Ausschittung bzw. — sofern keine Ausschittungen an die Anteilinhaber vorgesehen sind
(thesaurierende Investmentfonds) — die Auszahlung der Kapitalertragsteuer (KESt) ¥ gemaf § 58 Abs.
2 InvFG iVm Artikel 6 der Fondsbestimmungen erfolgt ab 15. August des folgenden Rechnungsjahres
(Geschéftsjahres). Zwischenausschittungen sind mdglich.

Die Verwaltungsgesellschaft hat fur jedes Rechnungsjahr des Fonds einen Rechenschaftsbericht, sowie
fur die ersten sechs Monate eines jeden Rechnungsjahres einen Halbjahresbericht zu erstellen. Nach
dem Ende des jeweiligen Berichtszeitraumes ist der Rechenschaftsbericht innerhalb von 4 Monaten und
der Halbjahresbericht innerhalb von 2 Monaten zu veréffentlichen.

) nicht bei vollthesaurierenden Investmentfonds
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5. Name der Personen, die mit der Abschlussprifung gemaR § 49 Abs. 5 InvFG betraut
sind

Als Abschlussprifer gemaf § 49 Abs. 5 InvFG ist die KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprufungs- und

Steuerberatungsgesellschaft, KudlichstralRe 41, 4020 Linz, bestellt.

Die jeweils mit der konkreten Prifung betrauten natlrlichen Personen sind dem Bestatigungsvermerk

des Rechenschaftsberichtes, den Sie auch Uber die Website www.kepler.at abrufen kdnnen, zu

entnehmen.

6. Angabe der Art und der Hauptmerkmale der Anteile

Art des mit dem Investmentfondsanteil verbundenen Rechts

Die Anleger sind entsprechend der Anzahl ihrer Investmentfondsanteile Miteigentimer an den
Vermdgenswerten des Investmentfonds. Jeder Investmentfondsanteil reprasentiert somit ein dingliches
Recht, namlich ein Miteigentumsrecht, am Fondsvermoégen. Der Wert des jeweils reprasentierten
Miteigentumsanteils ergibt sich aus der Teilung des Gesamtvermogenswertes des Investmentfonds
einschlieBlich der Ertragnisse durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile. Der Wert jedes
Miteigentumsanteils ist somit innerhalb einer Anteilsgattung gleich. Investmentfondsanteile werden in
unbegrenzter Anzahl ausgegeben.

Anteilscheine als Originalurkunden oder Zertifikate liber diese Urkunden

Die Anteilscheine (Zertifikate) sind Wertpapiere die Miteigentumsanteile an den Vermogenswerten des
Investmentfonds und die Rechte der Anleger gegeniber der Verwaltungsgesellschaft und der
Depotbank verkoérpern. Sie sind als Finanzinstrumente im Sinne des § 1 Z 7 lit. c
Wertpapieraufsichtsgesetz (WAG 2018) zu qualifizieren.

Die Anteilscheine werden in Sammelurkunden (gem. § 24 Depotgesetz, BGBI. | Nr. 424/1969 idgF) je
Anteilsgattung verbrieft.

Die Verwaltungsgesellschaft darf mit Zustimmung ihres Aufsichtsrates die Miteigentumsanteile teilen
(splitten) und zusétzlich Anteilscheine an die Anteilinhaber ausgeben oder bestehende Anteilscheine in
neue umtauschen, wenn die Verwaltungsgesellschaft zufolge der Hohe des errechneten Anteilswertes
eine Teilung der Miteigentumsanteile im Interesse der Anteilinhaber gelegen erachtet.

Anteilsgattungen

Fur den Investmentfonds kdnnen Ausschuttungsanteilscheine und/oder Thesaurierungsanteilscheine
mit KESt-Auszahlung und/oder Thesaurierungsanteilscheine ohne KESt- Auszahlung (Vollthesaurierer)
ausgegeben werden.

Zudem konnen Anteilsgattungen mit unterschiedlicher Héhe des Ausgabeaufschlags und / oder mit
unterschiedlicher Wahrung und / oder mit unterschiedlicher Héhe der Verwaltungsgebiihr ausgegeben
werden.

Anteilscheine als Namens- oder Inhaberpapiere
Die Anteilscheine lauten auf Inhaber. Die Anteilscheine konnen Uber einen oder mehrere Anteile oder
Bruchteile davon ausgestellt werden.

Stimmrechte
Mit den Anteilscheinen sind keine Stimmrechte verbunden.

7. Voraussetzungen, unter denen die Aufléosung bzw. Beendigung des
Investmentfonds beschlossen werden kann, und die Einzelheiten der Auflésung
bzw. Beendigung, insbesondere im Bezug auf die Rechte der Anteilinhaber

Die Auflésung eines Investmentfonds kann aus unterschiedlichen Griinden erfolgen. Etwa kann die

Auflésung des Investmentfonds durch die Kiindigung der Verwaltung durch die Verwaltungsgesellschaft

oder durch die Ubertragung der Vermégenswerte als Folge einer Verschmelzung oder Abspaltung

begriindet sein. Die Verwaltung des Investmentfonds durch die Verwaltungsgesellschaft endet auch
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dann, wenn die Verwaltungsgesellschaft ihre Konzession zur Verwaltung von Investmentfonds verliert
oder die Verwaltung im Vorfeld der Beschlussfassung Uber ihre eigene Auflésung kindigt.
Laufzeitenfonds enden mit Ablauf der Zeit fur die der Investmentfonds aufgelegt wurde. Im Detail stellen
sich die Auflésungsgriinde bzw. deren Voraussetzungen wie folgt dar:

a) Kiindigung der Verwaltung
Die Verwaltungsgesellschaft kann die Verwaltung des Investmentfonds unter den folgenden
Voraussetzungen kiindigen/beenden:

i) mit Bewilligung der FMA unter Einhaltung einer Frist von (zumindest) sechs Monaten durch 6ffentliche
Bekanntmachung der Kiindigung. Die FMA hat die Bewilligung nur dann zu erteilen, wenn die Interessen
der Anteilinhaber ausreichend gewahrt sind. Eine Veroffentlichung kann dann unterbleiben, wenn die
Kindigung samtlichen Anteilinhabern nachweislich mitgeteilt wird (§ 133 InvFG). In diesem Fall tritt die
Kindigung mit dem in der Mitteilung angegebenen Tag, friihestens jedoch 30 Tage nach Mitteilung an
die Anteilinhaber, in Kraft. Die Anteilinhaber kdnnen (vorbehaltlich einer Preisaussetzung) wahrend der
jeweils genannten Frist ihre Investmentfondsanteile gegen Auszahlung des Ricknahmepreises
zurtickgeben.

i) mit sofortiger Wirkung ab dem Tag der ¢ffentlichen Bekanntmachung unter gleichzeitiger Anzeige an
die FMA, wenn das Fondsvermdgen EUR 1.150.000,- unterschreitet.

Eine Kindigung gemag ii) ist wahrend einer Kindigung gemaR i) nicht zulassig.

Endet die Verwaltung durch Kiindigung, hat die Verwaltungsgesellschaft die Abwicklung einzuleiten. Mit
Beginn der Abwicklung tritt an die Stelle des Rechts der Anteilinhaber auf Verwaltung das Recht auf
ordnungsgemafle Abwicklung und an die Stelle des Rechts auf jederzeitige Rickzahlung des
Anteilswertes das Recht auf Auszahlung des Liquidationserléses nach Ende der Abwicklung, wobei auf
Verlangen eines Anteilinhabers fur illiquid gewordene Vermdgenswerte auch eine Auskehrung zulassig
ist, sofern alle Ubrigen Anteilinhaber dieser anteiligen Auskehrung ausdriicklich zustimmen.

b) Ubertragung der Verwaltung

Die Verwaltungsgesellschaft kann die Verwaltung des Investmentfonds unter anderem mit Bewilligung
der FMA auf eine andere Verwaltungsgesellschaft (ibertragen. Die Ubertragung der Verwaltung ist zu
veroffentlichen. Sie tritt mit dem in der Verdéffentlichung angegebenen Tag, friihestens jedoch drei
Monate nach der Verdffentlichung, in Kraft. Eine Verdffentlichung kann dann unterbleiben, wenn die
Ubertragung der Verwaltung auf eine andere Verwaltungsgesellschaft samtlichen Anteilinhabern,
mindestens jedoch 30 Tage vor der Ubertragung der Verwaltung mitgeteilt wird (§ 133 InvFG).

Die Anteilinhaber kdnnen wahrend der jeweils genannten Frist ihre Investmentfondsanteile gegen
Auszahlung des Ricknahmepreises zurlickgeben.

c) Andere Griinde fiir die Beendigung der Verwaltung

Das Recht der Verwaltungsgesellschaft zur Verwaltung eines Investmentfonds erlischt mit dem Wegfall
der Konzession fiir das Investmentgeschaft (§ 1 Abs. 1 Z 13 BWG iVm § 6 Abs. 2 InvFG) oder der
Zulassung gemaf Art. 6 der Richtlinie 2009/65/EG oder mit dem Beschluss der Verwaltungsgesellschaft
Uber ihre Auflésung oder mit dem Entzug der Berechtigung fir die Verwaltungsgesellschaft durch die
FMA gemaR § 50 Abs. 7 InvFG weitere Anteilscheine des betreffenden Investmentfonds auszugeben.

Endet die Verwaltung durch Wegfall der Konzession, geht die Verwaltung auf die Depotbank tber. Die
Depotbank kann die Verwaltung des Investmentfonds mit Bewilligung der FMA binnen sechs Monaten
nach Beendigung der Verwaltung durch die urspringliche Verwaltungsgesellschaft auf eine neue
Verwaltungsgesellschaft Ubertragen. Die FMA hat die Bewilligung nur dann zu erteilen, wenn die
berechtigten Interessen der Anteilinhaber ausreichend gewahrt sind. Sofern die Depotbank die
Verwaltung des Investmentfonds nicht binnen sechs Monaten auf eine andere Verwaltungsgesellschaft
Ubertragt, hat sie dessen Abwicklung einzuleiten.

Mit Beginn der Abwicklung tritt an die Stelle des Rechts der Anteilinhaber auf Verwaltung das Recht auf
ordnungsgemaflle Abwicklung und an die Stelle des Rechts auf jederzeitige Rickzahlung des
Anteilswertes das Recht auf Auszahlung des Liquidationserléses nach Ende der Abwicklung, wobei auf
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Verlangen eines Anteilinhabers fir illiquid gewordene Vermdgenswerte auch eine Auskehrung zuldssig
ist, sofern alle Gbrigen Anteilinhaber dieser anteiligen Auskehrung ausdricklich zustimmen.

d) Verschmelzung/Zusammenlegung des Investmentfonds mit einem anderen Investmentfonds
Die Verwaltungsgesellschaft kann Investmentfonds nach entsprechender Bewilligung der FMA und
Information der Anleger verschmelzen. Die Verschmelzung kann zwischen inlédndischen
Investmentfonds oder auch grenzuberschreitend zwischen Investmentfonds aus verschiedenen
Mitgliedsstaaten der Europaischen Union erfolgen. Folgende Verfahren zur Verschmelzung von
Investmentfonds sind gesetzlich vorgesehen:

i) Die Verwaltungsgesellschaft kann samtliche Vermdgenswerte und Verbindlichkeiten eines oder
mehrerer Investmentfonds auf einen anderen bestehenden Investmentfonds ({bertragen
(,Bruttoverschmelzung durch Aufnahme®)

ii) Die Verwaltungsgesellschaft kann samtliche Vermdgenswerte und Verbindlichkeiten von zwei oder
mehreren Investmentfonds auf einen neu zu bildenden Investmentfonds {bertragen
(,Bruttoverschmelzung durch Neubildung®)

i) Die Verwaltungsgesellschaft kann das Nettovermdgen von zwei oder mehreren Investmentfonds, die
weiter bestehen, bis die Verbindlichkeiten dieser Investmentfonds getilgt sind, auf einen neu zu
bildenden Investmentfonds Ubertragen (,Nettoverschmelzung*)

Die Anteilinhaber sind nach Bewilligung der Verschmelzung durch die FMA Uber die Details entweder
durch Verdéffentlichung oder durch Mitteilung (§ 133 InvFG) zu informieren. Die Anteilinhaber kdnnen
ihre Investmentfondsanteile wahrend der in dieser Veroffentlichung bzw. Mitteilung genannten Frist
gegen Auszahlung des Ricknahmepreises zuriickgeben oder soweit mdglich, in Anteile eines anderen
Investmentfonds derselben Verwaltungsgesellschaft oder einer verbundenen Verwaltungsgesellschaft
mit ahnlicher Anlagepolitik umtauschen.

Die Anteilinhaber der ibertragenden Investmentfonds werden im Falle der ,Bruttoverschmelzung durch
Aufnahme® Anteilinhaber des Ubernehmenden Investmentfonds, im Falle der ,Bruttoverschmelzung
durch Neubildung® Anteilinhaber am neu gebildeten Investmentfonds. Der Umtausch erfolgt jeweils
entsprechend dem Umtauschverhaltnis sowie auf allfallige Auszahlung eines Barbetrages von
héchstens 10 % des Nettobestandwertes des umzutauschenden Anteils (Spitzenausgleich). Das
Umtauschverhaltnis ermittelt sich im Falle der ,Bruttoverschmelzung durch Aufnahme® nach dem
Verhaltnis der Nettoinventarwerte (NAV) des Ubertragenden und des aufnehmenden Investmentfonds,
im Falle der ,Bruttoverschmelzung durch Neubildung® nach dem Verhaltnis zwischen den
Nettoinventarwerten der zu Ubertragenden Investmentfonds und dem des neu zu griindenden
Investmentfonds.

e) Abspaltung des Fondsvermbgens

gemdaR § 65 InvFG 2011

Die Verwaltungsgesellschaft kann unvorhersehbar illiquid gewordene Titel des Fondsvermdgens
abspalten. Die Abspaltung setzt unter anderem die Bewilligung der FMA und die Verdffentlichung der
Details zur geplanten Abspaltung voraus. Die Anteilinhaber werden entsprechend ihrer Anteile
Miteigentimer am abgespaltenen Investmentfonds, der von der Depotbank abgewickelt wird. Nach
Abwicklung erfolgt die Auszahlung des Erldses an die Anteilinhaber.

GeméR § 56 InvFG 2011

Die Verwaltungsgesellschaft kann nach Anzeige bei der FMA bestimmte Vermodgenswerte, deren
wirtschaftliche oder rechtliche Merkmale sich erheblich verdndert haben oder aufgrund
aulergewohnlicher Umstande unsicher geworden sind, von den anderen Vermdgenswerten des Fonds
trennen.

Prospekt flr den Ethik Mix Ausgewogen Seite 12 KE PI_E R
FONDS



8. Angabe der Borsen oder Markte, an denen die Anteile notiert oder gehandelt werden
Die Ausgabe- und Ricknahme der Anteile erfolgen durch die Depotbank. Die Verwaltungsgesellschaft
behalt sich die Mdglichkeit vor, Borseneinfuhrungen des Investmentfonds zu veranlassen.

Aktuell hat die Verwaltungsgesellschaft jedoch weder eine Borseneinfihrung veranlasst, noch strebt sie
eine solche an.

9. Ausgabe und Riicknahme der Anteile
9.1 Modalitiaten und Bedingungen fiir die Ausgabe und/oder den Verkauf der Anteile

Ausgabe von Anteilen
Die Ausgabe erfolgt zu den in den Fondsbestimmungen angefiihrten Zeitpunkten.

Die Anzahl der ausgegebenen Anteile und der entsprechenden Anteilscheine je Anteilsgattung ist
grundsatzlich nicht beschrankt. Die Anteile kdnnen bei den im Anhang aufgefiihrten Vertriebsstellen
erworben werden. Die Verwaltungsgesellschaft behalt sich vor, die Ausgabe von Anteilen
vorubergehend oder vollstandig einzustellen.

Ausgabeaufschlag und Ausgabepreis
Bei Festsetzung des Ausgabepreises wird dem Wert eines Anteiles unter anderem zur Abgeltung der
3,00 % des Wertes eines Anteiles, kaufmannisch gerundet auf zwei Nachkommastellen.

Dieser Ausgabeaufschlag kann bei nur kurzer Anlagedauer die Performance reduzieren oder sogar
ganz aufzehren. Aus diesem Grund empfiehlt sich bei dem Erwerb von Investmentanteilscheinen eine
langere Anlagedauer.

Abrechnungsstichtag

Der zur Abrechnung kommende gultige Ausgabepreis ist der ermittelte Rechenwert des nachsten
Osterreichischen Bankarbeitstages*), jeweils zuziiglich des Ausgabeaufschlages.

Hiervon ausgenommen sind abgeschlossene Fondsansparplane; in diesem Fall erfolgt der Kauf zum
Ausgabepreis (aktueller Rechenwert zuziglich Ausgabeaufschlag) am im Rahmen des Auftrags
vereinbarten Monatstag*) bzw. am darauffolgenden 6sterreichischen Bankarbeitstag.

Die Orderannahmeschlusszeit ist jeweils 13:00 Uhr (Zeit am Sitz der Depotbank) an einem
Osterreichischen Bankarbeitstag*). Die Annahmeschlusszeiten fiir Anteilscheingeschafte beziehen sich
auf das Einlangen der Geschéftsinformation in der Depotbank. Abhangig von der tatsachlichen
Orderannahmestelle sind Weiterleitungszeiten einzurechnen. Bitte erkundigen Sie sich diesbezuglich
bei lhrem Kundenbetreuer.

Die Wertstellung der Belastung des Kaufpreises erfolgt einen Osterreichischen Bankarbeitstag*) nach
dem ermittelten Rechenwertdatum des Kaufauftrages bzw. nach Durchfihrung des
Fondsansparplanes.

*) ausg. Karfreitag und Silvester

9.2 Modalitaiten und Bedingungen des Riickkaufs und der Ricknahme der Anteile sowie
Voraussetzungen, unter denen der Riickkauf und die Riicknahme ausgesetzt werden kénnen

Riicknahme von Anteilen

Die Anteilinhaber kdénnen jederzeit die Rlicknahme der Anteile durch Erteilung eines
Ricknahmeauftrages bei der Depotbank verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft ist verpflichtet, die
Anteile zum jeweils geltenden Ricknahmepreis fir Rechnung des Investmentfonds zuriickzunehmen.

Die Rucknahme erfolgt zu den in den Fondsbestimmungen angefiihrten Zeitpunkten.

Aussetzung

Die Auszahlung des Rucknahmepreises sowie die Errechnung und Veroffentlichung des
Ricknahmepreises kann unter gleichzeitiger Mitteilung an die Finanzmarktaufsicht (FMA) und
entsprechender Verdéffentlichung voriibergehend unterbleiben und vom Verkauf von Vermégenswerten
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des Investmentfonds sowie vom Eingang des Verwertungserléses abhangig gemacht werden, wenn
aufdergewothnliche Umstande vorliegen, die dies unter Berlicksichtigung berechtigter Interessen der
Anteilinhaber erforderlich erscheinen lassen. Aufergewohnliche Umstande kdnnen insbesondere
erhebliche Marktverwerfungen, sanktionsbedingte Handelsbeschrankungen, Liquiditdtsengpasse,
Bewertungs- oder Abwicklungsstérungen, oder schwerwiegende operative Ereignisse (z.B. IT- oder
Cybervorfalle) oder die Vorbereitung von Fondsmaflnahmen (z.B. Auflésung oder Verschmelzung) sein.
Die Wiederaufnahme der Ricknahme der Anteilscheine ist den Anteilinhabern ebenfalls bekannt zu
geben.

Riicknahmeabschlag und Riicknahmepreis
Bei Ricknahme der Anteilscheine ist kein Ricknahmeabschlag zu bezahlen. Der Ricknahmepreis
entspricht dem Wert eines Anteiles.

Abrechnungsstichtag

Der zur Abrechnung kommende gultige Ricknahmepreis ist der ermittelte Rechenwert des nachsten
Osterreichischen Bankarbeitstages™).

Hiervon ausgenommen sind Auszahlungen gemaf einer allenfalls vereinbarten Auszahlungsphase bei
Fondsansparplanen (Auszahlungsplan); in diesem Fall erfolgt die Auszahlung zum Ricknahmepreis
am im Rahmen des Auftrags vereinbarten Monatstag®) bzw. am darauffolgenden 6sterreichischen
Bankarbeitstag.

Die Orderannahmeschlusszeit ist jeweils 13:00 Uhr (Zeit am Sitz der Depotbank) an einem
Osterreichischen Bankarbeitstag*). Die Annahmeschlusszeiten fir Anteilscheingeschéafte beziehen sich
auf das Einlangen der Geschéftsinformation in der Depotbank. Abhangig von der tatsachlichen
Orderannahmestelle sind Weiterleitungszeiten einzurechnen. Bitte erkundigen Sie sich diesbeziiglich
bei lhrem Kundenbetreuer.

Die Wertstellung der Gutschrift des Verkaufspreises erfolgt einen dsterreichischen Bankarbeitstag®)
nach dem ermittelten Rechenwertdatum des Verkaufsauftrages bzw. nach Durchfihrung des
Auszahlungsplanes.

*) ausg. Karfreitag und Silvester

9.2a Liquiditatsmanagement-Instrumente

Zur Wahrung der Interessen der Anteilinhaber hat die Verwaltungsgesellschaft neben der in Abschnitt
I Punkt, Punkt 7 beschriebene Abspaltung und der in Abschnitt Il, Punkt 9.2. beschriebenen Aussetzung
folgende Liquiditditsmanagement Instrumente vorgesehen: Ricknahmebeschrankung sowie
Verlangerung der Kuindigungsfrist. Ein zeitgleicher Einsatz ausgewahlter Liquidititsmanagement-
Instrumente ist zulassig, wenn dies zur Wahrung der Interessen der Anleger erforderlich ist.

Riicknahmebeschrdankung
Eine Ricknahmebeschrankung kann vortbergehend unter Berticksichtigung der Marktverhaltnisse und
erwarteter Zahlungsstrome aktiviert werden.

Modalitat: Erfasst sind samtliche Ricknahmeauftrage, die zum Zeitpunkt der Aktivierung der
Ricknahmebeschrankung noch nicht ausgeflihrt sind. Fir die Dauer der Aktivierung werden alle
betroffenen Riicknahmeantrage entsprechend der Ausflihrungsquote anteilig ausgefiihrt.

Der nicht ausgefiihrte Teil des Riicknahmeauftrags verfallt und ein nicht ausgefiihrter Teil misste
gegebenenfalls erneut als Riicknahmeantrag gestellt werden.

Verldngerung der Kiindigungsfrist
Die Verwaltungsgesellschaft kann die Riicknahmefrist (Klindigungsfrist) vorlibergehend verlangern.

Modalitat: Dies berihrt nicht die Riicknahmefrequenz. Die Verlangerung betrifft nur die Frist zwischen
Orderannahmeschluss und Orderausfihrung der Ricknahmen. Erfasst sind samtliche
Ricknahmeauftrage, die zum Zeitpunkt der Aktivierung der Verlangerung der Ricknahmefrist noch
nicht ausgefuhrt sind. Nach Deaktivierung werden alle offenen Ricknahmeauftrdge gemafR der in
Artikel 4 der Fondsbestimmungen und der hier im nachfolgenden Abschnitt Punkt 9.3.des Prospekts
definierten Modalitdten ausgefuhrt. Der Ricknahmepreis richtet sich nach dem Anteilwert am
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Abrechnungsstichtag nach Ablauf der (verlangerten) Frist.

Informationen zu Aktivierung und Deaktivierung
Informationen zu Aktivierungen und Deaktivierungen werden den Anlegern Ulber die Homepage
www.kepler.at unverziglich mitgeteilt.

9.3 Ermittlung der Verkaufs- oder Ausgabe- und der Auszahlungs- oder Riicknahmepreise der
Anteile, insbesondere:

Berechnungsmethode

Zur Preisberechnung des Investmentfonds werden grundsatzlich die jeweils letzten verdffentlichten
bzw. verfliigbaren Kurse der vom Investmentfonds erworbenen Vermogenswerte herangezogen.
Entspricht der letzte veroffentlichte Bewertungskurs aufgrund der politischen oder wirtschaftlichen
Situation ganz offensichtlich und nicht nur im Einzelfall nicht den tatsachlichen Werten, so kann eine
Preisberechnung unterbleiben, wenn der Fonds einen Anteil seines Fondsvermdgens in
Vermdgenswerte investiert hat, die keine bzw. keine marktkonformen Kurse aufweisen, welcher dies
unter Bertcksichtigung berechtigter Interessen der Anteilinhaber erforderlich erscheinen lasst.

Héufigkeit der Berechnung der Preise
Die Berechnung des Ausgabe- sowie des Ricknahmepreises erfolgt an Osterreichischen
Bankarbeitstagen (ausgenommen Karfreitag und Silvester), mindestens aber zweimal im Monat.

Kosten bei Ausgabe und Riicknahme der Anteile

Die Ausgabe der Anteile durch die Verwahrstelle/Depotbank erfolgt, mit Ausnahme des
Ausgabeaufschlags bei Ausgabe von Anteilscheinen, ohne Berechnung zuséatzlicher Kosten. Bei der
Ricknahme der Anteile kdnnen durch die Verwahrstelle/Depotbank zusatzliche Kosten verrechnet
werden.

Inwieweit beim einzelnen Anleger fir den Erwerb und die Riickgabe von Anteilscheinen (neben dem
Ausgabeaufschlag und/oder Riicknahmeabschlag) zusatzliche Gebuihren verrechnet werden, hangt von
den individuellen Vereinbarungen des Anlegers mit dem jeweiligen depotfiihrenden Kreditinstitut ab und
unterliegt daher nicht der Einflussnahme der Verwaltungsgesellschaft.

Art, Ort und Haufigkeit der Veréffentlichung der Ausgabe- und Riicknahmepreise
Der errechnete Wert (NAV) eines Anteiles sowie der Ausgabe- und Ricknahmepreis wird grundsatzlich
an Osterreichischen Bankarbeitstagen (ausgenommen Karfreitag und Silvester), mindestens aber
zweimal im Monat ermittelt und in elektronischer Form auf www.kepler.at verdffentlicht.

9.4 Regeln fiir die Vermogensbewertung

Der Wert eines Anteiles einer Anteilsgattung ergibt sich aus der Teilung des Wertes einer
Anteilsgattung einschliellich der Ertragnisse durch die Zahl der ausgegebenen Anteile dieser
Anteilsgattung.

Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilsgattung ist deren Wert auf der Grundlage des fiir den
gesamten Investmentfonds ermittelten Wertes zu berechnen. In der Folge ergibt sich der Wert einer
Anteilsgattung aus der Summe der fir diese Anteilsgattung zu berechnenden anteiligen
Nettovermdgenswerte des Investmentfonds.

Der so berechnete Anteilswert wird auf zwei Nachkommastellen berechnet, wobei keine kaufménnische
Rundung der zweiten Nachkommastelle stattfindet.

Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der im Investmentfonds
befindlichen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile an Investmentfonds und Bezugsrechte
zuzlglich des Wertes der zum Investmentfonds gehdérenden Finanzanlagen, Geldbetrage, Guthaben,
Forderungen und sonstigen Rechte abzliglich Verbindlichkeiten, zu ermitteln.
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Die Kurswerte der Vermodgenswerte werden wie folgt ermittelt:

a) Der Wert von Vermdgenswerten, welche an einer Borse oder an einem anderen geregelten Markt
notiert oder gehandelt werden, wird grundsatzlich auf der Grundlage des letzten verfugbaren
Kurses ermittelt.

b) Sofern ein Vermdgenswert nicht an einer Borse oder an einem anderen geregelten Markt notiert
oder gehandelt wird oder sofern fir einen Vermdgenswert, welcher an einer Bérse oder an einem
anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsachlichen Marktwert nicht
angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlassiger Datenprovider oder alternativ auf
Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden
zurtickgegriffen.

c) Anteile an einem OGAW oder OGA werden mit den zuletzt verfligbaren Ricknahmepreisen
bewertet bzw. sofern deren Anteile an Borsen oder geregelten Markten gehandelt werden (z.B.
ETFs) mit den jeweils zuletzt verfugbaren Schlusskursen.

d) Der Liquidationswert von Futures und Optionen, die an einer Borse oder an einem anderen
geregelten Markt gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfigbaren
Abwicklungspreises berechnet.

10. Regeln fiir die Ermittlung und Verwendung der Ertrdge / Anspriiche der
Anteilinhaber auf Ertrage

Ertragnisverwendung bei Ausschiittungsanteilscheinen (Ausschiitter)

Die wahrend des Rechnungsjahres vereinnahmten Ertragnisse (Zinsen und Dividenden) kdnnen nach
Deckung der Kosten nach dem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft ausgeschiittet werden. Eine
Ausschittung kann unter Bertcksichtigung der Interessen der Anteilinhaber unterbleiben. Ebenso steht
die Ausschuttung von Ertragen aus der Verauflerung von Vermogenswerten des Investmentfonds
einschlieBlich von Bezugsrechten im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft. Eine Ausschittung aus
der Fondssubstanz sowie Zwischenausschuttungen sind zulassig.

Das Fondsvermdgen darf durch Ausschittungen in keinem Fall das im Gesetz vorgesehene
Mindestvolumen fir eine Kiindigung unterschreiten.

Die Betrage sind an die Inhaber von Ausschittungsanteilscheinen ab 15.08. des folgenden
Rechnungsjahres auszuschitten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist ab 15.08. der gemal InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur
Deckung einer auf den ausschittungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden
Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch
Erbringung entsprechender Nachweise von den depotfiihrenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine
im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden, die entweder nicht der inlandischen
Einkommen- oder Korperschaftssteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen fiir eine
Befreiung gemall § 94 des Einkommensteuergesetzes (EStG) bzw. flr eine Befreiung von der
Kapitalertragsteuer vorliegen.

Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KESt-Auszahlung (Thesaurierer)
Die wahrend des Rechnungsjahres vereinnahmten Ertragnisse nach Deckung der Kosten werden nicht
ausgeschuittet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen ab 15.08. der gemal InvFG ermittelte Betrag
auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschittungsgleichen Ertrag des
Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die
Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise durch die depotflihrenden
Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden,
die entweder nicht der inlandischen Einkommen- oder Kérperschaftssteuer unterliegen oder bei denen
die Voraussetzungen fur eine Befreiung gemanl § 94 des Einkommensteuergesetzes (EStG) bzw. fur
eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KESt-Auszahlung
(Volithesaurierer)

Die wahrend des Rechnungsjahres vereinnahmten Ertragnisse nach Deckung der Kosten werden nicht
ausgeschiittet. Es wird keine Auszahlung gemaR InvFG vorgenommen. Der fiir das Unterbleiben der
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KESt-Auszahlung auf den Jahresertrag gemaf InvFG malfigebliche Zeitpunkt ist jeweils der 15.08..des
folgenden Rechnungsjahres.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den
depotfihrenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern
gehalten werden, die entweder nicht der inlandischen Einkommen- oder Korperschaftssteuer
unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen fir eine Befreiung gemall § 94 des
Einkommensteuergesetzes (EStG) bzw. fir eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.
Werden diese Voraussetzungen zum Auszahlungszeitpunkt nicht erfiillt, ist der gemaf InvFG ermittelte
Betrag durch Gutschrift des jeweils depotfiihrenden Kreditinstituts auszuzahlen.

11. Beschreibung der Anlageziele des Investmentfonds, einschlieRlich der finanziellen
Ziele (z.B. Kapital- oder Ertragssteigerung), der Anlagepolitik (z.B. Spezialisierung
auf geographische Gebiete oder Wirtschaftsbereiche), etwaiger Beschrankungen
bei dieser Anlagepolitik sowie der Angabe etwaiger Techniken und Instrumente oder
Befugnisse zur Kreditaufnahme, von denen bei der Verwaltung des Investmentfonds
Gebrauch gemacht werden kann.

Hinweis:
Der Investmentfonds strebt die Erreichung der Anlageziele an. Es kann jedoch nicht zugesichert
werden, dass diese Ziele auch tatsachlich erreicht werden.

Die nachstehende Beschreibung beriicksichtigt nicht das individuelle Risikoprofil des
potentiellen Anlegers. Fiir die Beurteilung der persoénlichen Eignung und Angemessenheit des
Investmentfonds empfehlen wir, eine fachgerechte Anlageberatung in Anspruch zu nehmen.

Der Ethik Mix Ausgewogen strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Die Veranlagung des
Investmentfonds erfolgt zu 30 % bis 70 % des Fondsvermoégens in Anleihen, Anleihen in Form von
Geldmarktinstrumenten, Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kiindbare Einlagen
(Anleihenquote), sowie zu 30 % bis 70 % des Fondsvermdgens in Aktien (Aktienquote). Die
Veranlagung in die zuvor genannten Instrumente kann direkt in Form von Einzeltiteln und indirekt Gber
Fonds, Zertifikate und Derivate erfolgen. Die strategische Gewichtung der Anleihen- und Aktienquote
liegt jeweils bei ca. 50 % des Fondsvermdgens. Zur Ertrags- und Risikooptimierung kdnnen auch
Alternative Investments beigemischt werden.

Die Auswahl der Veranlagungsinstrumente erfolgt auf Basis eines in der Verwaltungsgesellschaft
etablierten Auswahlprozesses, der ethische Kriterien beriicksichtigt.

Dieser Fonds investiert insgesamt mindestens 80 % des Fondsvermdgens in Anlagen, die zur Erfillung
Okologischer und/oder sozialer Merkmale und/oder nachhaltiger Anlageziele verwendet werden.

Weiters sind Anlagen in Unternehmen, die in Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a bis g der CDR (EU)
2020/1818 genannt sind, ausgeschlossen.

Der Investmentfonds investiert dabei durchgerechnet zu mindestens 25 % des Fondsvermdgens in
Aktien (bdérsennotierte Anteile an Kapitalgesellschaften). Um diese Quote fir den Ethik Mix Ausgewogen
zu erreichen wird fir von ihm erworbene Aktienfonds entweder deren bewertungstaglich verdffentlichten
Aktienquoten oder die in deren Anlagebedingungen festgelegten Mindestquoten bericksichtigt.

Er wird dazu je nach Einschatzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Bérsenaussichten im
Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen
zugelassenen Vermogensgegenstande (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente,  Sichteinlagen,
Investmentfondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und verauf3ern.

Dabei wird besonders auf die Risikostreuung Bedacht genommen.

Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionare Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark
eingeschrankt.
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Abweichungen bei Veranlagungen in Anteile an Investmentfonds

Es konnen Anteile an Investmentfonds (Subfonds) erworben werden, deren Anlagerestriktionen
beziehungsweise -instrumente und/oder Anlagestrategie von jener des Ethik Mix Ausgewogen in
folgenden Punkten abweichen kdnnen:

Anlagerestriktion Abweichung

Die Veranlagung des Investmentfonds erfolgt zu Anderer Veranlagungsschwerpunkt wie z.B.
30 % bis 70 % des Fondsvermdgens in Anleihen, | insbesondere Veranlagung in Gemischte
Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten, Fonds, Derivatefonds
Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und
kiindbare Einlagen (Anleihenquote), sowie zu
30 % bis 70 % des Fondsvermdgens in Aktien
(Aktienquote). Die Veranlagung in die zuvor
genannten Instrumente kann direkt in Form von
Einzeltiteln und indirekt Gber Fonds, Zertifikate
und Derivate erfolgen. Die strategische
Gewichtung der Anleihen- und Aktienquote liegt
jeweils bei ca. 50 % des Fondsvermdgens. Zur
Ertrags- und Risikooptimierung kénnen auch
Alternative Investments beigemischt werden.
Die Auswahl der Veranlagungsinstrumente erfolgt | Anderer oder kein Nachhaltigkeitsansatz
auf Basis eines in der Verwaltungsgesellschaft
etablierten Auswahlprozesses, der ethische
Kriterien berlcksichtigt.

Dieser Fonds investiert insgesamt mindestens
80 % des Fondsvermogens in Anlagen, die zur
Erflllung 6kologischer und/oder sozialer
Merkmale und/oder nachhaltiger Anlageziele
verwendet werden.

Weiters sind Anlagen in Unternehmen, die in
Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a bis g der CDR
(EU) 2020/1818 genannt sind, ausgeschlossen.

Beschrankung der Veranlagung in Abweichende Regelung bzw. keine
Geldmarktinstrumente auf bis zu 70 % des Beschrankung
Fondsvermdgens

Keine ausgeweitete Emittentengrenze (mehr als Ausgeweitete Emittentengrenze (mehr als 35
35 % des Fondsvermogens) fir die Veranlagung | % des Fondsvermoégens) fur die Veranlagung

in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
bestimmter Emittenten (Staaten, bestimmter Emittenten (Staaten,
Gebietskorperschaften, internationale Gebietskorperschaften, internationale
Organisationen) Organisationen)

Derivative Instrumente dirfen als Teil der Abweichende Regelung bzw. keine
Anlagestrategie bis zu 49 % des Beschrankung

Fondsvermdgens und zur Absicherung eingesetzt

werden.

Sicht- und kiindbare Einlagen dirfen bis zu 49 % | Abweichende Regelung bzw. keine
des Fondsvermdgens erworben werden. Beschrankung

Pensionsgeschafte werden derzeit nicht Abweichende Regelung bzw. keine
durchgefiihrt. Beschrankung
Wertpapierleihegeschafte werden derzeit nicht Abweichende Regelung bzw. keine
durchgefiihrt Beschrankung

Trotz dieser maoglichen abweichenden Veranlagungen bei Anteilen an Investmentfonds wird die
Anlagestrategie auf der Ebene des Fonds eingehalten und das Gesamtrisikoprofil des Fonds zu keiner
Zeit wesentlich verandert.
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Informationen iiber die 6kologischen oder sozialen Merkmale des Investmentfonds sind im
Anhang zum Prospekt (,,Annex Il - Information gemaR Art. 8 VO (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-
VO) zu finden.

Die Fondswahrung des Investmentfonds ist EUR.

Wertpapiere (einschliel3lich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dirfen im
gesetzlich zuldssigen Umfang erworben werden.

Geldmarktinstrumente durfen bis zu 70 % des Fondsvermogens erworben werden.

Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) durfen jeweils bis zu 10 % des Fondsvermoégens und
insgesamt bis zu 10 % des Fondsvermégens erworben werden, sofern diese (OGAW bzw. OGA)
ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10 % des Fondsvermdgens in Anteile anderer Investmentfonds
investieren.

Derivative Instrumente dirfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 % des Fondsvermdgens und zur
Absicherung eingesetzt werden.

Sichteinlagen und kindbare Einlagen mit einer Laufzeit von héchstens 12 Monaten dirfen bis zu
49 % des Fondsvermdgens gehalten werden

Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begriindeten Annahme drohender
Verluste kann der Investmentfonds den Anteil an Anlagen, die zur Erfillung Auswahl 6kologischer
und/oder sozialer Merkmale und/oder nachhaltiger Anlageziele verwendet werden, unterschreiten und
einen hoheren Anteil an Sichteinlagen oder kiindbaren Einlagen mit einer Laufzeit von héchstens 12
Monaten aufweisen.

Die Verwaltungsgesellschaft darf fir Rechnung des Investmentfonds vorlibergehend Kredite bis zur
Hohe von 10 % des Fondsvermdgens aufnehmen.

Die Verwaltungsgesellschaft darf fiir den Ethik Mix Ausgewogen als Teil der Anlagestrategie
Geschéfte mit Derivaten tatigen. Dadurch kann sich das Verlustrisiko bezogen auf im
Investmentfonds befindliche Vermégenswerte erhéhen.

Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 40 % des
Gesamtnettowertes des Fondsvermogens nicht tiberschreiten.

Bei der Auswahl der Anlagewerte ist zu beachten, dass Finanzinstrumente neben den Chancen auf
Kurssteigerungen auch Risiken enthalten.

12. Techniken und Instrumente der Anlagepolitik
Der Investmentfonds investiert gemafl den Anlage- und Emittentengrenzen des InvFG in Verbindung
mit den Fondsbestimmungen und unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung.
Im Folgenden werden die fir den Investmentfonds allgemein geltenden Anlagegrenzen beschrieben.
Im Punkt 11 des Prospekts sowie in den Fondsbestimmungen (siehe Anhang) finden sich die
spezifischen Anlagegrenzen fir diesen Investmentfonds.

12.1 Wertpapiere

Wertpapiere sind

a) Aktien und andere, Aktien gleichwertige Wertpapiere,

b) Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel,

c) alle anderen marktfahigen Finanzinstrumente (z.B. Bezugsrechte), die zum Erwerb von
Finanzinstrumenten im Sinne des InvFG durch Zeichnung oder Austausch berechtigen, nach
MaRgabe von § 69 InvFG, jedoch mit Ausnahme der in § 73 InvFG genannten Techniken und
abgeleiteten Finanzinstrumente (Derivate).
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Wertpapiere schlielen zudem bei Erflillung gesetzlich naher beschriebener Kriterien (§ 69 Abs. 2

InvFG):

1. Anteile an geschlossenen Investmentfonds in Form einer Investmentgesellschaft oder eines
Investmentfonds,

2. Anteile an geschlossenen Investmentfonds in Vertragsform,

3. Finanzinstrumente nach § 69 Abs. 2 Z 3 InvFG

ein.

Die Verwaltungsgesellschaft kann Wertpapiere erwerben, die an einer im Anhang zu den
Fondsbestimmungen genannten Borse des In- oder Auslandes amtlich zugelassen oder an einem der
im Anhang zu den Fondsbestimmungen genannten geregelten Markte gehandelt werden, die anerkannt
und fur das Publikum offen sind und deren Funktionsweise ordnungsgemag ist. Daneben kdénnen auch
Wertpapiere aus Neuemissionen erworben werden, deren Emissionsbedingungen die Verpflichtung
enthalten, die Zulassung zur amtlichen Notierung an einer Borse oder an einem geregelten Markt zu
beantragen, sofern ihre Zulassung spatestens vor Ablauf eines Jahres nach der Emission erlangt wird.

12.2 Geldmarktinstrumente

Geldmarktinstrumente sind Instrumente, die Ublicherweise auf dem Geldmarkt gehandelt werden,
liquide sind, deren Wert jederzeit genau bestimmt werden kann und die die Voraussetzungen des § 70
InvFG erflllen.

Fir den Investmentfonds dirfen Geldmarktinstrumente erworben werden, die

1. an einer der im Anhang zu den Fondsbestimmungen genannten Bérse des In- oder Auslandes
amtlich zugelassen oder an einem der im Anhang zu den Fondsbestimmungen genannten
geregelten Markte gehandelt werden, die anerkannt und fiir das Publikum offen sind und deren
Funktionsweise ordnungsgemal ist.

2. Ublicherweise auf dem Geldmarkt gehandelt werden, frei tibertragbar sind, liquide sind und deren
Wert jederzeit genau bestimmt werden kann, Uber die angemessene Informationen vorliegen,
einschlieBlich solcher Informationen, die eine angemessene Bewertung der mit der Anlage in solche
Instrumente verbundenen Kreditrisiken ermoglichen, dirfen erworben werden, auch wenn sie nicht
an geregelten Markten gehandelt werden, sofern die Emission oder der Emittent dieser Instrumente
bereits Vorschriften Gber den Einlagen- und Anlegerschutz unterliegen, vorausgesetzt, sie werden

a) von einer zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Kérperschaft oder der Zentralbank eines
Mitgliedstaates, der Europaischen Zentralbank, der Europaischen Union oder der Europaischen
Investmentbank, einem Drittstaat oder, sofern dieser ein Bundesstaat, einem Gliedstaat der
Foderation, oder von einer internationalen Einrichtung offentlich-rechtlichen Charakters, der
mindestens ein Mitgliedstaat angehort, begeben oder garantiert, oder

b) von Unternehmen begeben, dessen Wertpapiere an einem im Anhang zu den
Fondsbestimmungen genannten geregelten Markte gehandelt werden, oder

c) von einem Institut begeben oder garantiert, das gemaf den im Unionsrecht (d.h. EU-Recht)
festgelegten Kriterien einer Aufsicht unterstellt ist, oder von einem Institut begeben oder
garantiert, das Aufsichtsbestimmungen, die nach Auffassung der FMA mindestens so streng
sind, wie die des Unionsrechts, unterliegt und diese einhalt, oder

d) von anderen Emittenten begeben, die einer Kategorie angehdren, die von der FMA zugelassen
wurde, sofern fur Anlagen in diesen Instrumenten Vorschriften fiir den Anlegerschutz gelten, die
denen der lit. a bis ¢ gleichwertig sind und sofern es sich bei den Emittenten entweder um ein
Unternehmen mit einem Eigenkapital von mindestens 10 Mio. EUR, das seinen
Jahresabschluss nach den Vorschriften der Richtlinie 2013/34/EU erstellt und verdffentlicht,
oder um einen Rechtstrager, der innerhalb einer eine oder mehrere bdrsennotierte
Gesellschaften umfassenden Unternehmensgruppe fir die Finanzierung dieser Gruppe
zustandig ist, oder um einen Rechtstrager handelt, der in Unternehmens-, Gesellschafts- oder
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Vertragsform die wertpapiermafige Unterlegung von Verbindlichkeiten durch Nutzung einer von
einer Bank eingeraumten Kreditlinie finanzieren soll; die Kreditlinie hat durch ein Finanzinstitut
gesichert zu sein, das selbst die in Z. 2 lit. ¢ genannten Kriterien erfilllt.

Nicht notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Unbeschadet der Ausfihrungen im vorhergehenden Absatz dirfen hochstens 10 % des
Fondsvermdgens in Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente angelegt werden, die nicht an einer derim
Anhang zu den Fondsbestimmungen aufgefiihrten Borsen amtlich zugelassen oder an einem der im
Anhang zu den Fondsbestimmungen angefiihrten geregelten Markte gehandelt werden und in
Neuemissionen von Wertpapieren, wenn keine diesbezlgliche Zulassung vor Ablauf eines Jahres ab
Emission erlangt wird.

12.3 Anteile an Investmentfonds

1. Anteile an Investmentfonds (= Investmentfonds und Investmentgesellschaften offenen Typs) geman
InvFG, welche die Bestimmungen der Richtlinie 2009/65/EG erfillen (OGAW), dirfen gemeinsam
mit Investmentfonds gemdR nachstehender Ziffer 2 insgesamt bis zu 10 % des
Fondsvermégens erworben werden, sofern diese ihrerseits zu nicht mehr als 10 % des
Fondsvermdgens in Anteile anderer Investmentfonds investieren.

2. Anteile an ein und demselben Investmentfonds gemal § 71 Abs. 2 InvFG, welche die
Bestimmungen der Richtlinie 2009/65/EG nicht zur Ganze erfillen (OGA) und deren
ausschlieBlicher Zweck es ist,

- beim Publikum beschaffte Gelder fir gemeinsame Rechnung nach dem Grundsatz der
Risikostreuung in Wertpapieren und anderen liquiden Finanzanlagen zu investieren, und

- deren Anteile auf Verlangen der Anteilinhaber unmittelbar oder mittelbar zu Lasten des
Vermdgens der Investmentfonds zurickgenommen oder ausbezahlt werden,

dirfen gemeinsam mit Investmentfonds gemaR vorstehender Ziffer 1 insgesamt bis zu 10 %
des Fondsvermoégens erworben werden, sofern

a) diese ihrerseits zu nicht mehr als 10 % des Fondsvermdgens in Anteile anderer
Investmentfonds investieren und

b) diese nach Rechtsvorschriften zugelassen wurden, die sie einer Aufsicht unterstellen, welche
nach Auffassung der Finanzmarktaufsicht (FMA) derjenigen nach dem Unionsrecht (d.h. EU-
Recht) gleichwertig ist und ausreichende Gewahr fir die Zusammenarbeit zwischen den
Behorden besteht, und

c) das Schutzniveau der Anteilinhaber dem Schutzniveau der Anteilinhaber von Investmentfonds,
die die Bestimmungen der Richtlinie 2009/65/EG erfillen (OGAW), gleichwertig ist und
insbesondere die Vorschriften fiir eine getrennte Verwahrung des Sondervermdgens, die
Kreditaufnahme, die Kreditgewdhrung und Leerverkdufe von Wertpapieren und
Geldmarktinstrumenten den Anforderungen der Richtlinie 2009/65/EG gleichwertig sind, und

d) die Geschéftstatigkeit Gegenstand von Halbjahres- und Jahresberichten ist, die es erlauben,
sich ein Urteil Gber das Vermdgen und die Verbindlichkeiten, die Ertrdge und die Transaktionen
im Berichtszeitraum zu bilden.

Zur Beurteilung der Gleichwertigkeit des Schutzniveaus der Anteilinhaber im Sinne der lit. ¢) sind
die in § 3 der Informationen- und Gleichwertigkeitsfestlegungsverordnung (IG-FestV) idgF
genannten Kriterien heranzuziehen.

3. Furden Investmentfonds dirfen auch Anteile an Investmentfonds erworben werden, die unmittelbar
oder mittelbar von derselben Verwaltungsgesellschaft oder von einer Gesellschaft verwaltet
werden, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder Kontrolle
oder eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist.
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4. Anteile an ein und demselben Investmentfonds dirfen bis zu 10 % des Fondsvermégens
erworben werden.

12.4 Derivative Finanzinstrumente

Notierte und nicht-notierte derivative Finanzinstrumente

Fir den Investmentfonds durfen abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate), einschlief3lich gleichwertiger
bar abgerechneter Instrumente, die an einer der im Anhang zu den Fondsbestimmungen angefihrten
Bérsen amtlich zugelassen sind oder an einem im Anhang zu den Fondsbestimmungen angefihrten
geregelten Markte gehandelt werden, oder abgeleitete Finanzinstrumente, die nicht an einer Borse
amtlich zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (OTC-Derivate) eingesetzt
werden, sofern

1. es sich bei den Basiswerten um Instrumente gemall § 67 Abs. 1 Z 1 bis 4 InvFG oder um
Finanzindices, Zinssatze, Wechselkurse oder Wahrungen handelt, in welche der Investmentfonds
gemal seinen Fondsbestimmungen investieren darf,

2. die Gegenpartei bei Geschaften mit OTC-Derivaten einer Aufsicht unterliegende Institute der
Kategorie sind, die von der FMA durch Verordnung zugelassen wurden,

3. die OTC-Derivate einer zuverlassigen und Uberpriifbaren Bewertung auf Tagesbasis unterliegen
und jederzeit auf Initiative der Verwaltungsgesellschaft zum angemessenen Zeitwert veraullert,
liquidiert oder durch ein Gegengeschéaft glattgestellt werden kénnen, und

4. sie nicht zur Lieferung oder Ubertragung anderer als den in § 67 Abs. 1 InvFG genannten
Vermdgenswerten fuhren.

Die Risikoposition bei Derivatgeschaften die nicht Uber eine zentrale Gegenpartei im Sinne der
Verordnung (EU) Nr. 648/2012 abgewickelt werden, darf folgende Satze nicht liberschreiten:

1. wenn die Gegenpartei ein Kreditinstitut im Sinne des § 72 InvFG ist, 10 % des Fondsvermdgens,
2. ansonsten 5 % des Fondsvermdgens.

Durch allféllige entgegengenommene Sicherheiten kann das Ausfallsrisiko mit OTC-Derivaten reduziert
werden.

Anlagen eines Investmentfonds in indexbasierten Derivaten werden im Hinblick auf die spezifischen
Anlagegrenzen nicht berlicksichtigt. Ist ein Derivat in ein Wertpapier oder ein Geldmarktinstrument
eingebettet, so muss es hinsichtlich der Einhaltung der zuvor genannten Vorschriften berlcksichtigt
werden.

Mitumfasst sind auch Instrumente, die die Ubertragung des Kreditrisikos zum Gegenstand haben.

Verwendungszweck

Derivative Instrumente werden im Ethik Mix Ausgewogen im Rahmen der Veranlagung nach
Ermessen der Verwaltungsgesellschaft sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie
(z.B. zur Ertragssicherung bzw. Ertragssteigerung, als Wertpapierersatz, zur Steuerung des
Risikoprofils des Investmentfonds bzw. zur synthetischen Liquiditatssteuerung, usw.) eingesetzt. Dies
bedeutet, dass derivative Instrumente auch als Ersatz fur die direkte Veranlagung in
Vermdgensgegenstdnde sowie insbesondere mit dem Ziel der Ertragssteigerung eingesetzt werden
kénnen, wodurch sich das mit dem Investmentfonds verbundene Verlustrisiko erhéhen kann.

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

Ein Total Return Swap ist ein Kreditderivat, bei dem die Ertrdge und Wertschwankungen des zu Grunde
liegenden Finanzinstruments (Basiswert oder Referenzaktivum) gegen fest vereinbarte Zinszahlungen
getauscht werden.
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Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente werden fiir den Investmentfonds derzeit
nicht durchgefiihrt. Somit missen auch keine weiteren Angaben gem. Art 14 VO (EU) 2015/2365
gemacht werden.

Risikomanagement

Die Verwaltungsgesellschaft hat ein Risikomanagementverfahren zu verwenden, das es ihr ermdglicht,
das mit den Anlagepositionen verbundene Risiko sowie ihren jeweiligen Anteil am Gesamtrisikoprofil
des Fondsvermoégens jederzeit zu Gberwachen und zu messen.

Das Gesamtrisiko ist nach dem Commitment — Ansatz oder dem Value-at-Risk-Ansatz zu ermitteln.

Die Verwaltungsgesellschaft hat angemessene und dokumentierte Risikomanagement-Grundsatze
festzulegen, umzusetzen und aufrechtzuerhalten. Die Risikomanagement-Grundsatze haben Verfahren
zu umfassen, die notwendig sind, um Markt-, Liquiditdts- und Kontrahentenrisiken sowie sonstige
Risiken, einschlief3lich operationeller Risiken, zu bewerten.

Gesamtrisiko

Commitment — Ansatz

Die Verwaltungsgesellschaft wendet fir die Ermittlung des Gesamtrisikos den Commitment — Ansatz
an. Bei diesem Ansatz werden sémtliche Positionen in derivativen Finanzinstrumenten einschlieBlich
eingebetteter Derivate iSv § 73 Abs. 6 InvFG in den Marktwert einer gleichwertigen Position im
Basiswert des betreffenden Derivates (Basiswertaquivalent) umgerechnet.

Bei der Berechnung des Gesamirisikos konnen Vereinbarungen Uber die Aufrechnung von
Vermdgenswerten (sog. Nettingvereinbarungen) bzw. Vereinbarungen Uber die Absicherung von
Vermdgenswerten (sog. Hedgingvereinbarungen) beriicksichtigt werden, sofern diese offenkundige und
wesentliche Risiken nicht auBer Acht lassen und eindeutig zu einer Verringerung des Risikos flhren.

Positionen in derivativen Finanzinstrumenten, welche fir den Investmentfonds kein zusatzliches Risiko
erzeugen, mussen nicht in die Berechnung einbezogen werden.

Die detaillierten Berechnungsmodalitdten des Gesamtrisikos bei Verwendung des Commitment -
Ansatzes und dessen quantitative und qualitative Ausgestaltung finden sich in der jeweils aktuellen
Fassung der Verordnung der Finanzmarktaufsicht (FMA) Uber die Risikoberechnung und Meldung von
Derivaten (aktuell abrufbar unter: www.fma.gv.at).

Das auf diese Art mit Derivaten verbundene Gesamtrisiko darf 40 % des Gesamtnettowertes des
Fondsvermodgens nicht Gberschreiten.

12.5 Sichteinlagen oder kiindbare Einlagen
Bankguthaben in Form von Sichteinlagen oder kiindbaren Einlagen mit einer Laufzeit von héchstens 12
Monaten dirfen unter folgenden Voraussetzungen erworben werden:

1. Bei ein und demselben Kreditinstitut durfen Sichteinlagen oder kiindbare Einlagen mit einer Laufzeit
von hochstens 12 Monaten bis zu 20 % des Fondsvermdgens angelegt werden, sofern das
betreffende Kreditinstitut

- seinen Sitz in einem Mitgliedstaat hat oder
- sich in einem Drittstaat befindet und Aufsichtsbestimmungen unterliegt, die nach Auffassung
der FMA jenen des Unionsrechts gleichwertig sind.

2. Ungeachtet samtlicher Einzelobergrenzen darf ein Investmentfonds bei ein und demselben
Kreditinstitut hdochstens 20 % des Fondsvermdgens in einer Kombination aus von diesem
Kreditinstitut begebenen Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten und / oder Einlagen bei diesem
Kreditinstitut und / oder mit diesem Kreditinstitut abgeschlossenen Derivatgeschaften investieren.

3. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten.
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12.6 Kreditaufnahme
Die Aufnahme von Krediten bis zu 10 % des Fondsvermogens ist voriibergehend zulassig.

Dadurch kann sich das Risiko des Investmentfonds im selben Ausmalf erhohen.

12.7 Pensionsgeschifte
Pensionsgeschéfte durfen fur den Investmentfonds nicht getatigt werden.

12.8 Wertpapierleihe
Wertpapierleihegeschafte durfen fur den Investmentfonds nicht getatigt werden.

13. Risikoprofil des Investmentfonds

Hinweis:

Die nachstehende Beschreibung des Risikos des Investmentfonds beriicksichtigt nicht das
individuelle Risikoprofil des potentiellen Anlegers. Fiir die Beurteilung der persénlichen
Eignung und Angemessenheit des Investmentfonds fiir den Anleger empfehlen wir, eine
fachgerechte Anlageberatung in Anspruch zu nehmen.

Allgemeines

Die Vermogensgegenstande, in welche die Verwaltungsgesellschaft fiir Rechnung des Investmentfonds
investiert, enthalten neben Ertragschancen auch Risiken. Verduflert der Anleger
Investmentfondsanteile zu einem Zeitpunkt, in dem die Kurse der Vermdgensgegenstande gegeniber
dem Zeitpunkt des Erwerbs gefallen sind, so erhalt er das von ihm in den Investmentfonds investierte
Geld nicht vollstandig zuriick. Das Risiko des Anlegers ist jedoch auf die angelegte Summe beschrankt,
eine Nachschusspflicht besteht somit nicht.

Die Aufzahlung ist nicht abschlieRend und die erwahnten Risiken kénnen sich in unterschiedlicher
Intensitat auf den Investmentfonds auswirken.

Auf Grund der unterschiedlichen Ausgestaltung der einzelnen Anteilsgattungen kann das
wirtschaftliche Ergebnis, das der Anleger mit seinem Investment erzielt, variieren, je nachdem,
zu welcher Anteilsgattung die von ihm erworbenen Anteile gehoren.

Je nach Art des Investmentfonds kann dieser insbesondere mit folgenden Risiken konfrontiert sein:

Besondere Risiken
Hinweis fir Anleger mit anderer Heimatwahrung als der Fondswahrung (EUR): Wir weisen darauf hin,
dass die Rendite infolge von Wahrungsschwankungen steigen oder fallen kann.

Fir den Ethik Mix Ausgewogen sind auf Basis der gemal den Fondsbestimmungen mdglichen
Veranlagungen die im Folgenden - unten naher beschriebenen - Risiken von Bedeutung:

Hauptrisiken
- Marktrisiko
- Kreditrisiko bzw. Emittentenrisiko
- Erfullungs- bzw. Kontrahentenrisiko
- Liquiditatsrisiko
- Operationelles Risiko

Weitere wesentliche Risiken des Investmentfonds
- Wechselkurs- oder Wahrungsrisiko
- Verwabhrrisiko
- Konzentrationsrisiko
- Performancerisiko
- Information Uber die Leistungsfahigkeit allfalliger Garantiegeber (Informationsrisiko)
- Inflationsrisiko
- Kapitalrisiko
- Risiko der Anderung sonstiger Rahmenbedingungen
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- Bewertungsrisiko

- Léander- oder Transferrisiko

- Risiko des Einsatzes von Liquiditdtsmanagement-Instrumenten einschliel3lich der Aussetzung
der Rucknahme der Anteile und der Abspaltung des Fondsvermégens

- Risiken im Zusammenhang mit anderen Investmentfondsanteilen (Subfonds)

- Commodity-Risiko

- Besondere Risiken im Zusammenhang mit Nachranganleihen

- Risiken im Zusammenhang mit Asset Backed Securities (ABS) / Mortgage Backed Securities
(MBS) / Collateralized Debt Obligations (CDO)

- Risiken im Zusammenhang mit strukturierten Wertpapieren

- Volatilitatsrisiko

- Wertpapierverleihrisiko

- Risiko zur Sicherheit hinterlegter Vermogensgegenstande (Collateral-Risiko)

- Risiko bei derivativen Finanzinstrumenten

- Nachhaltigkeitsrisiko

Diese Risiken sind fiir den Investmentfonds besonders relevant. Wir weisen aber darauf hin,
dass auch die anderen unten beschriebenen allgemeinen Risiken fiir diesen Investmentfonds
schlagend werden kénnen.

Allgemeine Risiken und Definitionen

Marktrisiko

Die Kursentwicklung von Wertpapieren hangt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmarkte ab,
die ihrerseits von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen
Rahmenbedingungen in den jeweiligen Landern beeinflusst wird.

Das Marktrisiko zeigt sich in unterschiedlichen Auspragungen. U.a. darin, dass sich ein Land einer
Assetklasse negativ entwickelt und daher den Preis und Wert dieser Assets negativ beeinflusst
(Landerrisiko) oder dass sich eine Branche einer Assetklasse negativ entwickelt und daher den Preis
und Wert dieser Assets negativ beeinflusst (Branchenrisiko).

Eine besondere Auspragung des Marktrisikos ist das Zinsanderungsrisiko. Darunter versteht man die
Moglichkeit, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Begebung eines festverzinslichen
Wertpapiers oder eines Geldmarktinstrumentes besteht, andern kann. Anderungen des
Marktzinsniveaus kdnnen sich unter anderem aus Anderungen der wirtschaftlichen Lage und der darauf
reagierenden Politik der jeweiligen Notenbank ergeben. Steigen die Marktzinsen (z.B. infolge einer
Inflation - Inflationsrisiko), so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere bzw.
Geldmarktinstrumente. Fallt dagegen das Marktzinsniveau, so tritt bei festverzinslichen Wertpapieren
bzw. Geldmarktinstrumenten eine gegenlaufige Kursentwicklung ein. In beiden Fallen fihrt die
Kursentwicklung dazu, dass die Rendite des Wertpapiers bzw. des Geldmarktinstrumentes in etwa dem
Marktzins entspricht. Die Kursschwankungen fallen jedoch je nach Laufzeit des festverzinslichen
Wertpapiers bzw. des Geldmarktinstrumentes unterschiedlich aus. So haben festverzinsliche
Wertpapiere bzw. Geldmarktinstrumente mit kirzeren Laufzeiten geringere Kursrisiken als solche mit
langeren Laufzeiten. Festverzinsliche Wertpapiere bzw. Geldmarktinstrumente mit kiirzeren Laufzeiten
haben aber in der Regel gegeniiber festverzinslichen Wertpapieren bzw. Geldmarktinstrumenten mit
l&ngeren Laufzeiten geringere Renditen.

Bei inflationsindexierten Wertpapieren bzw. Geldmarktinstrumenten ist der zinsrelevante Risikofaktor
das reale Marktzinsniveau, d.h. Anderungen des realen Marktzinsniveaus fliihren analog zur obigen
Beschreibung des (nominellen) Marktzinsniveaus zu Kursanderungen bei inflationsindexierten
Wertpapieren bzw. Geldmarktinstrumenten. Hingegen filhren ausschlieBlich inflationsbedingte
Anderungen des (nominellen) Marktzinsniveaus i.d.R. nur zu geringfliigigen Kursdnderungen bei
inflationsindexierten Wertpapieren bzw. Geldmarktinstrumenten.

Marktbedingt kann das Zinsanderungsrisiko auch fur Sichteinlagen und kindbare Einlagen in Form von
negativen Habenzinsen oder sonstigen unglnstigen Konditionen schlagend werden, wobei letztere
sowohl im positiven als auch im negativen Sinn einer erh6hten Anderungsfrequenz unterliegen kénnen.
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Neben Zinsanderungen beeinflussen auch Veranderungen des Credit-Spreads den aktuellen Wert von
Wertpapieren bzw. Geldmarktinstrumenten. Wenn sich die Renditedifferenz  zu einer
,2ausfallsrisikofreien® Referenzanleihe (Credit-Spread) ausweitet, flohrt dies zu negativen
Wertveranderungen.

Eine ebenfalls besondere Auspragung des Marktrisikos stellt das Aktienkursrisiko dar. Darunter
versteht man, dass Aktien und aktienahnliche Wertpapiere erheblichen Kursschwankungen unterliegen
kdnnen. Somit besteht insbesondere das Risiko, dass der aktuelle Kurs einer Aktie oder eines
aktienahnlichen Wertpapiers unter den Kurs sinken kann, zu dem das Wertpapier erworben wurde. Der
Kurs ist als Marktpreis das Ergebnis des zum Zeitpunkt der Kursbildung bestehenden Verhaltnisses von
Angebot und Nachfrage. Wichtige beeinflussende Faktoren sind dabei die wirtschaftlichen Erwartungen,
die in einzelne Unternehmen sowie Branchen gesetzt werden, aber auch volkswirtschaftliche
Rahmenbedingungen, politische Erwartungen, Spekulationen und Interessenskaufe.

Kreditrisiko bzw. Emittentenrisiko

Neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmarkte wirken sich auch die besonderen Entwicklungen
der jeweiligen Aussteller bzw. Kreditinstitute auf den Kurs eines Wertpapiers oder Geldmarktinstruments
bzw. den Wert einer Bankeinlage aus. Die wesentlichen Ausformungen des Kreditrisikos sind die
folgenden:

1. Ausfallrisiko: Auch bei sorgfaltigster Auswahl der Vermdgensgegenstande kann nicht
ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermogensverfall von Ausstellern, Kreditinstituten
oder der dem Wertpapier zugrunde liegenden Vermogenswerte (Underlyingkreditrisiko) eintreten.

2. Kreditrating-Migrationsrisiko: Herabstufungen der Bonitatsbeurteilung durch Kreditratingagenturen
kénnen zu Wertverlusten fuhren.

3. Bail-in-Risiko: Im Falle einer behdrdlich verordneten Abwicklung einer Bank kann es zu einer
Glaubigerbeteiligung (bail-in) kommen. Dies kann zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals
fuhren. Auch eine VeraufRerung von betroffenen Vermdgenswerten kann im Sanierungs- oder
Abwicklungsfall erschwert und ggfalls mit deutlichem Wertverlust méglich sein. Selbst wenn die
urspringliche Emissionsdokumentation oder das Werbematerial eines von einer Bank emittierten
Vermogenswertes die Verlustbeteiligung nicht ausdricklich beschreibt, kann dieser gesetzlich von
einer Bail-In MalRnahme erfasst werden.

Erfiillungsrisiko bzw. Kontrahentenrisiko (Ausfallsrisiko der Gegenpartei)

In diese Kategorie ist jenes Risiko zu subsumieren, dass ein Settlement in einem Transfersystem nicht
wie erwartet erflllt wird, da eine Gegenpartei nicht wie erwartet oder verspatet zahlt oder liefert. Das
Settlementrisiko besteht darin, bei der Erflllung eines Geschafts nach erbrachter Leistung keine
entsprechende Gegenleistung zu erhalten.

Vor allem beim Erwerb von nicht notierten Finanzprodukten oder bei deren Abwicklung Uber eine
Transferstelle besteht das Risiko, dass ein abgeschlossenes Geschéft nicht wie erwartet erfillt wird, da
eine Gegenpartei nicht zahlt oder liefert, oder dass Verluste aufgrund von Fehlern im operationalen
Bereich im Rahmen der Abwicklung eines Geschéaftes auftreten koénnen. Durch allfallige
entgegengenommene Sicherheiten kann das Ausfallsrisiko mit OTC-Derivaten reduziert werden.

Liquiditétsrisiko

Unter Beachtung der Chancen und Risiken der Anlage in Aktien und Anleihen erwirbt die
Verwaltungsgesellschaft fur den Investmentfonds insbesondere Wertpapiere, die an Borsen des In-
oder Auslandes amtlich zugelassen oder an geregelten Markten gehandelt werden, die anerkannt und
fur das Publikum offen sind und deren Funktionsweise ordnungsgemal} ist. Details zu fur den
Investmentfonds zuldssigen Boérsen und geregelten Markten sind im Anhang 2zu den
Fondsbestimmungen enthalten.

Gleichwohl kann sich bei einzelnen Wertpapieren in bestimmten Phasen oder in bestimmten
Bdrsensegmenten das Problem ergeben, diese zum gewinschten Zeitpunkt zu veradufRern. Zudem
besteht die Gefahr, dass Titel, die in einem eher engen Marktsegment gehandelt werden, einer
erheblichen Preisvolatilitat unterliegen.

Daneben werden Wertpapiere aus Neuemissionen erworben, deren Emissionsbedingungen die
Verpflichtung enthalten, die Zulassung zur amtlichen Notierung an einer Bérse oder an einem
organisierten Markt zu beantragen, sofern ihre Zulassung spatestens vor Ablauf eines Jahres nach der
Emission erlangt wird.

Prospekt flr den Ethik Mix Ausgewogen Seite 26 KE PI_E R
FONDS



Zur Wahrung der Interessen der Anteilinhaber kénnen — etwa bei erheblichen Marktverwerfungen oder
Liquiditatsengpassen — geeignete Liquiditdtsmanagement-Instrumente eingesetzt werden. Diese sind
in Punkt 9.2a ndher beschrieben.

Wechselkurs- oder Wédhrungsrisiko

Eine weitere Variante des Marktrisikos stellt das Wechselkurs-/Wahrungsrisiko dar. Soweit nichts
anderes bestimmt ist, kdnnen Vermogenswerte eines Investmentfonds in anderen Wahrungen als der
jeweiligen Fondswahrung angelegt werden. Die Ertrage, Rickzahlungen und Erlése aus solchen
Anlagen erhalt der Investmentfonds in den Wahrungen, in denen er investiert. Der Wert dieser
Wahrungen kann gegeniber der Fondswahrung fallen. Es besteht daher ein Wahrungsrisiko, das den
Wert der Anteile insoweit beeintrachtigt, als der Investmentfonds in anderen Wahrungen als der
Fondswahrung investiert.

Verwahrrisiko

Mit der Verwahrung von Vermogensgegenstanden des Investmentfonds ist ein Verlustrisiko verbunden,
das durch Insolvenz, Sorgfaltspflichtverletzungen oder missbrauchlichem Verhalten des Verwahrers
oder eines Unter-Verwahrers verursacht werden kann. Insbesondere der Einsatz eines Prime Brokers
als Depotstelle kann unter Umstanden nicht die gleiche Sicherheit gewahrleisten wie eine als
Depotstelle eingesetzte Bank.

Klumpenrisiko bzw. Konzentrationsrisiko
Weitere Risiken kdnnen dadurch entstehen, dass eine Konzentration der Veranlagung in bestimmte
Vermdgensgegenstande oder Markte erfolgt.

Performancerisiko

Fir den Investmentfonds erworbene Vermdgensgegenstande kénnen eine andere Wertentwicklung
erfahren, als im Zeitpunkt des Erwerbs zu erwarten war. Kursverluste kénnen nicht ausgeschlossen
werden. Somit kann eine positive Wertentwicklung nicht zugesagt werden, auBer im Fall einer
Garantiegewahrung durch eine dritte Partei.

Information (iber die Leistungsféhigkeit allfédlliger Garantiegeber

Je nach der Leistungsfahigkeit allfalliger Garantiegeber erhéht oder vermindert sich das Risiko des
Investments. Unter anderem kann eine Insolvenz des Garantiegebers dazu fihren, dass die Garantie
nicht mehr oder zumindest nicht mehr in voller Hohe wirksam ist.

Inflexibilitétsrisiko
Das Risiko der Inflexibilitat kann sowohl durch das Produkt selbst als auch durch Einschrankungen beim
Wechsel zu anderen Investmentfonds bedingt sein.

Inflationsrisiko

Der Ertrag einer Investition kann durch die Inflationsentwicklung negativ beeinflusst werden. Das
angelegte Geld kann einerseits infolge der Geldentwertung einem Kaufkraftverlust unterliegen,
andererseits kann die Inflationsentwicklung einen direkten (negativen) Einfluss auf die Kursentwicklung
von Vermdgensgegenstanden haben.

Kapitalrisiko

Das Risiko betreffend das Kapital des Investmentfonds kann vor allem dadurch bedingt sein, dass es
zu einem billigeren Verkauf als Kauf der Vermdgenswerte kommen kann. Dies erfasst auch das Risiko
der Aufzehrung bei Ricknahmen und UbermaRiger Ausschuttung von Anlagerenditen.

Risiko der Anderung sonstiger Rahmenbedingungen

Der Wert der Vermodgensgegenstadnde des Investmentfonds kann durch be- bzw. entstehende
Unsicherheiten in Landern, in denen Investments getatigt werden bzw. in denen sich die verwendeten
Handelsplatze befinden, nachteilig beeinflusst werden. Dies gilt z.B. fir den Handel an Bérsen, die
weniger strengen Regularien unterliegen als in den EWR-Staaten oder den USA, fir internationale
politische Entwicklungen, Anderung von Regierungspolitik, Steuervorschriften und andere
Entwicklungen im Rechtswesen (etwa Einschrankungen von auslandischem Investments).
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Bewertungsrisiko

Insbesondere in Zeiten, in denen aufgrund von Finanzkrisen sowie eines allgemeinen
Vertrauensverlustes Liquiditadtsengpasse der Marktteilnehmer bestehen, kann die Kursbildung
bestimmter Wertpapiere und sonstiger Finanzinstrumente auf Kapitalmarkten eingeschrankt und die
Bewertung im Investmentfonds erschwert sein. Werden in derartigen Zeiten vom Publikum gleichzeitig
grélRere Anteilsriickgaben getéatigt, kann das Fondsmanagement zur Aufrechterhaltung der
Gesamtliquiditat des Investmentfonds gezwungen sein, VerduRerungsgeschafte von Wertpapieren zu
Kursen zu tatigen, die von den tatsachlichen Bewertungskursen abweichen.

Lénder- oder Transferrisiko

Vom Lander- oder Transferrisiko spricht man, wenn ein auslandischer Schuldner trotz Zahlungsfahigkeit
aufgrund fehlender Transferfahigkeit oder -bereitschaft seines Sitzlandes Leistungen nicht fristgerecht
oder Gberhaupt nicht erbringen kann. So kénnen z.B. Zahlungen, auf die der Investmentfonds Anspruch
hat, ausbleiben oder in einer Wahrung erfolgen, die aufgrund von Devisenbeschrankungen nicht mehr
konvertierbar ist.

Risiko der Aussetzung der Riicknahme des Einsatzes von Liquiditdtsmanagement-Instrumenten
einschlieBlich der Aussetzung der Riicknahme der Anteile und der Abspaltung des
Fondsvermdégens

Die Anteilinhaber koénnen grundsatzlich jederzeit die Rlicknahme ihrer Anteile verlangen. Die
Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Ricknahme der Anteile bei Vorliegen auflergewdhnlicher
Umsténde voribergehend aussetzen, wobei der Anteilspreis niedriger liegen kann als derjenige vor
Aussetzung der Ricknahme.

Bei einer Abspaltung besteht das Risiko, dass die unvorhersehbar illiquid gewordenen und
abgespaltenen Vermogenswerte lange nicht veraulRert werden kdénnen und es somit Uber einen
langfristigen Zeitraum nur zu teilweiser oder gegebenenfalls zu keiner Auszahlung des
Abwicklungserléses kommen kann.

Der mogliche Einsatz eines Liquiditatsmanagements-Instruments iSd Abschnitt [| Punkt 9.2a beinhaltet
- bei Ricknahmebeschrankung das Risiko einer nur anteiligen Ausfiihrung,

- bei Verlangerung der Kuindigungsfrist das Risiko, dass Rucknahmen zu einem spéteren Zeitpunkt und
zu dem dann giltigen Ricknahmepreis ausgefiihrt werden;

Schliisselpersonenrisiko

Investmentfonds, deren Anlageergebnis in einem bestimmten Zeitraum sehr positiv ausfallt, haben
diesen Erfolg auch der Eignung der handelnden Personen und damit den richtigen Entscheidungen
ihres Managements zu verdanken. Die personelle Zusammensetzung des Fondsmanagements kann
sich jedoch verandern. Neue Entscheidungstrager kdnnen dann moglicherweise weniger erfolgreich
agieren.

Operationelles Risiko

Es besteht ein Verlustrisiko flir den Investmentfonds, das aus unzureichenden internen Prozessen
sowie aus menschlichem oder Systemversagen bei der Verwaltungsgesellschaft oder aus externen
Ereignissen resultiert, wie beispielsweise negative Auswirkungen auf Finanzinstrumente aus
Anderungen oder dem Wegfall eines Referenzwertes oder Interbankenzinssatzes. Dieses Risiko
umfasst Rechts-, Vertrags- und Dokumentationsrisiken sowie Risiken, die aus den fir den
Investmentfonds betriebenen Handels-, Abrechnungs- und Bewertungsverfahren resultieren.

Risiken im Zusammenhang mit anderen Investmentfondsanteilen (Subfonds)

Die Risiken der Subfonds, die fir den Investmentfonds erworben werden, stehen in engem
Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Subfonds enthaltenen Vermdgensgegenstande bzw. der
von diesen verfolgten Anlagestrategien.

Da die Manager der einzelnen Subfonds voneinander unabhangig handeln, kann es vorkommen, dass
mehrere Subfonds gleiche oder einander entgegen gesetzte Anlagestrategien verfolgen. Hierdurch
kdnnen sich bestehende Risiken kumulieren und eventuelle Chancen aufheben.

Risiken im Zusammenhang mit Trendfolgemodellen

In Marktphasen ohne ausgepragte Trends (Seitwartsmarkte) kann es vermehrt zu Fehlsignalen des
Trendfolgemodells kommen. Durch die damit verbundenen Transaktionskosten sowie die falsche
Positionierung des Fonds kann es zu Verlusten kommen.
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Commodity-Risiko

Sowohl Wertpapiere mit Rohstoffbezug, wie insbesondere von Unternehmen der Rohstoffbranche
emittierte Aktien oder Anleihen, sowie strukturierte Anleihen, die durch Rohstoffe bzw. Rohstoffderivate
besichert oder an deren Preisentwicklung gekoppelt sind, als auch derivative Finanzinstrumente die an
die Wertentwicklung von Rohstoffindizes gebunden sind oder Rohstofffonds (bzw. Investmentfonds mit
Rohstoff(index)beimischung), in die der Investmentfonds als Subfonds veranlagt, unterliegen
insbesondere den folgenden, fir Rohstoffmarkte bzw. Warenterminmarkte typischen Risiken, die sich
negativ auf den Anteilswert auswirken konnen: Stark schwankende Angebots- und/oder
Nachfrageverhaltnisse, staatliche Interventionen, adverse Wetterbedingungen, Umweltkatastrophen,
(welt)politische Auseinandersetzungen, Krieg und Terrorismus.

Besondere Risiken im Zusammenhang mit Nachranganleihen

Nachranganleihen, insbesondere Hybridanleihen bzw. Anleihen mit Kernkapitalqualitdt die von
Kreditinstituten oder sonstigen Finanzdienstleistern ausgestellt werden, kdnnen unter bestimmten
Umstanden ein aktienahnliches Risikoprofil aufweisen. Sie unterliegen einem erhéhten Risiko, dass der
Emittent seinen Zins- und Tilgungsverpflichtungen nicht oder nur teilweise oder nur aufgeschoben
nachkommen kann. Aufgrund der Nachrangigkeit stehen im Fall der Insolvenz, Liquidation oder
ahnlicher den Emittenten betreffender Ereignisse die Anspriiche der Nachranganleiheglaubiger jenen
der vorrangigen Glaubiger nach, sodass gegebenenfalls keine oder nur eine teilweise Bedienung
erfolgt. Auch im fortlaufenden Geschéaftsbetrieb kénnen, ohne ein Insolvenzverfahren auszulésen,
Zinszahlungen (gegebenenfalls ohne Nachzahlungspflicht seitens des Emittenten) ausfallen, reduziert,
aufgeschoben oder in alternativer Form bedient (z.B. in Form von Aktien) werden; weiters kann es zu
einer permanenten oder voribergehenden Herabsetzung der Nachranganleihennominale kommen, die
gegebenenfalls von einer Umwandlung in bspw. Aktien begleitet sein kann. Darlber hinaus fehlt
Nachranganleihen haufig die Falligkeit (,ewige Renten®, ,Perpetuals®) bzw. kann eine Tilgung bzw.
Ruckzahlung durch eine Aufsichtsbehdrde untersagt werden. AuRerdem kdénnen Nachranganleihen
erhohten Liquiditatsrisiken unterliegen.

Risiken im Zusammenhang mit Asset Backed Securities (ABS) / Mortgage Backed Securities

(MBS) / Collateralized Debt Obligations (CDO)

ABS, MBS und CDOs (im folgenden ,ABS*) liegt die (tatséchliche oder synthetische) Ubertragung von

Vermdgenspositionen (i.d.R. ein Pool aus Forderungen gegeniber Kredit- oder Leasingnehmern;

alternativ oder zusatzlich Wertpapiere) an eine ausschlieBlich dafir gegrindete Zweckgesellschaft

(Special Purpose Vehicle / SPV) zugrunde. Das SPV refinanziert sich durch die Emission von als ABS

bezeichneten Wertpapieren, fur deren Zins- und Tilgungszahlungen ausschlieRlich der Ubertragene

Pool zur Verfiigung steht. I.d.R. wird die ABS-Emission ,strukturiert, d.h. der Pool ist Basis flir mehrere

ABS-Tranchen, die sich in der Prioritat der Bedienung ihrer Anspriiche im Fall des Ausfalls von

Vermdgenswerten des Pools unterscheiden, sodass nachrangig(er) zu bedienende Tranchen als

Verlustpuffer fr vorrangig(er) zu bedienende Tranchen dienen. Neben Tilgungen oder Ausfallen kann

der Pool bei entsprechender ABS-Ausgestaltung auch aufgrund von Transaktionen durch den/die den

Pool verwaltenden Rechtstrager Veranderungen unterliegen. Weiters kdnnen risikomindernde

Ausgestaltungsmerkmale bspw. auch Garantien bzw. Kreditversicherungen durch Dritte umfassen.

Aufgrund der Vielfalt und Komplexitat von ABS kdnnen diese im Einzelfall sehr spezifische Risiken

aufweisen, sodass ihnen kein universelles Risikoprofil zugrundegelegt werden kann. Grundsatzlich sind

die folgenden Risiken haufig von besonderer Signifikanz, im Einzelfall kbnnen jedoch sowohl die
relativen Bedeutungen einzelner Risiken abweichen als auch sonstige Risiken auftreten.

— Besonderheiten bezuglich des Kreditrisikos: ABS-Investoren tragen insbesondere das Risiko, dass
Anspriche aus dem zugrunde liegenden Pool teilweise oder ganzlich nicht bedient werden
(Underlying-Ausfallrisiko). Daneben ist nicht auszuschliel3en, dass andere beteiligte Parteien, wie
bspw. evtl. vorhandene Garantiegeber bzw. Kreditversicherer, Gegenparteien von Finanzderivaten,
Administratoren oder andere ihren Verpflichtungen nicht wie vereinbart nachkommen kdnnen.

— Erhohtes Liquiditatsrisiko: ABS unterliegen i.d.R. im Vergleich zu herkdmmlichen Anleihen gleicher
Bonitat einem hodheren Risiko, nicht zeitgerecht ohne Uiberdurchschnittlichen Abschlag gegenuiber
dem Kurswert veraufRert werden zu kénnen.

— Eine spezifische Form des Marktrisikos stellen bspw. vorzeitige Tilgungen im zugrunde liegenden
Pool dar, welche das Zinsédnderungsrisiko akzentuieren kénnen.

— Komplexitatsrisiken aufgrund der haufig vielschichtigen und verzweigten Strukturierung sowie der
fehlenden Standardisierung.
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— Rechtliche Risiken wie insbes. das Risiko der Nichtigkeit der Vermogensibertragung im Fall der
Insolvenz des urspriinglichen Eigentiimers (Risiko der mangelhaften Konkursferne des SPV).

— Operationale Risiken: Insbesondere bei den Aktivitidten des/der Anlageverwalter(s), des/der
Verwahrer(s) und des/der Servicer(s) besteht die Gefahr der Unzulanglichkeit oder des Versagens
von internen Verfahren, Menschen und Systemen, wie bspw. mangelnde personelle oder IT-
Ressourcen oder auch betriigerische Handlungen.

Risiken im Zusammenhang mit strukturierten Wertpapieren

Bei strukturierten Wertpapiern handelt es sich um Schuldverschreibungen, in die Derivate eingebettet
sind. Die Ertrage und/oder Kapitalriickzahlungen solcher Veranlagungsprodukte sind daher meist nicht
fixiert, sondern von bestimmten zukiinftigen Ereignissen oder Entwicklungen abhangig. Neben den
herkdmmlichen, mit Anleihen verbunden Risiken konnen zuséatzliche Risiken auftreten, deren Art und
Ausmal von der Art und Komplexitat des enthaltenen Derivates abhangig sind.

Die Einschatzung des zugrundeliegenden Marktrisikos kann durch die eingebetteten Derivate erschwert
sein. Zudem zeigen strukturierte Emissionen oftmals eine geringere Liquiditat als herkdmmliche
Anleihenemissionen.

Volatilitédtsrisiko
Bei Optionsinvestments bzw. anderen Wertpapieren mit eingebetteten Optionskomponenten kdnnen
durch Veranderungen der impliziten Volatilitdten Wertschwankungen auftreten.

Wertpapierverleihrisiko

Verleiht der Investmentfonds gemaf Artikel 3 der Fondsbestimmungen Wertpapiere, unterliegen diese
den Risiken des Verzugs oder der Unterlassung der Ruicklieferung. Insbesondere aufgrund finanzieller
Verluste des Wertpapierentleihers kann dieser moglicherweise seinen diesbeziglichen Verpflichtungen
gegenliber dem Investmentfonds nicht nachkommen. Insoweit der Wertpapierentleiher im
Zusammenhang mit dem Wertpapierleihegeschaft dem Investmentfonds Sicherheiten stellt, unterliegen
diese dem Collateral-Risiko.

Risiko zur Sicherheit hinterlegter Vermégensgegenstinde (Collateral-Risiko)

Werden dem Investmentfonds durch Dritte Sicherheiten gestellt bzw. wenn der Investmentfonds
Sicherheiten stellt, unterliegen diese den typischerweise mit ihnen verbundenen Anlagerisiken. Ein
Reinvestment von entgegengenommenen Sicherheiten durch den Investmentfonds ist auf jeden Fall
ausgeschlossen.

Risiko bei derivativen Instrumenten

Die Verwaltungsgesellschaft darf im Rahmen der ordnungsgemalen Verwaltung flr einen
Investmentfonds unter bestimmten Voraussetzungen und Beschriankungen derivative Instrumente
erwerben.

Hinzuweisen ist darauf, dass mit derivativen Produkten Risiken verbunden sein kénnen, wie
folgt:

a) Die erworbenen befristeten Rechte konnen verfallen oder eine Wertminderung erleiden.

b) Das Verlustrisiko kann nicht bestimmbar sein und auch liber etwaige geleistete Sicherheiten
hinausgehen.

c) Geschafte, mit denen die Risiken ausgeschlossen sind oder eingeschriankt werden sollen,
konnen moglicherweise nicht oder nur zu einem verlustbringenden Marktpreis getatigt
werden.

d) Das Verlustrisiko kann sich erhéhen, wenn die Verpflichtung aus derartigen Geschaften oder
die hieraus zu beanspruchende Gegenleistung auf ausldandische Wahrung lautet.

Bei Geschaften mit OTC (Over-The-Counter)-Derivaten kdnnen folgende zusatzliche Risiken auftreten:
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a) Probleme bei der Veraufierung der am OTC-Markt erworbenen Finanzinstrumente an Dritte, da bei
diesen ein organisierter Markt fehlt; eine Glattstellung eingegangener Verpflichtungen kann
aufgrund der individuellen Vereinbarung schwierig oder mit erheblichen Kosten verbunden sein
(Liquiditatsrisiko);

b) der wirtschaftliche Erfolg des OTC-Geschéftes kann durch den Ausfall des Kontrahenten gefahrdet
sein (Kontrahentenrisiko); durch allfallige entgegengenommene Sicherheiten kann das
Ausfallsrisiko mit OTC-Derivaten reduziert werden.

Nachhaltigkeitsrisiko

Ein Nachhaltigkeitsrisiko ist ein Ereignis oder eine Bedingung in den Bereichen Umwelt, Soziales oder
Unternehmensfihrung, dessen bzw. deren Eintreten tatsachlich oder potenziell wesentliche negative
Auswirkungen auf den Wert der Investition haben kann.

Nachhaltigkeitsrisiken sind nicht als eigenstéandige Risikoart zu betrachten, sondern in den bestehenden
Risikokategorien (Hauptrisiken bzw. andere angefihrte weitere Risiken des Investmentfonds)
abzubilden, da sie auf bestehende Risikoarten einwirken, denen der Investmentfonds potenziell
ausgesetzt ist.

Die Verwaltungsgesellschaft hat nachstehende relevante Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert:

e Umweltrisiken u.a im Zusammenhang mit der Einddmmung der Auswirkungen des
Klimawandels, Anpassung an den Klimawandel und dem Ubergang zu einer CO2-reduzierten
Wirtschaft, Schutz der Biodiversitat, Ressourcenmanagement sowie Abfall und sonstigen
Schadstoffemissionen.

e Sozialrisiken u.a. im Zusammenhang mit Arbeits- und Sicherheitsbedingungen sowie der
Einhaltung anerkannter arbeitsrechtlicher Standards, der Achtung der Menschenrechte und
Produktionssicherheit.

e Governancerisiken u.a. im Zusammenhang mit  der  Sorgfaltspflicht  der
Unternehmensflihrungsorgane, den Maflnahmen zur Bekdmpfung von Bestechung und
Korruption sowie der Einhaltung der einschlagigen Gesetze und Vorschriften.

Fir die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in die Investitionsentscheidungen werden Daten von
externen Datenanbietern (zB Ausschlusskriterien, Nachhaltigkeits-Scores) verwendet.

Weiters werden Nachhaltigkeitsrisiken in Kennzahlen des internen Limitsystems bzw. ggf. bei
Szenarioanalysen bericksichtigt.

Die verwendeten Daten kdnnen unvollstandig, ungenau oder temporar nicht verfigbar sein.

Hinsichtlich der Bewertung der zu erwartenden Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf die
Rendite des Investmentfonds besteht die Mdéglichkeit, dass ein nachhaltiges Investment, gegentber
anderen Finanzprodukten, bei deren Vermogenswertauswahl keine Nachhaltigkeitskriterien und
Nachhaltigkeitsrisiken bertcksichtigt werden, einen abweichenden Performance-Verlauf bzw. in
bestimmten Marktphasen eine niedrigere Rendite erwirtschaften kdnnte. Die Bertcksichtigung von
Nachhaltigkeitsrisiken im Zuge eines Nachhaltigkeitsansatzes kann dazu fiihren, dass in bestimmte
Wertpapiere nicht investiert wird, obwohl sie sich aktuell und in weiterer Folge positiv auf den
Gesamtertrag auswirken.

Die Verwaltungsgesellschaft vertritt jedoch die Meinung, dass die Bericksichtigung von
Nachhaltigkeitsrisiken mittelfristig einen positiven Einfluss auf die Rendite haben kann, da durch
geringere oder ganzlich fehlende Gewichtungen bestimmter Wertpapiere im Anlageportfolio
Uberproportional schlechte Ergebnisse aufgrund des Eintretens eines Nachhaltigkeitsrisikos
abgemildert oder ganzlich vermieden werden kénnen. Eine diesbezigliche Zusage/Garantie kann
allerdings nicht abgegeben werden.

Nahere Informationen zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsansatzen bei den
Investitionsentscheidungsprozessen der Verwaltungsgesellschaft sind auf der Internetseite unter
www.kepler.at/de/themen/nachhaltige-geldanlage abrufbar.
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14. Angaben liber die Methode, die Hohe und die Berechnung der zu Lasten des
Investmentfonds gehenden Vergiitungen fiir die Verwaltungsgesellschaft, die
Depotbank oder Dritte und der Unkostenerstattungen an die
Verwaltungsgesellschaft, die Depotbank oder Dritte durch den Investmentfonds.

Verwaltungsgebiihren

Die Verwaltungsgesellschaft erhalt fur ihre Verwaltungstatigkeit eine jahrliche Vergltung bis zu einer
Hoéhe von 2,00 %. Die Vergltung wird fiir jeden Kalendertag auf Basis des jeweiligen Fondsvermdgens
des Vortages errechnet, in der Anteilswertberechnung abgegrenzt und dem Fonds monatlich
entnommen.

Die Verwaltungsgeblihr deckt neben der Managementgebihr auch etwaige Vertriebskosten und
Fremdmanager- bzw. Beratungsleistungen ab.

Die einzelnen Anteilsgattungen kdnnen mit unterschiedlichen Verwaltungsgebihren ausgestattet sein.

Die Verwaltungsgesellschaft kann bei groRvolumigen Veranlagungen Nachldsse oder
Ruckvergutungen auf die Verwaltungsgeblihr gewahren, sofern dies im Hinblick auf die damit
verbundene Steigerung des Fondsvolumens und mdglicher Grolkenvorteile im Zuge der
Fondsverwaltung unter Wahrung der Interessen aller Anteilinhaber erfolgt.

Abwicklungsgebiihr
Bei Abwicklung des Fonds gemaf §§ 60 Abs. 1 bzw. 2 InvFG erhalt die Verwaltungsgesellschaft eine
Vergitung in Hohe von 0,50 % des Fondsvermdgens.

Sonstige Aufwendungen
Neben den der Verwaltungsgesellschaft zustehenden Vergiitungen kénnen die folgenden angefihrten
Aufwendungen zu Lasten des Investmentfonds gehen.

a) Transaktionskosten

Darunter sind jene Kosten zu verstehen, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der VerauRerung
von Vermdgensgegenstanden des Investmentfonds entstehen, sofern sie nicht bereits im Rahmen der
Abrechnung Uber den Kurs der Vermdgensgegenstdnde berucksichtigt wurden. In den
Transaktionskosten sind auch die Kosten einer zentralen Gegenpartei fur OTC-Derivate (gemal der
Verordnung (EU) 648/2012 (EMIR)) mitumfasst.

Darlber hinaus sind in den Transaktionskosten auch samtliche, bankibliche Spesen enthalten.

Die Verwaltungsgesellschaft weist darauf hin, dass sie Transaktionen fur den Investmentfonds tber ein
mit ihr in enger Verbindung stehendes Unternehmen, somit Uber ein verbundenes Unternehmen im
Sinne des Art 4 Abs. 1 Z 38 VO (EU) 575/2013, abwickeln kann.

b) Kosten fir die Abschlussprifung und Steuerberatung

Die Héhe der Vergutung an den Abschlussprifer richtet sich einerseits nach dem Fondsvolumen und
andererseits nach den Veranlagungsgrundsatzen.

Die Kosten der Steuerberatung umfassen die Ermittlung der Steuerdaten je Anteil fiir in Osterreich
steuerpflichtige sowie gegebenenfalls nicht in Osterreich steuerpflichtige Anteilinhaber.

c) Publizitdtskosten und Aufsichtskosten

Darunter sind jene Kosten zu subsumieren, die im Zusammenhang mit der Erstellung und
Verdffentlichung von gesetzlich vorgesehenen Informationen gegeniber Anteilinhabern im In- und
Ausland entstehen.

Weiters konnen samtliche durch die Aufsichtsbehdrden verrechnete Kosten sowie Kosten, die aus der
Erfillung von gesetzlichen Vertriebsvoraussetzungen in etwaigen Vertriebsstaaten resultieren dem
Investmentfonds im Rahmen der gesetzlichen Zulassigkeit angelastet werden. Auch die Kosten fir die
Erstellung und Verwendung eines dauerhaften Datentragers (ausgenommen die gesetzlich verbotenen
Falle) sind umfasst.
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d) Kosten fir die Verwahrung sowie Kosten flir sonstige, von der Depotbank erbrachte
Dienstleistungen/Aufgaben

Dem Fonds werden bankibliche Depotgebiihren, Kosten fiir Kuponinkasso, ggf. einschliellich der

banklblichen Kosten fir die Verwahrung auslandischer Wertpapiere bzw. Finanzinstrumente im

Ausland sowie eine Abgeltung flr sonstige, von der Depotbank Uber die Verwahrung von

Finanzinstrumenten hinaus erbrachte Leistungen angelastet (Depotgebuhr).

e) Kosten fir Dienste externer Beraterfirmen oder Anlageberater

Werden fiir den Investmentfonds externe Berater oder Anlageberater in Anspruch genommen, werden
die aufgelaufenen Kosten unter dieser Position zusammengefasst und dem Investmentfonds
angelastet, sofern diese Kosten nicht bereits durch die Verwaltungsgebuhr abgedeckt werden.

f) Kosten im Zusammenhang mit dem Auslandsvertrieb

Einmalige und laufende Aufwendungen, die im Zusammenhang mit einer Vertriebszulassung des
Investmentfonds im Ausland entstehen, wie insbesondere Kosten der zustédndigen Behdrden,
Verdffentlichungskosten, Ubersetzungskosten, Registrierungskosten, Kosten fiir Beglaubigungen,
Kosten der Steuerberatung und Beratungskosten, sofern derartige Kosten nicht unter die oben in lit. b)
bis e) genannten Positionen fallen, werden unter dieser Position zusammengefasst und dem
Investmentfonds angelastet.

g) sonstige Verwaltungsaufwendungen

Die Verwaltungsgesellschaft erhalt fur die Fiihrung der Fondsbuchhaltung und Rechnungslegung, die
Kursversorgung, die Bewertung der Vermdgenswerte, die Preisfestsetzung des Investmentfonds
(einschlieBlich Ausweis von Abzugsteuern und deren Bemessungsgrundlage), die Gewinnausschittung
sowie fur die Preisverdffentlichung eine jahrliche Vergitung.

Daruber hinaus kénnen Aufwendungen, die zum Nutzen der Anteilinhaber eingesetzt werden und nicht

unter den oben genannten Kosten erfasst sind, dem Investmentfonds nach Ermessen der

Verwaltungsgesellschaft und unter Wahrung der Interessen der Anteilinhaber angelastet werden.

Darunter fallen insbesondere

e Kosten im Zusammenhang mit der Beschaffung von Bewertungskursen (Datenlizenzen, externe
Kurslieferanten) fiir die Bewertung der Vermdgenswerte und die Preisfestsetzung,

e Kosten fir Lizenzen fur Finanzindices oder Benchmarks, die fur die Veranlagung, die VaR-
Berechnung oder aus sonstigen Griinden erforderlich sind,

e Kosten fur Lizenzen, die fUr die Bezeichnung des Investmentfonds notwendig sind,

Kosten fir Ratings, die fiur die Bewertung der Bonitat und die Beurteilung des Risikos von

Vermdgenswerten des Investmentfonds herangezogen werden,

Kosten fiir Research, Finanzanalysen sowie sonstige Markt- und Kursinformationssysteme,

Kosten fir das Collateral Management,

Kosten im Zusammenhang mit der Austibung von Stimmrechten,

Kosten fur die externe Berechnung von aufsichtsrechtlich geforderten Fondskennzahlen,

Kosten fir die Zertifizierung bestimmter Produktmerkmale (zB: Kosten iZm der

Zertifizierung/Nutzung des Osterreichischen Umweltzeichens oder anderen

Nachhaltigkeitskennzeichen),

e Kosten im Zusammenhang mit der Rickforderung und der Reduktion von Quellensteuern,

e Kosten im Zusammenhang mit der Beantragung und ggfs. Verlangerung von
Identifikationsnummern.

Im aktuellen Rechenschaftsbericht werden unter dem Punkt ,Fondsergebnis®, Unterpunkt
+LAufwendungen® die vorgenannten Positionen ausgewiesen. Einzelne aus den unter lit. b) bis g)
genannten Positionen kdnnen auch gesondert ausgewiesen werden.

Vorteile

Die Verwaltungsgesellschaft weist darauf hin, dass sie infolge ihrer Verwaltungstatigkeit fir den
Investmentfonds (sonstige geldwerte) Vorteile (z.B. fiir Broker Research, Finanzanalysen, Markt- und
Kursinformationssysteme) ausschlieBlich dann vereinnahmt, wenn sie im Interesse der Anteilinhaber
eingesetzt werden.
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Weiters darf die Verwaltungsgesellschaft aus der vereinnahmten Verwaltungsgebiihr Riickvergitungen
(im Sinn von Provisionen) gewahren. Die Gewahrung von derartigen Rulckvergitungen flihrt nicht zu
einer Mehrbelastung des Investmentfonds mit zusatzlichen Kosten.

Nahere Informationen zu von der Verwaltungsgesellschaft vereinnahmten Vorteilen bzw. aus der
Verwaltungsgebiihr gewahrten Riickvergitungen werden auf Anfrage zur Verfligung gestellt.

Von Dritten geleistete Riickvergiitungen (im Sinn von Provisionen) werden an den Investmentfonds
weitergeleitet und im Rechenschaftsbericht ausgewiesen.

15. Externe Beratungsfirmen oder Anlageberater
Zu Lasten des Fondsvermdgens gehende Dienste externer Beratungsfirmen oder Anlageberater
werden nicht in Anspruch genommen.

16. Angaben liber die MaBnahmen, die getroffen worden sind, um die Zahlungen an die
Anteilinhaber, den Riickkauf oder die Riicknahme der Anteile sowie die Verbreitung
der Informationen tiber den OGAW vorzunehmen.

Die Ausgabe und Ricknahme von Anteilscheinen sowie die Durchfihrung von Zahlungen an die

Anteilinhaber erfolgen durch die Depotbank. Dabei erfolgt die Gutschrift der Ausschittungen

beziehungsweise der Auszahlungen durch das jeweils flir den Anteilinhaber depotfihrende

Kreditinstitut, welches entweder direkt oder indirekt Gber eine depotmafige Verbindung zur Depotbank

verfugt. Dies gilt auch fur allféllig im Ausland vertriebene Anteilscheine.

Der Prospekt (inkl. Fondsbestimmungen), das Basisinformationsblatt (BIB) gemal EU-VO 1286/2014
sowie der Rechenschafts- und Halbjahresbericht sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft und
der Depotbank erhaltlich, bzw. stehen den Interessenten auch im Internet unter www.kepler.at zur
Verfugung. Diese Unterlagen sind auch bei den im Anhang angeflihrten Vertriebsstellen erhaltlich.

Der errechnete Wert (NAV) eines Anteiles sowie der Ausgabe- und Ricknahmepreis werden an
Osterreichischen Bankarbeitstagen (ausgenommen Karfreitag und Silvester) ermittelt und in
elektronischer Form unter www.kepler.at verdffentlicht.

17. Weitere Anlegerinformationen

17.1. Abstimmungspolitik der KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. bei
Hauptversammlungen

Die Verwaltungsgesellschaft tibt Stimmrechte unabhangig und ausschlieBlich im besten Interesse der
Anteilinhaber selbst aus. Eine Delegation von Stimmrechten an Dritte erfolgt nur mit einer
ausdricklichen Weisung, wie das Recht auszuiben ist. Die Verwaltungsgesellschaft verfolgt das Ziel,
Interessenkonflikte im Zusammenhang mit der Stimmrechtsausiibung zu verhindern bzw. im besten
Interesse der Anleger zu I6sen oder zu regeln. Eine einheitliche Stimmrechtsausiibung fiir die Bestande
in sdmtlichen Investmentfonds der Verwaltungsgesellschaft kann nur dann erfolgen, wenn dadurch kein
Interessenkonflikt zwischen den Investmentfonds bzw. Anlegern entstehen kann. Die
Verwaltungsgesellschaft wird ihr Stimmverhalten bzw. das ihrer Stimmrechtsvertreter in einem
schriftichen Bericht festhalten, der gem. §185 BoérseG auf der Homepage verdffentlicht wird:
www.kepler.at (Menl ,Service®, Untermeni ,Infocenter®, Untermeni ,Downloads”, Rubrik ,Sonstige
Informationen®).

Die Verwaltungsgesellschaft verfolgt bei Abstimmungen folgende Grundsatze:

- Die Verwaltungsgesellschaft setzt sich firr eine nachhaltige Unternehmensfiihrung der Emittenten
ein und mochte diese generell mit ihrem Abstimmverhalten zu einem nachhaltigerem Wirtschaften
bewegen.

- Die Verwaltungsgesellschaft setzt sich fir die Gleichbehandlung aller Aktiondre und gegen die
Einschrankung von Aktionarsrechten ein.
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- Die Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft zu Geschéaftsberichten und Jahresabschlissen hangt
von einem ausreichenden Ausmal an Transparenz ab.

- Die Verwaltungsgesellschaft lehnt Wirtschaftsprifer im Falle berechtigter Zweifel an der
Unabhangigkeit und Vorstande bzw. Aufsichtsrate im Falle mangelnder fachlicher Qualifikation
sowie Unbefangenheit ab.

- Bestehen wesentliche Zweifel an der Leistung des Vorstandes/Aufsichtsrates oder liegt ein
wesentliches juristisches Fehlverhalten des Vorstandes/Aufsichtsrates vor, wird die
Verwaltungsgesellschaft gegen eine Entlastung stimmen.

- Sofern es der langfristigen Weiterentwicklung des Unternehmens dienlich erscheint, wird die
Verwaltungsgesellschaft Kapitalerhohungen und Aktienriickkdufen zustimmen. Aktienriickkaufe
dirfen dabei weder eine reine AbwehrmalRnahme noch den bloRen Versuch der Starkung der
Position des Managements darstellen.

- Das Stimmverhalten der Verwaltungsgesellschaft bei Akquisitionen und Fusionen hangt im
Wesentlichen von einem fairen Kaufpreis, einem klar erkennbaren Mehrwert und von der
Nachhaltigkeit der Entscheidung ab.

- Die Verwaltungsgesellschaft verfolgt das Ziel, Interessenkonflikte im Zusammenhang mit der
Stimmrechtsausibung zu verhindern bzw. im besten Interesse der Anleger zu I6sen oder zu regeln.
Eine einheitliche Stimmrechtsausiibung fir die Bestdnde in samtlichen Investmentfonds der
Verwaltungsgesellschaft kann nur dann erfolgen, wenn dadurch kein Interessenkonflikt zwischen
den Investmentfonds bzw. Anlegern entstehen kann. Mangels Auslbung der sonstigen, oben
genannten, mit Aktien verbundenen Mitwirkungsrechte kdnnen sich diesbeziiglich keine
Interessenkonflikte ergeben. Im Ubrigen legen interne Compliancevorschriften in der
Verwaltungsgesellschaft fest, wie mit potentiellen Interessenskonflikten umgegangen wird. Details
dazu finden sich insbesondere in der Interessenkonflikt-Policy unter www.kepler.at.

Auf Grund der hohen Diversifikation in Investmentfonds und der daraus resultierenden geringen
Beteiligung an den einzelnen Unternehmen einerseits sowie des hohen Aufwands einer
Stimmrechtsauslibung bei Hauptversammlungen andererseits wird die Verwaltungsgesellschaft nur in
bestimmten Fallen ihre Stimmrechte tatsachlich austiben. Als relevante Grenze fir die Teilnahme an
einer Hauptversammlung wird 1 % der Stimmrechte einer Gesellschaft angesehen, die von allen von
der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Investmentfonds insgesamt gehalten werden.

Sofern fur den Investmentfonds Investments in Aktien getdtigt werden, kann sich die
Verwaltungsgesellschaft fur die Stimmrechtsausibung zu diesen Aktien eines Stimmrechtsberaters
bedienen. Nahere Informationen dazu finden sich in der Stimmrechtspolitik der
Verwaltungsgesellschaft, die auf der Homepage abrufbar ist:

(www.kepler.at (Meni ,Service®, Untermeni ,Infocenter®, Untermeni ,Downloads”, Rubrik ,Sonstige
Informationen®)

17.2. Verfahren zur Bearbeitung von Anlegerbeschwerden

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. hat wirksame und transparente Verfahren fiir
die angemessene und prompte Bearbeitung von Anlegerbeschwerden eingerichtet. Jede Beschwerde
und alle zu deren Beilegung getroffenen MalRnahmen werden liickenlos erfasst, aufgezeichnet und
aufbewahrt.

Anlegerbeschwerden im Zusammenhang mit Produkten der KEPLER-FONDS
Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. kdnnen kostenlos mittels Brief, E-Mail, Telefon oder Fax an samtliche
Vertriebsstellen der KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (u.a. Raiffeisenlandesbank
Obergsterreich AG, Oberdsterreichische Landesbank AG sowie Raiffeisenbanken) herangetragen
werden.

Fir in Deutschland zum Vertrieb zugelassene Investmentfonds kénnen Anlegerbeschwerden u.a. an
die Raiffeisenlandesbank Oberdsterreich AG und deren Zweigniederlassungen sowie die DZ BANK AG,
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank und deren Vertriebsstellen Gbermittelt werden.

Fir in Italien zum Vertrieb zugelassene Investmentfonds kénnen Anlegerbeschwerden an die Alpen
Privatbank AG sowie an die Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige SpA, Bozen, gerichtet werden.
FUr in Tschechien zum Vertrieb zugelassene Investmentfonds kénnen sich Anleger an die
Raiffeisenlandesbank Oberdsterreich AG sowie an die Raiffeisenbank a.s., Prag, wenden.
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Die Kontaktdaten der Vertriebsstellen sind dem Anhang dieses Prospektes zu entnehmen.

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. stellt den Vertriebsstellen kostenlos aktuelle
und umfassende Fondsinformationen zur Verfliigung. Dadurch sind die Vertriebsstellen in der Lage,
Anfragen zu Produkten der KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und allfallige
Beschwerden zu klaren. Sollte eine Klarung auf diesem Weg nicht mdglich sein oder will ein Anleger
sich direkt bei der Verwaltungsgesellschaft beschweren, ist das unter folgendem Kontakt mdglich:

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Europaplatz 1a

4020 Linz

Tel.: +43 (0)732 6596 25314

Fax: +43 (0)732 6596 25319

E-Mail: info@kepler.at

Weitere Mdéglichkeiten zur Einbringung von Beschwerden finden Sie auf der Homepage der KAG unter
www.kepler.at ("Quicklinks" im Footer der Startseite, Auswahlpunkt "Beschwerden").

17.3. Verfahren zur Bearbeitung von Auskunftsersuchen

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. tragt iSd § 132 Abs. 1 InvFG 2011 dafiir Sorge,
dass ein Anleger auf Verlangen lber die Anlagegrenzen des Risikomanagements des betreffenden
Investmentfonds, die Risikomanagementmethoden und die jliingsten Entwicklungen bei den Risiken und
Renditen der wichtigsten Kategorien von Anlageinstrumenten gemag § 133 InvFG informiert wird.

Auskunftsersuchen kdénnen von den Anlegern brieflich, telefonisch, per Fax oder E-Mail an die
Verwaltungsgesellschaft herangetragen werden:

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Europaplatz 1a

4020 Linz

Tel.: +43 (0)732 6596 25314

Fax: +43 (0)732 6596 25319

E-Mail: info@kepler.at.

Die Verwaltungsgesellschaft wird sich um Beantwortung des Auskunftsersuchens in angemessener
Frist bemihen. Bei unklaren bzw. nicht eindeutigen Auskunftsersuchen erfolgt zur Klarung eine
umgehende Kontaktaufnahme mit dem Anleger.

17.4. Durchfiihrungspolitik der KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. in der Fonds-
und Portfolioverwaltung (Best Execution Policy)

1. Praambel

Die Verwaltungsgesellschaft legt in Umsetzung der entsprechenden Vorschriften des
Investmentfondsgesetzes 2011 (InvFG 2011), des Alternative Investmentfonds Manager-Gesetzes
(AIFMG), der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 231/2013, der Delegierten Verordnung (EU) Nr.
2017/565 und des Wertpapieraufsichtsgesetzes 2018 (WAG 2018) Malnahmen zur bestmdoglichen
Ausfiihrung von Handelsentscheidungen im Rahmen der Fonds- und der Portfolioverwaltung mit dem
Ziel fest, das bestmdgliche Ergebnis fur die von ihr verwalteten Investmentfonds und Portfolios zu
erzielen. Mit der Bestimmung des bestmoglichen Ausflihrungsplatzes ist keine Garantie verbunden, fir
jeden einzelnen Auftrag das tatsachlich beste Ergebnis zu erzielen. Entscheidend ist, dass das
angewandte Verfahren im Regelfall zum bestmdglichen Ergebnis fir die verwalteten Investmentfonds
und Portfolios fihrt.

2. Kriterien der Durchfiihrung und Ausfiihrungsplatze
Fur die Erzielung der fur die Investmentfonds sowie Portfoliomandate auf Dauer bestmoéglichen Durch-
fuhrungsergebnisse sind fur die Verwaltungsgesellschaft folgende Kriterien relevant:

- Kurs/Preis
Fir den Kurs (Preis) sind in erster Linie quantitative Kriterien mafRgeblich: Je nach Art des Auftrages
(Kauf- oder Verkaufsauftrag) wird die Transaktion zu einem moglichst niedrigen (bei Kauf) bzw.
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hohen Kurs (bei Verkauf) durchgefihrt. Darlber hinaus ist auch die Preisqualitdit des
Ausfuhrungsplatzes relevant. Die Preisqualitat I&sst sich anhand der jederzeitigen Liquiditat sowie
weiterer Kriterien des Ausflhrungsplatzes (z.B. Stellen von verbindlichen Preisen durch Market-
Maker unter Berlcksichtigung von maximalen An- und Verkaufsspannen und Minimum-Sizes)
ermitteln.

- Markteinfluss
Unter diesem Kriterium wird die Auswirkung einer Transaktion auf den Kurs/Preis verstanden. Je
groRer die Markttiefe eines Wertpapiers am jeweiligen Handelsplatz ist (d.h. je grofRer die Anzahl
und das Volumen der An- und Verkaufsorders an der jeweiligen Borse sind), desto geringer ist die
erwartete Auswirkung einer Transaktion auf den Kurs/Preis.

- Kosten
Die Kosten umfassen Auslagen, die unmittelbar mit der Ausfihrung einer Transaktion
zusammenhangen (einschlieBlich Ausflihrungsplatzgebiihren, Clearing- und Abwicklungs-
gebihren) sowie alle sonstigen Geblhren, die an Dritte gezahlt werden, die an der Ausfihrung des
Auftrages beteiligt sind (z.B. Brokerspesen).

- Art und Umfang des Auftrages
Unter der Art des Auftrages sind unterschiedliche Orderarten, die an den jeweiligen Handelsplatzen
aufgegeben werden koénnen, zu verstehen (z.B. unlimitierte/limitierte Orders, zeitlich befristete
Orders, Stop-Loss-Orders etc.). Mit Umfang des Auftrages ist die Ordergréf3e gemeint.

- Geschwindigkeit
Unter diesem Kriterium wird die Zeitspanne von der Entgegennahme der Order bis zur theoretischen
Ausfihrbarkeit Gber einen Broker oder einen Handelsplatz verstanden. Die Geschwindigkeit der
Ausfiihrung am Handelsplatz wird mafigeblich von der Art des Marktmodells bestimmt. Die
Ausfiihrungsgeschwindigkeit hangt auch vom Prozess zur Weiterleitung der Order an den
Handelsplatz ab.

- Wabhrscheinlichkeit der Ausfiihrung und der Abwicklung
Die Wahrscheinlichkeit der Auftragsausfihrung an einem Ausfihrungsplatz ist maRRgeblich von der
Liquiditdt an diesem Ausfuhrungsplatz abhangig und lasst sich anhand der zum Zeitpunkt der
Ausfiuhrung vorherrschenden Situation im jeweiligen Orderbuch einschatzen. Die Wahrscheinlichkeit
der Abwicklung hangt von den Risiken der Abwicklung der einzelnen Ausfihrungsgeschafte ab, die
zu einer Beeintradchtigung der Lieferung von Finanzinstrumenten fihren kdnnen
(Abwicklungssicherheit am jeweiligen Ausfiihrungsplatz).

3. Gewichtung der Kriterien

Bei der Individuellen Portfolioverwaltung wird das bestmogliche Ergebnis vorrangig durch das
Gesamtentgelt bestimmt. Dieses umfasst den Preis fir das Finanzinstrument und die mit der
Auftragsausfiihrung verbundenen Kosten.

Fir alle Gbrigen Handelsentscheidungen gilt: Die relative Bedeutung der dargestellten Kriterien hangt
in erster Linie von der Art des Finanzinstrumentes, das Gegenstand des betreffenden Auftrages ist, ab.
Daruber hinaus sind die Anlagestrategie des Investmentfonds bzw. Portfolios, die Merkmale des
Auftrages sowie die Merkmale der Ausfiihrungsplatze entscheidend fir die relative Bedeutung der
Kriterien.

a. Aktien, an Borsen gehandelte Investmentfonds, an Bérsen gehandelte Derivate, sonstige
Beteiligungspapiere, Zertifikate

Transaktionen betreffend Aktien und sonstige Beteiligungspapiere, bérsengehandelte Fonds, Derivate
und Zertifikate erfolgen zum jeweils aktuellen Bérsenkurs. Die Verwaltungsgesellschaft leitet Auftrage
fur diese Finanzinstrumente Gber die RLB OO als technischer Durchflhrer an einen Broker, der durch
den jeweiligen Portfoliomanager ausgewahlt wird (die aktuelle Brokerliste ist als Anhang der Best
Execution Policy beigefiigt), weiter.

Bei der Broker-Selektion durch die Portfoliomanager finden nachfolgend dargestellte Kriterien
Anwendung. Es wird ausschlieRlich mit Brokern zusammengearbeitet, die diesen Kriterien entsprechen.
Die Broker werden regelmaRig einer Evaluierung unterzogen.
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Kriterien fiir die Broker-Selektion

- Zugang zu Handelsplatzen, welche Uber die notwendige Liquiditat verfigen

- Marktubliche Kommissionsgebuhren

- Hohe Qualitat der Ausfihrungen

- Ausgewogenheit zwischen Schnelligkeit der Ausfuhrungen einerseits und Reduktion des
Markteinflusses andererseits in Abhangigkeit von der Liquiditat und Markttiefe

- Anbindung an ein elektronisches Handelssystem, welches von der RLB OO verwendet wird

- Zeitnahe Behandlung und Korrektur von Fehlern bei der Ausfiihrung

- Effiziente und transparente Abwicklung

Auf die beschriebene Weise werden Auftrage iberwiegend am jeweiligen Haupthandelsplatz, an einem
anderen regulierten Markt oder in einem multilateralen Handelssystem ausgefiihrt, da hier unter
Berlcksichtigung bestehender Borsenmitgliedschaften und der Liquiditat der Markte regelmaRig eine
den gewichteten Ausfihrungskriterien entsprechende Ausflihrung méglich ist. Haupthandelsplatz ist
jene Borse, die vom Emittenten festgelegt wurde und/oder an der ein groRer Handelsumsatz erzielt wird.
Auftrage werden Uberwiegend an Handelsplatzen ausgefiihrt, welche hohe Handelsumsatze in den
jeweiligen Wertpapieren aufweisen. Die Portfoliomanager kénnen, sofern dies unter Beachtung der o.a.
Kriterien zweckmafRig erscheint, auch andere Ausflhrungsplatze vorgeben. Darlber hinaus ist den
Brokern die Auswahl der Ausfihrungsplatze freigestellt, sofern sie die Einhaltung der genannten
Kriterien dadurch nicht gefahrden.

b. Forderungswertpapiere (Anleihen)

Auftrage in Anleihen werden primar auf Vorgabe der Verwaltungsgesellschaft an die RLB OO als
technischen Durchfuihrer zum Abschluss tUber Bloomberg MTF Ubergeben.

In Titeln  mit eingeschrankter Liquiditdt entscheidet das Portfoliomanagement der
Verwaltungsgesellschaft, welcher Broker direkt ausgewahlt werden soll.

Je weniger liquide die Anleihen sind, desto eher wird auf Grund der Marktkenntnis sowie des
Marktzugangs bei derartigen Geschéften ein Broker durch den Portfoliomanager direkt ausgewahlt, der
aktuell auf der Brokerliste (Anhang zur Best Execution Policy) der Verwaltungsgesellschaft ist.

Die Verwaltungsgesellschaft verfugt Uber geeignete Kursbewertungsmodelle fir Anleihen mit
eingeschrankter Liquiditat.

Die technische Durchfiihrung erfolgt tiber die RLB OO und kann auch auBerbérslich erfolgen. Renten
werden manchmal auflerbdrslich auf Basis von Kursvereinbarungen und nicht auf Basis von
Bdrsenkursen (sofern Uberhaupt verfigbar) gehandelt.

Bei Auftragen beziglich Anleihen stehen die Kriterien des Gesamtentgeltes (Kurs und Kosten) sowie
der Ausfiihrungswahrscheinlichkeit im Mittelpunkt. Bei liquiden Anleihen geht in der Regel von der
Transaktion kein Markteinfluss aus. Bei Titeln mit eingeschrankter Liquiditat hingegen wird darauf
geachtet, Markt schonend vorzugehen (d.h. beispielsweise Transaktionen in mehreren Schritten
durchzuflihren). Auch die schnelle Ausfiihrung von Transaktionen ist ein wesentliches Kriterium, das
bei liquiden Anleihen in der Regel ohne Inkaufnahme von Preisnachteilen befolgt werden kann. Bei
Titeln mit eingeschrankter Liquiditat kann das Kriterium der Ausfiihrungsgeschwindigkeit zugunsten der
Erzielung des besten Preises in den Hintergrund treten.

c. Fondsanteilscheine

Die Verwaltungsgesellschaft erteilt Handelsauftrage betreffend Fondsanteilscheine grundsatzlich nur,
sofern vom Handelspartner Durchfiihrung zum NAV (Net Asset Value — aktuell errechneter Wert) sowie
Spesenfreiheit gewahrleistet werden kann.

Bei Handelsauftragen betreffend Fondsanteilscheine ist v.a. besondere Flexibilitat erforderlich. Rasche
und zuverlassige Ausfiihrung sowie Abwicklung, hohe Flexibilitat hinsichtlich der Annahmezeiten sowie
der Abrechnung allfélliger Bestandsprovisionen (Ruckvergutungen von Verwaltungsgebihren) haben
den hochsten Stellenwert. Daneben ist die Hohe der Bestandsprovisionen von entscheidender
Bedeutung. Die Verwaltungsgesellschaft leitet samtliche Bestandsprovisionen an die jeweiligen
Investmentfonds weiter.

d. OTC-Derivate
Bei Handelsgeschaften betreffend OTC-Derivate (Derivate, die nicht an einer Borse gehandelt werden)
sind aufgrund der potenziellen Komplexitat derartiger Finanzinstrumente sowie des Ausfallsrisikos des
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Handelspartners neben Preis und Kosten vor allem hohe Flexibilitat, Bonitat und Seriositat des
Handelspartners entscheidend. Darlber hinaus kénnen technische Anforderungen der depotfihrenden
Bank ein Entscheidungskriterium darstellen.

Fir Devisentermingeschafte (bedeutendstes OTC-Derivat in der Verwaltungsgesellschaft) gilt:
Devisentermingeschéfte werden grundsatzlich (iber die RLB OO gehandelt, solange die Hauptkriterien
hohe Sicherheit des Handelspartners sowie kompetitiver Wechselkurs erflllt sind. Dariiber hinaus
kénnen Devisentermingeschafte auch mit anderen Handelspartnern abgeschlossen werden, sofern die
dargestellten Kriterien erfillt sind.

4. Besondere Ausfiihrungsplitze

Handelsauftrage konnen auflerhalb von geregelten Handelsplatzen durchgefihrt werden, wenn
andernfalls die Ausflihrung und Abwicklung unwahrscheinlich ware (z. B. aulRerbdrsliche Ausfiihrung
von borsennotierten Zertifikaten oder borsennotierten Anleihen mangels Liquiditat an der Borse).
Weiters kénnen sich bei den Asset-Klassen Aktien und Anleihen durch KapitalmalRnahmen besondere
Ausfuhrungsplatze oder Broker ergeben, die nicht durch die o.g. Kriterien fir die Broker-Selektion
ermittelt werden kénnen bzw. sich nicht auf der Broker-Liste der KAG finden. In solchen Fallen ergibt
sich der Broker oder der Ausfiihrungsplatz allein durch die tatsachliche Ausfiihrungswahrscheinlichkeit
und Abwicklungsmdglichkeit der Finanzinstrumente, was jedenfalls im besten Interesse der Anleger des
Investmentfonds ist.

5. Kundenweisungen

Fir von der Verwaltungsgesellschaft ver waltete Investmentfonds oder Portfolios gilt, dass Auftrage
vollumfanglich gemaf dieser Durchfuhrungspolitik erteilt werden. Kundenweisungen in Zusammenhang
mit dem Ausfihrungsplatz werden nicht entgegengenommen! Die Einhaltung dieser Vorschrift wird von
Compliance geprtift.

6. Vorteile

Die Verwaltungsgesellschaft vereinnahmt infolge ihrer Verwaltungstatigkeit fiir Investmentfonds und
Portfolioverwaltungsmandate (sonstige geldwerte) Vorteile (z.B. fir Broker Research, Finanzanalysen,
Markt- und Kursinformationssysteme) ausschliellich dann, wenn sie im Interesse der Anteilinhaber
eingesetzt werden.

7. Verhinderung unzuléassiger Praktiken

Die Verwaltungsgesellschaft verhindert mit klaren Regelungen der Annahmeschlusszeiten fir Auftrage
betreffend Fondsanteile ,Market Timing“ (Handel zu alten Kursen in Kenntnis der Tendenz flr die zu
erwartenden neuen Kurse) und ,Late Trading“ (Handel zu alten Kursen in Kenntnis der neuen Kurse).
Die Orderannahmeschlusszeit ist jeweils 13:00 Uhr (Zeit am Sitz der Depotbank) an einem
Osterreichischen Bankarbeitstag (ausgenommen Karfreitag und Silvester).

Bei Einlangen eines Auftrags in der Depotbank vor der Orderannahmeschlusszeit ist der zur
Abrechnung kommende glltige Ausgabepreis der ermittelte Rechenwert (Net Asset Value) des
nachsten bzw. fur den Fall, dass der Investmentfonds in erheblichem Umfang in Fondsanteile investiert,
des Ubernachsten dsterreichischen Bankarbeitstages (ausgenommen Karfreitag und Silvester), jeweils
zuzuglich des Ausgabeaufschlages. Hiervon ausgenommen sind nur abgeschlossene
Fondsansparpléne.

Bei Einlangen eines Auftrags in der Depotbank vor der Orderannahmeschlusszeit ist der zur
Abrechnung kommende gliltige Rucknahmepreis der ermittelte Rechenwert (Net Asset Value) des
nachsten bzw. fir den Fall, dass der Investmentfonds in erheblichem Umfang in Fondsanteile investiert,
des Ubernachsten 6sterreichischen Bankarbeitstages (ausgenommen Karfreitag und Silvester). Hiervon
ausgenommen sind Auszahlungen gemal} einer allenfalls vereinbarten Auszahlungsphase bei
Fondsansparplanen (Auszahlungsplan).

Darlber hinaus betreibt die Verwaltungsgesellschaft bei (Sub)Fondskaufen fir die von ihr verwalteten
Investmentfonds und Portfolioverwaltungsmandate weder gezielt Market Timing noch Late Trading.

Ebenso verfligt die Verwaltungsgesellschaft tber klar strukturierte Verfahren und MalRnahmen zur
Verhinderung der GbermaRigen Verursachung von Geschéftsvorfallen (,Excessive Trading®).
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8. Vorgehensweise bei Delegation der Anlageverwaltung

Die Verwaltungsgesellschaft hat fir einen Teil der von ihr verwalteten Investmentfonds die
Anlageverwaltung an Dritte delegiert. Die Vorgehensweise zur Erzielung des bestmdglichen
Ergebnisses bei der Aus-flihrung von Handelsentscheidungen hangt im Fall der Delegation im
Wesentlichen davon ab, ob die Ordererteilung bei der Verwaltungsgesellschaft verbleibt oder nicht.

Im Fall der Ordererteilung durch die Verwaltungsgesellschaft kann auf die unter Punkt 3 angeflihrten
Vorgehensweisen verwiesen werden. In jenen Fallen, in denen es dem Dritten gestattet ist,
Transaktionen ohne Beteiligung der Verwaltungsgesellschaft in Auftrag zu geben, sorgt die
Verwaltungsgesellschaft dafiir, dass die Durchfihrungspolitik zur bestmdglichen Ausfiihrung von
Handelsentscheidungen des Dritten den entsprechenden Vorschriften entspricht, nicht im Widerspruch
zu den oben angeflihrten Prinzipien der Durchfiihrungspolitik der Verwaltungsgesellschaft steht und
auch eingehalten wird.

9. Ausnahmesituationen

In begriindeten Ausnahmeféllen (z.B. turbulente Marktphasen, die an Bérsen zum Ausruf eines Fast
Markets fiihren kénnen; zu erwartende Verzdgerungen bei der Ausflihrung usw.) kann im Interesse der
Anleger von o.a. Gewichtung der Kriterien abgewichen werden.

10. Wirksamkeit der Vorkehrungen

Die Verwaltungsgesellschaft Gberwacht die Wirksamkeit ihrer Vorkehrungen und der festgelegten
Grundsatze zur Auftragsausfihrung, und im Falle der Weiterleitung von Handelsauftrdgen an andere
Einrichtungen insbesondere die Qualitdt der Ausfuhrung regelmaRig (mindestens jahrlich, in
begrindeten Fallen auch oéfter), um etwaige Mangel aufzudecken und bei Bedarf zu beheben.

Die jeweils aktuelle Fassung der Best Execution Policy inklusive der Brokerliste — Anhang zur Best
Execution Policy — sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft unter www.kepler.at (Meni
.oervice, Untermend ,Infocenter®, Untermeni ,Downloads", Rubrik ,Sonstige Informationen®))
abrufbar.

18. Gegebenenfalls bisherige Ergebnisse des Investmentfonds

Die folgenden Grafiken zeigen die jahrliche Wertentwicklung des Investmentfonds bis zum Stichtag
30.12.2025.

Ethik Mix Ausgewogen (ATOOOETHIKAS8, ATOOOETHIKTS8)

‘Wertentwicklung

2016 07 2008 2019 2020 2021 2022 2023 2028 2025

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr
Uber die letzten 6 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlassiger Indikator fiir die Wertentwicklung in der
Zukunft. Die Markte kénnten sich kiinftig vollig anders entwickeln.

Anhand des Diagramms kdnnen Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten
werden bei der Berechnung nicht bericksichtigt.
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Wertentwicklung p.a. zum Stichtag 30.12.2025 (ISIN: ATOOOETHIKAS, Auflage 02.07.2019)

in % p.a. seit Beginn p.a. 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a.
vor AGA 4,06% 7,96% 10,06% 4,80% n.v
Nach AGA 3,59% 4,82% 8,98% 4,18% n.v

Portfolio Management Ethik Mix Ausgewogen (AT0000A26ZA7)

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr
Uber die letzten 6 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlassiger Indikator fur die Wertentwicklung in der
Zukunft. Die Markte kénnten sich kinftig vollig anders entwickeln.

Anhand des Diagramms kénnen Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten
werden bei der Berechnung nicht berlcksichtigt.

Wertentwicklung p.a. zum Stichtag 30.12.2025 (ISIN: ATOO00A26ZA7, Auflage 02.07.2019)

in % p.a. seit Beginn p.a. 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a.
vor AGA 4,05% 7,96% 10,06% 4,80% n.v
Nach AGA 4,05% 7,96% 10,06% 4,80% n.v

Ethik Mix Ausgewogen (IT) (ATO000A26Z93)

Wertentwicklung Jahr| Fonds

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr
Uber die letzten 6 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlassiger Indikator fur die Wertentwicklung in der
Zukunft. Die Markte kénnten sich kinftig vollig anders entwickeln.

Anhand des Diagramms kdnnen Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
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Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten
werden bei der Berechnung nicht bericksichtigt.

Wertentwicklung p.a. zum Stichtag 30.12.2025 (ISIN: ATO000A26Z93, Auflage 02.07.2019)

in % p.a. seit Beginn p.a. 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a.
vor AGA 4,49% 8,39% 10,50% 5,21% n.v
Nach AGA 4,02% 5,23% 9,42% 4,60% n.v.

Die Wertentwicklung ab dem 30.12.2025 bzw. die aktuellen Angaben zur Wertentwicklung kdnnen dem
Basisinformationsblatt (BIB) bzw. dem aktuellen Produktblatt des Investmentfonds sowie der Homepage
der Verwaltungsgesellschaft unter www.kepler.at entnommen werden.

Hinweis:

Die Angaben Uber die Wertentwicklung (nach OeKB-Methode ermittelt, basierend auf den
veroffentlichten Fondspreisen bzw. bei der Aussetzung der Auszahlung des Riicknahmepreises unter
Ruckgriff auf allfallige, indikative Werte) beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher
keinen verladsslichen Indikator fiir die zukiinftige Wertentwicklung des Investmentfonds dar.
Wahrungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen koénnen sich auf die Wertentwicklung
ertragserhdhend oder ertragsmindernd auswirken. Hinweis fiir Anleger mit anderer Heimatwahrung als
der Fondswahrung (EUR): Wir weisen darauf hin, dass die Rendite infolge von
Wahrungsschwankungen steigen oder fallen kann.

19. Profil des typischen Anlegers, fiir den der Investmentfonds konzipiert ist

Der Investmentfonds richtet sich an Anleger, die mit ihrer Veranlagung Kapitalzuwachs / eine laufende
Rendite anstreben. Im Hinblick auf hohere Ertragschancen missen die Anleger bereit und in der Lage
sein, auch grofere Wertschwankungen und gegebenenfalls entsprechende, auch hohere, Verluste
hinnehmen zu kénnen. Um die mit der Veranlagung verbundenen Risiken und Chancen beurteilen zu
kénnen, sollten die Anleger Uber entsprechende Erfahrungen und Kenntnisse betreffend
Veranlagungsprodukte und Kapitalmarkte verfiigen oder diesbezliglich beraten worden sein.

Die empfohlene Behaltedauer (Anlagehorizont) des Investmentfonds betragt zumindest: ab 7 Jahre.

20. Wirtschaftliche Informationen

Etwaige Kosten oder Gebiihren mit Ausnahme der unter den Punkten 9.1 und 9.2 genannten
Kosten, aufgeschliisselt nach denjenigen, die vom Anteilinhaber zu entrichten sind und
denjenigen, die aus dem Sondervermoégen des Investmentfonds zu zahlen sind.

Die Gebuhren fur die Verwahrung der Anteilscheine richten sich nach der Vereinbarung des
Anteilinhabers mit seiner depotfliihrenden Stelle.

Werden die Anteilscheine zuriickgegeben, so kénnen Kosten (z.B. Ordergebiihren) bei der Riicknahme
von Anteilscheinen anfallen.

Ansonsten fallen keine Uber die in Punkt 14 genannten hinausgehenden Kosten an.
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Abschnitt Il

1. ldentitat der Verwahrstelle des OGAW und Beschreibung ihrer Pflichten sowie der
Interessenkonflikte, die entstehen konnen

Identitat der Depotbank

Die Raiffeisenlandesbank Oberdsterreich Aktiengesellschaft, Europaplatz 1a, 4020 Linz, hat gemafR
Bescheid vom 11. April 2019, GZ FMA-IF25 6795/0001-INV/2019 der Finanzmarktaufsicht die Funktion
der Depotbank fir den Investmentfonds ibernommen.

Sie ist ein Kreditinstitut nach 6sterreichischem Recht. Ihre Haupttatigkeit ist das Giro-, Einlagen- und
Kreditgeschaft sowie das Wertpapiergeschaft.

Die Bestellung und der Wechsel der Depotbank bedirfen der Bewilligung der Finanzmarktaufsicht
(FMA). Sie darf nur erteilt werden, wenn anzunehmen ist, dass das Kreditinstitut die Erfillung der
Aufgaben einer Depotbank gewahrleistet. Die Bestellung und der Wechsel der Depotbank sind zu
veroffentlichen; die Veroffentlichung hat den Bewilligungsbescheid anzufiihren.

Aufgaben und Pflichten der Depotbank
Die Depotbank erfillt die in §§ 40 ff InvFG 2011 angefiihrten Aufgaben und Pflichten.

Der Depotbank obliegen insbesondere die Verwahrung der Vermogenswerte des Investmentfonds
sowie die Fihrung der Konten und Depots des Investmentfonds (§ 40 Abs. 1 InvFG 2011). Weiters
obliegt ihr die Verwahrung der Anteilscheine fir den Investmentfonds (§ 39 Abs. 2 InvFG 2011).

Die Depotbank hat den Weisungen der Verwaltungsgesellschaft Folge zu leisten, auller diese
Weisungen verstof3en gegen die Bestimmungen des InvFG 2011 oder die Fondsbestimmungen.

Im Rahmen der ihr obliegenden Aufsichts- und Uberwachungspflichten hat die Depotbank insbesondere

zu gewahrleisten,

- dass die Ausgabe, die Ricknahme, die Auszahlung und die Aufhebung der Anteile, die fur
Rechnung des Investmentfonds vorgenommen werden, gemaf den Bestimmungen des InvFG 2011
und den Fondsbestimmungen im Interesse der Anteilinhaber erfolgt;

- dass die Berechnung des Wertes der Anteile gemaf den Bestimmungen des InvFG 2011 und den
Fondsbestimmungen im Interesse der Anteilinhaber erfolgt;

- dass ihr bei Geschaften, die sich auf das Vermodgen des Investmentfonds beziehen, der Gegenwert
unverzuglich Ubertragen wird und,

- dass die Ertrdge des Investmentfonds gemaR den Bestimmungen des InvFG und den
Fondsbestimmungen verwendet werden,

- dass samtliche bei der Zeichnung von Anteilen des Investmentfonds von Anteilinhabern oder im
Namen von Anteilinhabern geleistete Zahlungen entgegengenommen und sédmtliche Gelder des
Investmentfonds auf Geldkonten verbucht wurden, die diesem eindeutig zuordenbar sind und
gemal den gesetzlichen Anforderungen von dazu berechtigten Stellen geflihrt werden

Bei der Wahrnehmung der ihr obliegenden Aufgaben und Pflichten hat die Depotbank ehrlich, redlich,
professionell, unabhangig und ausschliellich im Interesse der Anteilinhaber zu handeln (§ 44 Abs 2
InvFG 2011).

Die der Verwaltungsgesellschaft nach den Fondsbestimmungen fur die Verwaltung zustehende
Vergutung und der Ersatz fiir die mit der Verwaltung zusammenhangenden Aufwendungen sind von der
Depotbank zu Lasten der fur den Investmentfonds geflihrten Konten zu bezahlen. Die Depotbank darf
die ihr fur die Verwahrung der Wertpapiere des Investmentfonds und fir die Kontenfihrung zustehende
Vergutung dem Investmentfonds anlasten. Bei diesen MaRnahmen kann die Depotbank nur auf Grund
eines Auftrages der Verwaltungsgesellschaft handeln (§ 45 InvFG 2011).

Weiters werden von der Depotbank im Rahmen einer Ubertragung gemaR § 28 InvFG die unter
Abschnitt | Punkt 8 angefiihrten Tatigkeiten ibernommen.
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potentielle Interessenkonflikte

Die Verwaltungsgesellschaft weist darauf hin, dass die Depotbank ein mit ihr in einer engen Verbindung
stehendes Unternehmen, somit ein verbundenes Unternehmen im Sinne des Art 4 Abs. 1 Z 38 VO (EU)
575/2013, darstellt.

Details zu potentiellen Interessenkonflikten finden Sie in der aktuellen Leitlinie fir den Umgang mit
Interessenkonflikten und Anreizen in der KEPLER-FONDS KAG (Conflicts of Interest Policy) auf der
Homepage der Verwaltungsgesellschaft unter www.kepler.at_ (Menu ,Service®, Untermeni ,Infocenter”,
Untermeni ,Downloads", Rubrik ,Sonstige Informationen®).

2. Beschreibung samtlicher von der Verwahrstelle iibertragener Verwahrungs-
funktionen, Liste der Beauftragten und Unterbeauftragten und Angabe samtlicher
Interessenkonflikte, die sich aus der Aufgabeniibertragung ergeben kénnen

Die Depotbank kann fir die Verwahrung der Vermdgenswerte des Investmentfonds folgende

Unterverwahrstellen einsetzen:

- 0OeKB CSD GmbH, Strauchgasse 1-3, 1010 Wien

- Euroclear Bank SA/NV, 1 Boulevard du roi Albert Il, 1210 Brissel, Belgien

- Clearstream Banking S.A., 42 Avenue JF Kennedy, 1855 Luxembourg, Luxembourg

- The Bank of New York Mellon SA/NV, Messe Turm, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60327 Frankfurt am
Main, Deutschland

- Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, 1030 Wien

- Oberosterreichische Landesbank Aktiengesellschaft, Landstraflte 38, 4010 Linz

Fir die Verwahrung der Anteilscheine fir die von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten
Investmentfonds kann die Verwahrstelle/Depotbank folgende Unterverwahrstellen einsetzen:
- 0OeKB CSD GmbH, Strauchgasse 1-3, 1010 Wien

Details zu potentiellen Interessenkonflikten, die sich aus der Ubertragung der Verwahrung an
Unterverwahrstellen ergeben konnen, finden Sie im Dokument ,Informationen zu potentiellen
Interessenkonflikten betreffend Unterverwahrstellen® auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft
unter www.kepler.at_(MenlU ,Service, Untermenl ,Infocenter’, Untermenlt ,Downloads", Rubrik
~sonstige Informationen®).

3. Erklarung, dass den Anlegern auf Antrag Informationen auf dem neuesten Stand
hinsichtlich der Informationen gemaR den vorstehenden ilibermittelt werden.

Auf Anfrage werden den Anlegern des Investmentfonds aktuelle Informationen zu den oben angefiihrten
Angaben zur Depotbank zur Verfligung gestellt.

KEPLER-FONDS
Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Signator: Michael Dominik Bumberger Signator: Katharina Lang
Datum: 07.04.2026 08:19:22 Datum: 31.03.2026 10:16:38
- S % ) . - @TRUST
Dieses Dokument ist digital signiert! einfach sicher Dieses Dokument ist digital signiert! einfach sicher
Dr. Michael Bumberger Mag. Katharina Lang
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ANHANG

1. Vertriebsstellen
- Raiffeisenlandesbank Oberdsterreich Aktiengesellschaft
Europaplatz 1a 4020 Linz, www.rlbooe.at und ihre Zweigniederlassungen
- Oberosterreichische Landesbank Aktiengesellschaft
Landstralle 38, 4020 Linz, www.hypo.at und alle Filialen
- Banken der Raiffeisenbankengruppe Oberdsterreich
- Oberosterreichische Versicherung Aktiengesellschaft
Gruberstralte 32, 4020 Linz, www.keinesorgen.at

- DZBANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Platz der Republik, 60325 Frankfurt am Main,
www.dzbank.de

sowie gegebenenfalls weitere Vertriebsstellen in Osterreich und Deutschland.

2. Borsen und Markte, an denen Wertpapiere erworben werden diirfen
Siehe Anhang zu den Fondsbestimmungen

3. Angabe der Investmentfonds (OGAW und AIF), die von der KEPLER-FONDS

Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Linz verwaltet werden (Stand: April 2026):
Active World Portfolio, Alpen Privatbank Aktienstrategie, Alpen Privatbank Anleihenstrategie, Alpen Privatbank Ausgewogene
Strategie, Banner Power Alpha, Dividend Select Aktien, Dynamik Ertrag, Dynamik Invest, Ethik Mix Ausgewogen, Ethik Mix
Dynamisch, Ethik Mix Solide, H 500, Hypo K 7, Hypo K 36, K 101, K 120, K 122, K 125, K 140, K 141, K 150, K 158, K 17, K 19,
K 20 Fonds, K 2004, K 222, K 250, K 274, K 300, K 33, K 380, K 40, K 42, K 46, K 460, K 5, K 51, K 56, K 57, K 6, K 61, K 62,
K64, K66, K76, K77, K79, K 81, K 82, K88, K95, K 96, Kepler 333, KEPLER Dachfonds Hoffnung, KEPLER D-A-CH Plus
Aktienfonds, KEPLER Dollar Rentenfonds, KEPLER Emerging Markets Rentenfonds, KEPLER Ethik Aktienfonds, KEPLER Ethik
Rentenfonds, KEPLER Ethik Quality Aktienfonds, KEPLER Euro Rentenfonds, KEPLER Euro Plus Rentenfonds, KEPLER Europa
Aktienfonds, KEPLER Europa Rentenfonds, KEPLER Growth Aktienfonds, KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds,
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds, KEPLER KARUM Fonds, KEPLER Mix Ausgewogen, KEPLER Mix Dynamisch,
KEPLER Mix Solide, KEPLER Multi-Flex Portfolio, KEPLER Multi-Med Fund, KEPLER Realzins Plus Rentenfonds, KEPLER Rent
2028, KEPLER Rent Select 2030, KEPLER Rent Select 2032, KEPLER Risk Select Aktienfonds, KEPLER Short Invest
Rentenfonds, KEPLER Small Cap Aktienfonds, KEPLER Trend Select Aktienfonds, KEPLER Umwelt Aktienfonds, KEPLER US
Aktienfonds, KEPLER V 1832, KEPLER Value Aktienfonds, KEPLER Vorsorge Mixfonds, KEPLER Vorsorge Rentenfonds,
MANDO aktiv Multi Assets, META CORE, META SAT, MF 43, Minimum Varianz Fonds, Novogenia, OOEV 1, OOEV 2, Optima
Rentenfonds, Pl Masterfonds, Portfolio Management AUSGEWOGEN, Portfolio Management DYNAMISCH, Portfolio
Management KONSERVATIV, Portfolio Management SOLIDE, PPF 6, PRIVAT BANK ECI, PRIVAT BANK SWA, PRIVAT BANK
VALERE, PRIVAT BANK WEF, RBW Dynamik Alpha, Starmix Ausgewogen, Starmix Konservativ, TTM PM Fonds, Valida Aktien
Europa 2, Valida Aktien N3, Valida Anleihefonds 5, Valida Anleihen Emerging Markets 2, Valida Anleihen HTM 3, Valida Global
5, Valida Global 6, Valida Global 11, VAP 2, VM Aktien Select, Vorsorgezertifikat-Fonds, WSTW V, X-250 Welt Aktien, X-300
Equal Welt Aktien, Zukunftsvorsorge 15, Zukunftsvorsorge25, Zukunftsvorsorge30;

Die aktuelle Auflistung der von der KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H verwalteten
Investmentfonds finden Sie unter www.kepler.at (Rubrik Fondsdokumente/Fondsverdéffentlichungen).
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4. Angabe der sonstigen Hauptfunktionen der Mitglieder der Geschiftsfiihrung und
des Aufsichtsrates

Geschaftsfiihrung

Dir. Andreas Lassner-Klein

Dir. Dr. Michael Bumberger

Aufsichtsrat

Mag. Christian Ratz, Vorsitzender

Mag. Christoph Zoitl, Vorsitzender Stellvertreter

Obergsterreichische Landesbank Aktiengesellschaft, 4020 Linz
Prokurist vertritt seit 27.05.2015 gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder
einer/einem weiteren Prokuristin/Prokuristen

Mag. Serena Denkmair

Obergsterreichische Landesbank Aktiengesellschaft, 4020 Linz
Prokurist vertritt seit 08.09.2004 gemeinsam mit einem Mitglied des Vorstandes oder
einem weiteren Prokuristen

Prof. Dr. Teodoro Cocca

Cocca Asset Management KG, 4616 Weildkirchen an der Traun
vertritt seit 18.12.2009 selbstandig

APK Pensionskasse AG, 1030 Wien

Mitglied

Business Upper Austria — OO Wirtschaftsagentur GmbH, 4020 Linz

Eigentimer

Aufsichtsrat

Gerhard Lauss

Raiffeisenlandesbank Oberdsterreich Aktiengesellschaft, 4020 Linz

PO vertritt seit 22.12.2008 gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

Mag. Thomas Pointner

Geschéftsfiihrer OOV-Holding Gesellschaft m.b.H, 4020 Linz
Stadtwerke Oberwdlz GmbH, 4020 Linz
VEC Versicherungs-Experten-Center Gesellschaft m.b.H., 4020 Linz
M!IServ Marketing Services GmbH, 4020 Linz

“BRASWAG” — Brand- und Wasserschadens-Sanierungsgesellschaft m.b.H.,
4061 Pasching

Prokurist Oberdsterreichische Versicherung Aktiengesellschaft, 4020 Linz
Aufsichtsrat ELAG Immobilien AG, 4020 Linz

Prospekt flr den Ethik Mix Ausgewogen Seite 46 KE PI_E R
FONDS


https://daten.compass.at/FirmenCompass/?p=betrieb&fb=157656y&onr=4236839&PageID=FG6Z44
https://daten.compass.at/FirmenCompass/?p=betrieb&fb=157656y&onr=4236839&PageID=FG6Z44
https://daten.compass.at/FirmenCompass/?p=betrieb&fb=247579m&onr=9295559&PageID=FG6Z44
Simone Kastner
Angabe klären


Zusatzliche Informationen fuir Anleger in der Bundesrepublik
Deutschland

Der Vertrieb von Anteilen des Ethik Mix Ausgewogen, Miteigentumsfonds gemaR §§ 2 Abs. 1 und 2
iVm 50 InvFG 2011 mit der deutschen WKN (WKN-A A2PFV9, WKN-T A2PFWA, WKN-T A2PFWC,
WKN-T A2PFWD) in der Bundesrepublik Deutschland, ist der Bundesanstalt fir
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) angezeigt worden.

Vor Vertragsabschluss sind dem Erwerber eines Anteils das Basisinformationsblatt (BIB) gemafl EU-
VO 1286/2014 und der Prospekt der Verwaltungsgesellschaft in der jeweils geltenden Fassung
kostenlos zur Verfligung zu stellen. Der Prospekt ist durch den zuletzt veroffentlichten
Rechenschaftsbericht und den darauf folgenden Halbjahresbericht, sofern dieser verdffentlicht ist, zu
erganzen.

Zahl- und Informationsstelle fiir Deutschland
DZ BANK AG

Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Frankfurt am Main

Platz der Republik

60325 Frankfurt am Main

www.dzbank.de

Bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle kbnnen Ricknahmeantrage fur die Anteile des Ethik
Mix Ausgewogen eingereicht werden. Samtliche Zahlungen an die Anteilinhaber (Ricknahmeerldse,
etwaige Ausschittungen sowie sonstige Zahlungen) kdénnen uber die deutsche Zahl- und
Informationsstelle geleitet werden.

Ebenfalls bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle sind alle erforderlichen Informationen fir die
Anleger kostenlos erhaltlich:

- der Prospekt

- das Basisinformationsblatt (BIB) gemafl EU-VO 1286/2014
- die Fondsbestimmungen

- die Jahres- und Halbjahresberichte sowie

- die Ausgabe- und Rucknahmepreise.

Zusatzlich zu den vorgenannten Unterlagen steht bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle die
Zahl- und Vertriebsstellenvereinbarung, die zwischen der KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft
m.b.H., Linz, und der DZ BANK AG, Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, Platz
der Republik, 60325 Frankfurt am Main, geschlossen wurde, sowie das &sterreichische
Investmentfondsgesetz zur Einsichthahme zur Verfiigung.

Verdéffentlichungen
Folgende Veroffentlichungen werden vorgenommen:

Ausgabe- und Ricknahmepreise www.kepler.at
Besteuerungsgrundlagen www.kepler.at

Die Ubrigen Informationen fur die Anteilinhaber werden im ,Bundesanzeiger” verdffentlicht.

In gesetzlich vorgesehenen Fallen erfolgt die Information an die Anteilinhaber zusatzlich mittels eines
dauerhaften Datentragers.
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Dariiber hinaus sind die gesamten Informationen am Sitz der KEPLER-FONDS
Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. sowie der Raiffeisenlandesbank Oberdsterreich Aktiengesellschaft,
Europaplatz 1a, 4020 Linz und der DZ BANK AG, Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt
am Main, Platz der Republik, 60325 Frankfurt am Main kostenlos erhaltlich.

Anleger oder potentielle Anleger finden die Zusammenfassung ihrer Anlegerrechte und der Instrumente
zur kollektiven Rechtsdurchsetzung auf Deutsch und Englisch unter
https://www.kepler.at/de/startseite/beschwerden.html.

Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

- DZ BANK AG, Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank,
Platz der Republik, 60325 Frankfurt am Main und deren Vertriebsstellen

- Raiffeisenlandesbank Oberésterreich Aktiengesellschaft
Europaplatz 1a, 4020 Linz und ihre Zweigniederlassungen

- UniCredit Bank AG
Arabellastr. 12, 81925 Miinchen und deren Vertriebsstellen

- Deutsche Bank AG
Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main und deren Vertriebsstellen

- Deutsche WertpapierService Bank AG
Wildunger StralRe 14, 60487 Frankfurt am Main und deren Vertriebsstellen

- FIL Fondsbank GmbH
Kastanienhdhe 1, 61476 Kronberg im Taunus und deren Vertriebsstellen

- FNZ Bank SE
Bahnhofstrale 20, D-85609 Aschheim und deren Vertriebsstellen

Hauck Aufhauser Lampe Privatbank AG
Kaiserstralle 24, 60311 Frankfurt am Main und deren Vertriebsstellen

- HSBC Continental Europe S.A.
Hansaallee 3, 40549 Dusseldorf und deren Vertriebsstellen

- BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland
Bahnhofstrasse 55, 90402 Nirnberg

- Commerzbank AG
Kaiserplatz, 60311 Frankfurt am Main

- International Fund Services & Asset Management S.A
25, rue Edmond Reute, L-5326 Contern, Luxembourg

- ODDO BHF SE
Gallusanlage 8, 60329 Frankfurt am Main

Mit den oben angefihrten Vertriebsstellen wurden entsprechende Vertriebsvereinbarungen
abgeschlossen.
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Ubersicht iiber Anderungen im Prospekt hinsichtlich der Angaben gem. § 131 Abs. 1 bis 4 InvFG
2011, die geeignet sind, die Beurteilung der Anteile am OGAW zu beeinflussen:

Gliltigkeit Anderungen

Ab 16.04.2026 - Aufnahme von Liquiditdtsmanagement-Instrumenten inklusive
aktualisierter Fondsbestimmungen im Anhang sowie redaktionelle
Anderungen

Beziiglich vorangegangener Anderungen, die geeignet sind, die Beurteilung der Anteile am
Investmentfonds zu beeinflussen, siehe jeweilige Vorversion.
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glltig ab April 2026

Fondsbestimmungen

Die Fondsbestimmungen fir den Investmentfonds Ethik Mix Ausgewogen, Miteigentumsfonds gemaR Investmentfondsgesetz
2011 idgF (InvFG), wurden von der Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigt.

Der Investmentfonds ist ein Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren (OGAW) und wird von der KEPLER-
FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (nachstehend ,Verwaltungsgesellschaft genannt) mit Sitz in Linz verwaltet.

Artikel 1 Miteigentumsanteile

Die Miteigentumsanteile werden durch Anteilscheine (Zertifikate) mit Wertpapiercharakter verkorpert, die auf Inhaber lauten.

Die Anteilscheine werden in Sammelurkunden je Anteilsgattung dargestellt. Effektive Stiicke kénnen daher nicht ausgefolgt
werden.

Artikel 2 Depotbank (Verwahrstelle)

Die flr den Investmentfonds bestellte Depotbank (Verwahrstelle) ist die Raiffeisenlandesbank Oberdsterreich Aktiengesellschaft,
Linz.

Zahlstellen fur Anteilscheine sind die Depotbank (Verwahrstelle) oder sonstige im Prospekt genannte Zahistellen.

Artikel 3 Veranlagungsinstrumente und —grundsatze

Fiir den Investmentfonds diirfen nachstehende Vermoégenswerte nach MaBRgabe des InvFG ausgewahlt werden.

Die Veranlagung des Investmentfonds erfolgt zu 30 % bis 70 % des Fondsvermdgens in Anleihen, Anleihen in Form von
Geldmarktinstrumenten, Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kiindbare Einlagen (Anleihenquote), sowie zu 30 % bis
70 % des Fondsvermdgens in Aktien (Aktienquote). Die Veranlagung in die zuvor genannten Instrumente kann direkt in Form von
Einzeltiteln und indirekt Giber Fonds, Zertifikate und Derivate erfolgen. Die strategische Gewichtung der Anleihen- und Aktienquote
liegt jeweils bei ca. 50 % des Fondsvermoégens. Zur Ertrags- und Risikooptimierung kénnen auch Alternative Investments
beigemischt werden.

Die Auswahl der Veranlagungsinstrumente erfolgt auf Basis eines in der Verwaltungsgesellschaft etablierten
Auswahlprozesses, der ethische Kriterien berucksichtigt.

Dieser Fonds investiert insgesamt mindestens 80 % des Fondsvermdgens in Anlagen, die zur Erflillung 6kologischer und/oder
sozialer Merkmale und/oder nachhaltiger Anlageziele verwendet werden.

Weiters sind Anlagen in Unternehmen, die in Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a bis g der CDR (EU) 2020/1818 genannt sind,
ausgeschlossen.

Die nachfolgenden Veranlagungsinstrumente werden unter Einhaltung des obig beschriebenen Veranlagungsschwerpunkts fiir
das Fondsvermdgen erworben.

Gegebenenfalls konnen Anteile an Investmentfonds erworben werden, deren Anlagerestriktionen hinsichtlich obig beschriebenen
Veranlagungsschwerpunkts und der unten zu den Veranlagungsinstrumenten angefiihrten Beschrankungen abweichen. Die
jederzeitige Einhaltung des obig beschriebenen Veranlagungsschwerpunkts bleibt hiervon unberuhrt.

- Wertpapiere
Wertpapiere (einschlieRlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dirfen im gesetzlich zuldassigen
Umfang erworben werden.

- Geldmarktinstrumente
Geldmarktinstrumente duirfen bis zu 70 % des Fondsvermdgens erworben werden.

Der Fonds hat weder Einzelziele noch kumulative Ziele, welche auf geldmarktsatzkonforme Renditen oder die
Wertbestandigkeit der Anlage gemaf Artikel 1 Abs 1 lit c) der Geldmarktfonds-VO (EU) 2017/1131 abstellen und ist somit
kein Geldmarktfonds im Sinne der Geldmarktfonds-VO.

- Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Der Erwerb nicht voll eingezahlter Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente und von Bezugsrechten auf solche Instrumente
oder von nicht voll eingezahlten anderen Finanzinstrumenten ist zulassig.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente diirfen erworben werden, wenn sie den Kriterien betreffend die Notiz oder den
Handel an einem geregelten Markt oder einer Wertpapierbérse gemaf InvFG entsprechen.
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Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die die im vorstehenden Absatz genannten Kriterien nicht erfiillen, durfen insgesamt
bis zu 10 % des Fondsvermogens erworben werden.

- Anteile an Investmentfonds
Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) diirfen jeweils bis zu 10 % des Fondsvermdgens und insgesamt bis zu 10 %
des Fondsvermoégens erworben werden, sofern diese (OGAW bzw. OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10 % des
Fondsvermoégens in Anteile anderer Investmentfonds investieren.

- Derivative Instrumente
Derivative Instrumente dirfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 % des Fondsvermdgens und zur Absicherung eingesetzt
werden.

- Risiko-Messmethode(n) des Investmentfonds
Der Investmentfonds wendet folgende Risikomessmethode an:

Commitment Ansatz:
Der Commitment Wert wird gemaf dem 3. Hauptstlick der 4. Derivate-Risikoberechnungs- und MeldeV idgF ermittelt.

Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 40 % des Gesamtnettowertes des
Fondsvermdégens nicht Gberschreiten.

- Sichteinlagen oder kiindbare Einlagen
Sichteinlagen und kindbare Einlagen mit einer Laufzeit von héchstens 12 Monaten diirfen bis zu 49 % des Fondsvermoégens
gehalten werden.

Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten.

Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begriindeten Annahme drohender Verluste kann der
Investmentfonds den Anteil an Anlagen, die zur Erfiillung Auswahl 6kologischer und/oder sozialer Merkmale und/oder
nachhaltiger Anlageziele verwendet werden, unterschreiten und einen hoheren Anteil an Sichteinlagen oder kiindbaren
Einlagen mit einer Laufzeit von héchstens 12 Monaten aufweisen.

- Voriibergehend aufgenommene Kredite
Die Verwaltungsgesellschaft darf fir Rechnung des Investmentfonds vorlibergehend Kredite bis zur H6he von 10 % des
Fondsvermégens aufnehmen.

- Pensionsgeschafte
Nicht anwendbar.

- Wertpapierleihe

Nicht anwendbar.

Der Erwerb von Veranlagungsinstrumenten ist nur einheitlich fir den ganzen Investmentfonds und nicht firr eine einzelne
Anteilsgattung oder eine Gruppe von Anteilsgattungen zulassig.

Dies gilt jedoch nicht fiir Wahrungssicherungsgeschéafte. Diese konnen auch ausschlieRlich zugunsten einer einzigen

Anteilsgattung abgeschlossen werden. Ausgaben und Einnahmen aufgrund eines Wahrungssicherungsgeschafts werden
ausschlieB3lich der betreffenden Anteilsgattung zugeordnet.

Artikel 3a Liquiditaitsmanagement-Instrumente

Zur Wahrung der Interessen der Anteilinhaber hat die Verwaltungsgesellschaft folgende Liquiditdtsmanagement-Instrumente
vorgesehen: Ricknahmebeschrankung sowie Verlangerung der Kindigungsfrist. Ein zeitgleicher Einsatz ausgewahlter
Liquiditdtsmanagement-Instrumente ist zulassig, wenn dies zur Wahrung der Interessen der Anleger erforderlich ist.

Eine Ricknahmebeschrankung kann voriibergehend unter Bericksichtigung der Marktverhdltnisse und erwarteter
Zahlungsstrome aktiviert werden.

Die Verwaltungsgesellschaft kann die Ricknahmefrist (Kindigungsfrist) voriibergehend verlangern. Dies berihrt nicht die
Riicknahmefrequenz.

Artikel 4 Modalitaten der Ausgabe und Ricknahme

Die Berechnung des Anteilswertes erfolgt in EUR bzw. in der Wahrung der jeweiligen Anteilsgattung.

Der Zeitpunkt der Berechnung des Anteilswerts fallt mit dem Berechnungszeitpunkt des Ausgabe- und Ricknahmepreises
zusammen.

- Ausgabe und Ausgabeaufschlag
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Die Berechnung des Ausgabepreises bzw. die Ausgabe erfolgt an Osterreichischen Bankarbeitstagen (ausgenommen
Karfreitag und Silvester).

Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilswert zuzlglich eines Aufschlages pro Anteil in Héhe von bis zu 3,00 % zur
Deckung der Ausgabekosten der Verwaltungsgesellschaft, kaufmannisch gerundet auf zwei Nachkommastellen.

Die Ausgabe der Anteile ist grundsatzlich nicht beschrankt, die Verwaltungsgesellschaft behalt sich jedoch vor, die Ausgabe
von Anteilscheinen voriibergehend oder vollstandig einzustellen.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, eine Staffelung des Ausgabeaufschlags vorzunehmen.

- Ricknahme und Riicknahmeabschlag
Die Berechnung des Riicknahmepreises bzw. die Riicknahme erfolgt an dsterreichischen Bankarbeitstagen (ausgenommen
Karfreitag und Silvester).
Der Riicknahmepreis ergibt sich aus dem Anteilswert. Es fallt kein Riicknahmeabschlag an.
Auf Verlangen eines Anteilinhabers ist diesem sein Anteil an dem Investmentfonds zum jeweiligen Riicknahmepreis gegen
Ruckgabe des Anteilscheines auszuzahlen.

Artikel 5 Rechnungsjahr

Das Rechnungsjahr des Investmentfonds ist die Zeit vom 01.06. bis zum 31.05.

Artikel 6 Anteilsgattungen und Ertragnisverwendung

Fir den Investmentfonds kdnnen sowohl Ausschittungsanteilscheine und/oder Thesaurierungsanteilscheine mit KESt-
Auszahlung als auch Thesaurierungsanteilscheine ohne KESt-Auszahlung ausgegeben werden.

Fur diesen Investmentfonds koénnen verschiedene Gattungen von Anteilscheinen ausgegeben werden. Die Bildung der
Anteilsgattungen sowie die Ausgabe von Anteilen einer Anteilsgattung liegen im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft.

- Ertragnisverwendung bei Ausschiittungsanteilscheinen (Ausschiitter)

Die wahrend des Rechnungsjahres vereinnahmten Ertragnisse (Zinsen und Dividenden) kdnnen nach Deckung der Kosten nach
dem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft ausgeschittet werden. Eine Ausschittung kann unter Bericksichtigung der
Interessen der Anteilinhaber unterbleiben. Ebenso steht die Ausschittung von Ertrdgen aus der Verauflerung von
Vermoégenswerten des Investmentfonds einschliellich von Bezugsrechten im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft. Eine
Ausschittung aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschittungen sind zulassig. Das Fondsvermdgen darf durch
Ausschuttungen in keinem Fall das im Gesetz vorgesehene Mindestvolumen fiir eine Kiindigung unterschreiten. Die Betrage sind
an die Inhaber von Ausschuttungsanteilscheinen ab 15.08. des folgenden Rechnungsjahres auszuschiitten, der Rest wird auf
neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist ab 15.08. der gemaR InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den
ausschittungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die
Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotfiihrenden Stellen sicher, dass die
Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden, die entweder nicht der inlandischen Einkommen-
oder Korperschaftssteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen fir eine Befreiung gemal § 94 des
Einkommensteuergesetzes bzw. fiir eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

- Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KESt-Auszahlung

(Thesaurierer)

Die wahrend des Rechnungsjahres vereinnahmten Ertragnisse nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschiittet. Es ist bei
Thesaurierungsanteilscheinen ab 15.08. der gemaf InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer
auf den ausschuttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei
denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotfiihrenden Stellen sicher,
dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden, die entweder nicht der inlandischen
Einkommen- oder Korperschaftssteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen fiir eine Befreiung gemaR § 94 des
Einkommensteuergesetzes bzw. fir eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

- Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KESt-Auszahlung

(Vollthesaurierer)

Die wahrend des Rechnungsjahres vereinnahmten Ertragnisse nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschiuttet. Es wird
keine Auszahlung gemal InvFG vorgenommen. Der fiir das Unterbleiben der KESt-Auszahlung auf den Jahresertrag
gemal InvFG malgebliche Zeitpunkt ist jeweils der 15.08. des folgenden Rechnungsjahres. Die Verwaltungsgesellschaft stellt
durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotfiihrenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im
Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden, die entweder nicht der inlandischen Einkommen- oder
Kérperschaftssteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen fir eine Befreiung gemal § 94 des
Einkommensteuergesetzes bzw. fir eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

Werden diese Voraussetzungen zum Auszahlungszeitpunkt nicht erfillt, ist der gemaR InvFG ermittelte Betrag durch Gutschrift
des jeweils depotfihrenden Kreditinstituts auszuzahlen.
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Artikel 7 Verwaltungsgebiihr, Ersatz von Aufwendungen,
Abwicklungsgebiihr

Die Verwaltungsgesellschaft erhélt fir ihre Verwaltungstatigkeit eine jahrliche Vergitung bis zu einer Hohe von 2,00 %. Die
Vergitung wird fir jeden Kalendertag auf Basis des jeweiligen Fondsvermdgens des Vortages errechnet, in der
Anteilswertberechnung abgegrenzt und dem Fonds monatlich entnommen.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, eine Staffelung der Verwaltungsgebuhr vorzunehmen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf Ersatz aller durch die Verwaltung entstandenen Aufwendungen.

Die Kosten bei Einflihrung neuer Anteilsgattungen fiir bestehende Sondervermdgen werden zu Lasten der Anteilspreise der
neuen Anteilsgattungen in Rechnung gestellt.

Bei Abwicklung des Investmentfonds erhalt die abwickelnde Stelle eine Vergiitung von 0,50 % des Fondsvermdgens.

Nahere Angaben und Erlauterungen zu diesem Investmentfonds finden sich im Prospekt.
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Anhang

Liste der Borsen mit amtlichem Handel und von organisierten Markten

1. Borsen mit amtlichem Handel und organisierten Markten in den Mitgliedstaaten des EWR sowie Boérsen in
europaischen Liandern auBerhalb der Mitgliedstaaten des EWR, die als gleichwertig mit geregelten Markten gelten

Jeder Mitgliedstaat hat ein aktuelles Verzeichnis der von ihm genehmigten Markte zu flhren. Dieses Verzeichnis ist den anderen
Mitgliedstaaten und der ESMA zu tibermitteln. Die ESMA verdffentlicht ein Verzeichnis aller geregelten Markte auf ihrer Website
und aktualisiert es regelmanig.

1.1. Das aktuell giiltige Verzeichnis der geregelten Markte finden Sie unter:

https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers _upreq’

1.2. GemaR § 67 Abs. 2 Z 2 InvFG anerkannte Markte im EWR:

Markte im EWR, die von den jeweils zustandigen Aufsichtsbehorden als anerkannte Markte eingestuft werden.

2. Borsen in europadischen Landern auBerhalb der Mitgliedstaaten des EWR

2.1. Bosnien Herzegowina: Sarajevo, Banja Luka

2.2. Kanalinseln: The International Stock Exchange (TISE)

2.3. Montenegro: Podgorica

2.4. Russland: Moscow Exchange

2.5. Schweiz SIX Swiss Exchange AG, BX Swiss AG

2.6. Serbien: Belgrad

27. Turkei: Istanbul (betr. Stock Market nur "National Market")

2.8. Vereinigtes Konigreich

Grofbritannien und Nordirland Cboe Europe Equities Regulated Market — Integrated Book Segment, London
Metal Exchange, Cboe Europe Equities Regulated Market — Reference Price
Book Segment, Cboe Europe Equities Regulated Market — Off-Book
Segment, London Stock Exchange Regulated Market (derivatives), NEX
Exchange Main Board (non-equity), London Stock Exchange Regulated
Market, NEX Exchange Main Board (equity), Euronext London Regulated
Market, ICE FUTURES EUROPE, ICE FUTURES EUROPE -
AGRICULTURAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE -
FINANCIAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - EQUITY
PRODUCTS DIVISION und Gibraltar Stock Exchange

3. Borsen in auBereuropdischen Landern

3.1. Australien: Sydney, Hobart, Melbourne, Perth

3.2. Argentinien: Buenos Aires

3.3. Brasilien: Rio de Janeiro, Sao Paulo

3.4. Chile: Santiago

3.5. China: Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange
3.6. Hongkong: Hongkong Stock Exchange

3.7. Indien: Mumbay

National Stock Exchange of India Limited (NSE)

India International Exchange (IFSC)

1 Zum Offnen des Verzeichnisses in der Spalte links unter ,Entity Type“ die Einschrankung auf ,Regulated market” auswahlen
und auf ,Search” (bzw. auf ,Show table columns® und ,Update®) klicken. Der Link kann durch die ESMA geandert werden.
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3.8.

3.9.

3.10.
3.11.
3.12
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17
3.18.
3.19.
3.20.
3.21.
3.22.
3.23.

3.24.
3.25.

Indonesien:
Israel:
Japan:
Kanada:
Kolumbien:
Korea:
Malaysia:
Mexiko:
Neuseeland:
Peru
Philippinen:
Singapur:
Sudafrika:
Taiwan:
Thailand:
USA:

Venezuela:
Vereinigte Arabische

Emirate:

Jakarta

Tel Aviv

Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka, Sapporo
Toronto, Vancouver, Montreal

Bolsa de Valores de Colombia

Korea Exchange (Seoul, Busan)

Kuala Lumpur, Bursa Malaysia Berhad
Mexiko City

Wellington, Auckland

Bolsa de Valores de Lima

Philippine Stock Exchange

Singapur Stock Exchange

Johannesburg

Taipei

Bangkok

New York, NYCE American, New York
Stock Exchange (NYSE), Philadelphia, Chicago, Boston, Cincinnati, Nasdaq

Caracas

Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)

4. Organisierte Markte in Landern auBerhalb der Mitgliedstaaten der Europaischen Union

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

4.5.

Japan:
Kanada:
Korea:

Schweiz:

USA

Over the Counter Market

Over the Counter Market

Over the Counter Market

Over the Counter Market

der Mitglieder der International Capital Market Association (ICMA), Zirich
Over The Counter Market (unter behérdlicher Beaufsichtigung wie z.B.

durch SEC, FINRA)

5. Borsen mit Futures und Options Markten

5.1.
5.2.

5.3.

54.
5.5.

5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.

Argentinien:

Australien:

Brasilien:

Hongkong:

Japan:

Kanada:
Korea:
Mexiko:
Neuseeland:
Philippinen:
Singapur:
Sudafrika:

Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Australian Options Market, Australian

Securities Exchange (ASX)

Bolsa Brasiliera de Futuros, Bolsa de Mercadorias & Futuros, Rio de
Janeiro Stock Exchange, Sao Paulo Stock Exchange

Hong Kong Futures Exchange Ltd.

Osaka Securities Exchange, Tokyo International Financial Futures
Exchange, Tokyo Stock Exchange

Montreal Exchange, Toronto Futures Exchange

Korea Exchange (KRX)

Mercado Mexicano de Derivados

New Zealand Futures & Options Exchange

Manila International Futures Exchange

The Singapore Exchange Limited (SGX)

Johannesburg Stock Exchange (JSE), South African Futures Exchange (SAFEX)
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5.13. Turkei: TurkDEX
5.14. USA: NYCE American, Chicago Board Options
Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Comex, FINEX, ICE

Future US Inc. New York, Nasdaq, New York Stock Exchange, Boston Options Exchange
(BOX)
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Eine nachhaltige
Investition ist eine
Investition in eine
Wirtschaftstatigkeit,
die zur Erreichung
eines Umweltziels
oder sozialen Ziels
beitragt, vorausge-
setzt, dass diese
Investition keine
Umweltziele oder
sozialen Ziele
erheblich
beeintrachtigt und
die Unternehmen,
in die investiert
wird, Verfahrens-
weisen einer guten
Unternehmensfiih-
rung anwenden.

Die EU-Taxonomie
ist ein
Klassifikations-
system, das in der
Verordnung

(EU) 2020/852
festgelegt ist und
ein Verzeichnis von
okologisch
nachhaltigen
Wirtschaftstatig-
keiten enthalt. In
dieser Verordnung
ist kein Verzeichnis
der sozial
nachhaltigen
Wirtschaftstatigkei-
ten festgelegt.
Nachhaltige
Investitionen mit
einem Umweltziel
kdnnten
taxonomiekonform
sein oder nicht.

ANNEX II

Information gemaR Art. 8 VO (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-VO)

Name des Produkts: Ethik Mix Ausgewogen
Unternehmenskennung (LEI-Code): 529900ZPJ257JJNX2R37

Okologische und/oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

271\
amry

W

Ja o ® Nein

Es werden damit 6kologische/soziale
Merkmale beworben und obwohl keine

Es wird damit ein Mindestanteil ®
an nachhaltigen Investitionen
mit einem Umweltziel getatigt:

% enthalt es einen Mindestanteil von 51 % an

nachhaltigen Investitionen.
in Wirtschaftstatigkeiten, die
nach der EU-Taxonomie als
okologisch nachhaltig
einzustufen sind

* mit einem Umweltziel in
Wirtschaftstatigkeiten, die nach der EU-
Taxonomie als 6kologisch nachhaltig

in Wirtschaftstatigkeiten, die einzustufen sind

nach der EU-Taxonomie nicht
als 6kologisch nachhaltig
einzustufen sind

% mit einem Umweltziel in
Wirtschaftstatigkeiten, die nach der EU-
Taxonomie nicht als 6kologisch nachhaltig
einzustufen sind

®  mit einem sozialen Ziel

Es werden damit 6kologische/soziale
Merkmale beworben, aber keine
nachhaltigen Investitionen getatigt.

Es wird damit ein Mindestanteil
an nachhaltigen Investitionen

mit einem sozialen Ziel getatigt:
%

Welche o6kologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem

Finanzprodukt beworben?

Im Ethik Mix Ausgewogen erfolgt die Auswahl der Investitionen anhand eines nachhaltigen Anlageprozesses.
Dabei spielen Ratings der Nachhaltigkeitsagentur ISS ESG und umfangreiche ethische Ausschlusskriterien ebenso
eine Rolle wie der Meinungsaustausch von Experten im KEPLER-Ethikbeirat und der Dialog mit den Unternehmen.
Zudem werden die Richtlinien der Osterreichischen Bischofskonferenz sowie anerkannte Qualitatsstandards fir
nachhaltige Anlageprodukte (Osterreichisches Umweltzeichen, FNG-Siegel) erfiillt.

Es wurde kein Referenzwert benannt, um die mit dem Investmentfonds beworbenen 6kologischen oder sozialen
Merkmale zu erreichen.
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nachhaltigen Investitionen angestrebt werden,



Mit
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird
gemessen,
inwieweit die mit
dem
Finanzprodukt
beworbenen
okologischen oder
sozialen Mermale
erreicht werden.

Bei den wichtigsten
nachteiligen Auswirkungen
handelt es sich um die
bedeutendsten nachteiligen
Auswirkungen von
Investitionsentscheidungen
auf Nachhaltigkeitsfaktoren
in den Bereichen Umwelt,
Soziales und Beschaftigung,
Achtung der
Menschenrechte und
Bekdampfung von Korruption
und Bestechung.

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen
okologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden,
herangezogen?

Zur Messung der okologischen und sozialen Merkmale des Investmentfonds wird der ISS ESG Performance Score
herangezogen.

Der ISS ESG Performance Score bewertet die Nachhaltigkeit des Portfolios. Die Bewertung erfolgt auf einer Skala
von 0 bis 100. Je hoher die Bewertung, desto nachhaltiger das Portfolio.

Weiters erfolgt eine Bewertung der 6kologischen und sozialen Merkmale durch eine Verwendung externer
Datenpunkte, die im Abschnitt ,Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die flr die
Auswahl der Investitionen zur Erfiillung der beworbenen 6kologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?“
naher beschrieben wird.

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt
teilweise getdtigt werden sollen, und wie tréigt die nachhaltige Investition zu
diesen Zielen bei?

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen umfassen sowohl allgemeine Umwelt- und Sozialziele als auch
die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (SDGs).

Die investierten Unternehmen werden als nachhaltig eingestuft, wenn diese gemaR ISS ESG Corporate
Rating in ihrer Branche besonders gut in der Lage sind, ESG Risiken angemessen zu managen, negative
Nachhaltigkeitsauswirkungen zu mindern, die Chancen des Wandels zu einer nachhaltigen
Entwicklung zu nutzen und somit positiv zu allgemeinen sozialen oder 6kologischen Zielen beitragen.
Auch als nachhaltig werden Investitionen in Unternehmen eigestuft, die durch ihre
Produkte/Dienstleistungen entsprechend der Einschatzung von ISS ESG zu einem oder mehreren der
17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (UN SDGs - Sustainable Development Goals) je in
unterschiedlichem AusmaR beitragen: keine Armut, kein Hunger; Gesundheit und Wohlergehen;
hochwertige Bildung; Geschlechtergleichheit; sauberes Wasser und Sanitareinrichtungen; bezahlbare
und saubere Energie; menschenwiirdige Arbeit und Wirtschaftswachstum; Industrie, Innovation und
Infrastruktur; weniger Ungleichheiten; nachhaltige Stadte und Gemeinden; nachhaltige/r Konsum und
Produktion; MaBnahmen zum Klimaschutz; Leben unter Wasser; Leben an Land; Frieden,
Gerechtigkeit und starke Institutionen; Partnerschaften zur Erreichung der Ziele.

Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt
teilweise getitigt werden sollen, keinem der 6kologischen oder sozialen
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?

Die nachhaltigen Investitionen, fiir die ein Mindestanteil festgelegt wurde, umfassen nur (ggf. Gber
Subfonds investierte) Emittenten, die etablierte Normen wie Menschen- oder Arbeitsrechte
beriicksichtigen bzw. keine Kontroversen bei Umwelt- oder Wirtschaftspraktiken aufweisen. Weiters
dirfen diese Unternehmen kein Exposure in kontroverse Waffen oder thermische Kohle (Férderer mit
einem Umsatzanteil gréRer/gleich 1 %) aufweisen.

Wie wurden die |Indikatoren fiir nachteilige Auswirkungen auf
Nachhaltigkeitsfaktoren beriicksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAls — Principal
Adverse Impacts), werden bei der Ermittlung der nachhaltigen Investitionen durch eine Prifung
der Emittenten auf Negativbeitrage zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen
bertcksichtigt. Zudem werden die Emittenten dahingehend gepriift, ob ihre Aktivitaten eine
erhebliche nachteilige Auswirkung auf Nachhaltigkeitsfaktoren haben: Exposure in kontroverse
Waffen oder thermische Kohle (Férderer mit einem Umsatzanteil groBer/gleich 1 %),
Missachtung etablierter Normen wie Menschen- oder Arbeitsrechte, Kontroversen bei Umwelt-
oder Wirtschaftspraktiken.
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Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsdtzen fiir
multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen fiir
Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Ndhere Angaben:

Die nachhaltigen Investitionen, fir die ein Mindestanteil festgelegt wurde, umfassen nur (ggf.
Uber Subfonds investierte) Emittenten, die etablierte Normen wie Menschen- oder
Arbeitsrechte bericksichtigen bzw. keine Kontroversen bei Umwelt- oder Wirtschaftspraktiken
aufweisen. Somit stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsatzen fir
multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen fir Wirtschaft und
Menschenrechte in Einklang.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz ,Vermeidung erheblicher
Beeintréchtigungen” festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die
Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeintrdchtigen diirfen, und es sind
spezifische EU-Kriterien beigefiigt.

Der Grundsatz ,Vermeidung erheblicher Beeintrachtigungen” findet nur bei
denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die
die EU-Kriterien fir 6kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitaten bertcksichtigen.
Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden
Investitionen beriicksichtigen nicht die EU-Kriterien fiir 6kologisch nachhaltige
Wirtschaftsaktivitaten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen diirfen 6kologische oder soziale Ziele

ebenfalls nicht erheblich beeintrdichtigen.

- Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen
B  auf Nachhaltigkeitsfaktoren beriicksichtigt?

Ja, der Investmentfonds beriicksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf
Nachhaltigkeitsfaktoren (PAls — Principal Adverse Impacts), welche anhand einer Reihe von
Indikatoren in den Bereichen ,Klima und Umwelt“, ,Soziales und Beschaftigung, Achtung der
Menschenrechte und Bekdampfung von Korruption und Bestechung” sowie ,Staaten und
supranationale Organisationen” dargestellt werden.

Die Beriicksichtigung erfolgt sowohl durch Ausschlusskriterien (Negativkriterien) als auch den ,,Best-
in-Class” Ansatz (Positivkriterien).

Nachfolgend wird dargestellt, welche Nachhaltigkeitsindikatoren fur nachteiligen Auswirkungen
durch den Investitionsprozess insbesondere beriicksichtigt werden sowie die MalRnahmen die dazu
ergriffen werden:

PAls 1-3 - Treibhausgasemissionen; CO2-FuRabdruck; THG-Emissionsintensitat der Unternehmen, in
die investiert wird: Unternehmen mit Exposure im Bereich der fossilen Brennstoffe werden bei
Uberschreitung verschiedener Umsatzschwellen, je nach Art des Tatigkeitsbereiches (Kohleabbau,
Stromerzeugung aus Kohle, Olsande, Fracking, andere fossile Brennstoffe), ausgeschlossen. Es
erfolgt zudem eine Beriicksichtigung im ISS ESG Corporate Rating (Indikatoren “Climate change
strategy” und “GHG emission intensity”)

PAI 4 - Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tatig sind:
Unternehmen mit Exposure im Bereich der fossilen Brennstoffe werden nach verschiedenen
Umsatzschwellen, je nach Art des Tatigkeitsbereiches (Kohleabbau, Stromerzeugung aus Kohle,
Olsande, Fracking, andere fossile Brennstoffe), ausgeschlossen.

Ethik Mix Ausgewogen Version 1.6 30.01.2026



PAI 5 - Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren
Energiequellen: Eine Beriicksichtigung erfolgt im 1SS ESG Corporate Rating (Indikator "Energy use -
Coal/nuclear/unclear energy sources").

PAI 6 - Intensitdt des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren: Eine Berticksichtigung
erfolgt im 1SS ESG Corporate Rating (SDG 7: Bezahlbare und saubere Energie; SDG 9: Industrie,
Innovation und Infrastruktur; SDG 13: MaBnahmen zum Klimaschutz)

PAI 7 - Tatigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedirftiger Biodiversitat auswirken:
Unternehmen mit kontroversem Umweltverhalten werden ausgeschlossen.

PAI 8 - Emissionen in Wasser: Im Ratingprozess des ISS ESG Corporate Ratings wird der Indikator
"COD (Chemical Oxygen Demand) emissions" beriicksichtigt.

PAI 9 - Anteil gefahrlicher und radioaktiver Abfélle: m Ratingprozess des ISS ESG Corporate Ratings
wird der Indikator "Hazardous waste" beriicksichtigt.

PAl 10 - VerstoRe gegen die UNGC-Grundsdtze und gegen die Leitsdtze der Organisation fir
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) fiir multinationale Unternehmen:
Unternehmen, die etablierte Normen wie Menschen- oder Arbeitsrechte missachten bzw.
Kontroversen bei Umwelt- oder Wirtschaftspraktiken zeigen, werden ausgeschlossen.

PAI 11 - Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Uberwachung der Einhaltung der
UNGC-Grundsatze und der OECD-Leitsatze fir multinationale Unternehmen: Bericksichtigung im
ISS ESG Corporate Rating (Indikatoren "Business Ethics", "Environmental Management", "Human
rights", "Training and education")

PAl 12 - Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefdlle: Berilcksichtigung im 1SS ESG
Corporate Rating (Indikator "Equal opportunities and non-discrimination")

PAl 13 - Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen: Berticksichtigung im 1SS ESG
Corporate Rating (Indikatoren "Gender distribution" und "Equal opportunities and non-
discrimination")

PAI 14 - Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und
biologische Waffen): Unternehmen, die in "kontroverse Waffen" involviert sind, werden
ausgeschlossen.

PAI 15 — Im ESG Country Rating wird die Klima-Performance abgefragt (Indikator ,Greenhouse gas
emissions per capita”)

PAI 16 - Lander, die beispielweise gegen Menschen- und Arbeitsrechte oder Pressefreiheit verstoBen
bzw. Kinderarbeit oder Todesstrafe nicht verboten haben, werden ausgeschlossen.

Informationen dartiber, wie die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren
im letzten Geschéftsjahr beriicksichtigt wurden, entnehmen Sie dem Anhang Jahresberichts unter
,Informationen gemal Art. 11 Offenlegungs-VO“.

Nein

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?

Die Veranlagung des Investmentfonds erfolgt zu 30 % bis 70 % des Fondsvermogens in Anleihen, Anleihen in
Die Anlagestrategie Form von Geldmarktinstrumenten, Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kindbare Einlagen
dientals (Anleihenquote), sowie zu 30 % bis 70 % des Fondsvermogens in Aktien (Aktienquote). Die Veranlagung in die
B I T zuvor genannten Instrumente kann direkt in Form von Einzeltiteln und indirekt Gber Fonds, Zertifikate und

Investitionsentschei K K . R R . . . . .
dungen, wobei Derivate erfolgen. Die strategische Gewichtung der Anleihen- und Aktienquote liegt jeweils bei ca. 50 % des

bestimmte Kriterien Fondsvermogens. Zur Ertrags- und Risikooptimierung kénnen auch Alternative Investments beigemischt
wie beispielsweise werden.

Investitionsziele

oder Risikotoleranz Die Auswahl der Veranlagungsinstrumente erfolgt auf Basis eines in der Verwaltungsgesellschaft etablierten

beriicksichtigt

Auswahlprozesses, der ethische Kriterien bericksichtigt.
werden.
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Dieser Fonds investiert insgesamt mindestens 80 % des Fondsvermdgens in Anlagen, die zur Erflllung
6kologischer und/oder sozialer Merkmale und/oder nachhaltiger Anlageziele verwendet werden.

Weiters sind Anlagen in Unternehmen, die in Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a bis g der CDR (EU) 2020/1818
genannt sind, ausgeschlossen.

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die fiir die
Auswahl der Investitionen zur Erfiillung der beworbenen ékologischen oder
sozialen Ziele verwendet werden?

Die Erflllung der beworbenen 6kologischen oder sozialen Merkmale soll durch eine Anlagestrategie
sichergestellt werden, die sowohl Ausschlusskriterien als auch einen Best-in-Class-Ansatz sowie eine
aktive Mitwirkungspolitik umfasst.

Die KEPLER-FONDS KAG bedient sich zur Umsetzung der verbindlichen Anlagestrategie unter anderem
des Analysehauses ISS ESG, einem langjahrigen Partner im Bereich der Nachhaltigkeitsanalyse.

Auf Basis der im KEPLER-Nachhaltigkeitsprozess festgelegten Kriterien wird der KAG von ISS ESG
quartalsweise ein nachhaltiges Anlageuniversum mit einer Liste von Emittenten zur Verflgung
gestellt, welches all diejenigen Titel erhalt, die zum Investment zugelassen sind.

Die Auswahl dieses Anlageuniversums erfolgt zunachst nach einem Best-In-Class-Ansatz. Dadurch soll
sichergestellt werden, dass nur die Emittenten, die die besten Nachhaltigkeitsleistungen in ihrer
Kategorie erbringen, Aufnahme finden.

Beim Best-in-Class Ansatz kommen unterschiedliche Ratings zum Einsatz.

Vorwiegend gelangen Emittenten ins Anlageuniversum, die in einer ganzheitlichen
Nachhaltigkeitsbewertung, bei der Einzelkriterien in den Bereichen Umwelt, Gesellschaft und
Governance einzeln gewichtet bzw. bewertet und schlieBlich zu einer Gesamtnote aggregiert werden,
ein Mindestrating erzielen.

Uberdies sind auch Emittenten investierbar, die gemaR SDG Impact Rating einen Beitrag zu den
Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen leisten. Als zusatzliches Kriterium wird dann auch das
Carbon Risk Rating, welches die Klimarisiken und -chancen von Unternehmen/Staaten bewertet,
bericksichtigt.

Nach Anwendung der ESG Ratings erfolgt eine weitere Analyse in Hinblick auf VerstoRe gegen
Ausschlusskriterien. Die Ausschlusskriterien fir Unternehmen (Unternehmenskontroversen)
bertcksichtigen sowohl die Ebene der Geschaftsfelder (Sector-Based-Screening) als auch die
Geschéftspraktiken von Unternehmen (Norm-Based-Screening).

Auch fir Staaten und Gebietskorperschaften kommen Ausschlusskriterien (Landerkontroversen) zum
Einsatz.

Kommen Subfonds zum Einsatz, so muss der (iberwiegende Anteil der eingesetzten Subfonds
Nachhaltigkeitskriterien entsprechen.

Als Nachhaltigkeitskriterien fur diese Subfonds sind folgende Kriterien definiert:

Der Subfonds férdert entweder soziale und/oder 6kologische Merkmale iSd Art. 8 oder strebt ein
nachhaltiges Investitionsziel iSd Art. 9 EU-Offenlegungs-VO an. Gleichzeitig beriicksichtigen diese
Investitionen  auch  die  wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen  auf
Nachhaltigkeitsfaktoren (PAls).

Um die soziale und 6kologische Performance der Investments zu diskutieren und zu férdern, wurde
der KEPLER Ethikbeirat eingerichtet, der regelmaRig zusammentrifft und sowohl aus internen als auch
externen Experten zum Thema Ethik, Nachhaltigkeit und nachhaltige Investments besteht.

Unternehmen, die aus dem Anlageuniversum fallen, gegen ein Ausschlusskriterium verstofRen
und/oder den Prime-Status verlieren, werden von KEPLER schriftlich kontaktiert. In dem Schreiben
wird der genaue VerstoR und/oder die Griinde fiir die Herabstufung im Nachhaltigkeitsrating erlautert
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Die Verfahrensweisen
einer guten
Unternehmensfiithrung
umfassen solide
Managementstrukturen,
die Beziehungen zu den
Arbeitnehmern, die
Vergltung von
Mitarbeitern sowie die
Einhaltung der
Steuervorschriften.

und Verbesserungsmoglichkeiten prasentiert. Ebenso wird darauf hingewiesen, dass die Aktien bzw.
Anleihen bei ausbleibender Verbesserung verkauft werden.

Die Unternehmen erhalten eine Frist, um den Kriterien von KEPLER in Abstimmung mit ISS ESG wieder
gerecht zu werden. Ist das nicht der Fall, werden die Titel verkauft.

Naheres, einschliellich einer Auflistung der angewandten Ausschlusskriterien, finden Sie unter
https://www.kepler.at/de/themen/nachhaltige-geldanlage/kepler-esg-
investmentprozesse/investmentprozess-kepler-ethik-fonds.html.

Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser
Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert?

Es besteht keine Verpflichtung, den Umfang der Investitionen um einen Mindestsatz zu verringern.

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensfiihrung der
Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?

Zunachst flieRen die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensfiihrung in das ESG CorporatRating
(Positivkriterium — ,,Best-in-Class*) ein. Unternehmen, die gegen die Leitprinzipien der
Vereinten Nationen fir Wirtschaft und Menschenrechte verstoRen, werden Uber das
Ausschlusskriterium ,Bestatigte Nichteinhaltung etablierter Normen” (Arbeitsrechtskontroversen,
Menschenrechtskontroversen, kontroverses Umweltverhalten, kontroverse Wirtschaftspraktiken)
von der Investition ausgeschlossen.
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Die
Vermogensallokation
gibt den jeweiligen
Anteil der
Investitionen in
bestimmte
Vermogenswerte an.

”

DN

Welche Vermogensallokation ist fiir dieses Finanzprodukt geplant?

Wie obenstehend ausgefiihrt, strebt die Vermogensallokation die Erreichung der vom Finanzprodukt
beworbenen 6kologischen und sozialen Merkmale in Ubereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der
Anlagestrategie an. Folgende Mindestquoten sind zu erflllen:

* 80 % der Investitionen stehen im Einklang mit 6kologischen und sozialen Merkmalen (#1 ausgerichtet auf
okologische oder soziale Merkmale),

® 51 % der Investitionen haben ein nachhaltiges Investitionsziel (#1A Nachhaltige Investitionen).

® Bis zu 20 % der Investitionen erfiillen diese Merkmale nicht (#2 Andere Investitionen).

#1A Nachhaltige
—|_ #1B Andere
okologische oder

soziale Merkmale

Investitionen

#2 Andere
Investitionen

#1 Ausgerichtet auf 6kologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die
zur Erreichung der beworbenen 6kologischen oder sozialen Merkmale getatigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die Gbrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf 6kologische
oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf 6kologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit 6kologischen
oder sozialen Zielen.

- Die Unterkategorie #1B Andere 6kologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf

okologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investition eingestuft
werden.

Der Anteil der Investitionen mit &kologischen / sozialen Merkmalen (#1) ergibt sich aus den
verbindlichen Elementen der Anlagestrategie, durch welche Nachhaltigkeitskriterien beachtet
werden. Ein Anteil an anderen Investitionen (#2) kann nicht ausgeschlossen werden, da unter
Umstanden ein Anteil des Fondsvermégens in Subfonds, Wertpapiere, Sichteinlagen, Termineinlagen,
FX, Derivate investiert werden kann, fiir die keine Nachhaltigkeitskriterien definiert sind oder keine
Nachhaltigkeitsbewertungen vorliegen. Sichteinlagen und Termineinlagen dienen primar der
Liquiditatssteuerung. Bei FX und Derivaten ist eine Nachhaltigkeitsbewertung aktuell nicht maoglich.
Weiters konnen einzelne im Finanzprodukt gehaltene Investitionen aus dem nachhaltigen, Quartals-
Anlageuniversum fallen. Die Emittenten dieser Titel werden von KEPLER schriftlich kontaktiert und
erhalten eine Frist, um den festgelegten Nachhaltigkeitskriterien wieder gerecht zu werden. Bei
Nichtentsprechen werden die Titel verkauft.

Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt

beworbenen 6kologischen oder sozialen Merkmale erreicht?

Eine Erreichung der 6kologischen oder sozialen Merkmale des Finanzprodukts durch den Einsatz von
Derivaten wird nicht angestrebt.
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Taxonomiekonforme
Tatigkeiten, ausgedriickt
durch den Anteil der:
Umsatzerl6se, die den
Anteil der Einnahmen aus
umweltfreundlichen
Aktivitaten der
Unternehmen, in die
investiert wird,
widerspiegeln
Investitionsausgaben
(CapEx), die die
umweltfreundlichen
Investitionen der
Unternehmen, in die
investiert wird, aufzeigen,
z. B . fiir den Ubergang zu
einer griinen Wirtschaft
Betriebsausgaben (OpEx),
die die
umweltfreundlichen
betrieblichen Aktivitaten
der Unternehmen, in die
investiert wird,
widerspiegeln

Mit Blick auf die EU-
Taxonomie-Konformitat
umfassen die Kriterien fur
fossiles Gas die Begrenzung
der Emissionen und die
Umstellung auf erneuerbare
Energie oder CO2-arme
Kraftstoffe bis Ende 2035. Die
Kriterien flir Kernenergie
beinhalten umfassende
Sicherheits- und
Abfallentsorgungsvorschriften

Ermoglichende Tatigkeiten
wirken unmittelbar
ermoglichend darauf hin, dass
andere Tatigkeiten einen
wesentlichen Beitrag zu den
Umweltzielen leisten.

Ubergangstitigkeiten sind
Tatigkeiten, fir die es noch
keine CO2-armen Alternativen
gibt und die unter anderem
Treibhausgasemissionswerte
aufweisen, die den besten
Leistungen entsprechen.

In welchem MindestmaR sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel
mit der EU-Taxonomie konform?

Der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel im Sinne der EU-Taxonomie betradgt 0,1
%. Eine Uberpriifung der Taxonomiekonformitat durch den Wirtschaftspriifer oder Dritte findet nicht statt.

Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tatigkeiten im Bereich
fossiles Gas und/oder Kernenergie® investiert?

x a:

® in fossiles Gas ¢ InKernenergie

Nein

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen
Investitionen in griiner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-
Konformitdit von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformitéit in Bezug
auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschlieflich der Staatsanleihen, wihrend die zweite
Grafik die Taxonomie-Konformitdt nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzproduktes zeigt, die
keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformitat der Investitionen
einschlieRlich Staatsanleihen*
0%

Taxonomiekonform:
Fossiles Gas

W Taxonomiekonform:
Kernenergie

B Taxonomiekonform
(ohne fossiles Gas und
Kernenergie)
Nicht taxonomiekonform

99,9 %

Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder.

1 Tatigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindammung des
Klimawandels (,,Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeintrachtigen — siehe Erlauterung am
linken Rand. Die vollstandigen Kriterien fur EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstatigkeiten im Bereich fossiles Gas und
Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.
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2. Taxonomiekonformitat der Investitionen
ohne Staatsanleihen*

0%
Taxonomiekonform:
Fossiles Gas

M Taxonomiekonform:
Kernenergie

M Taxonomiekonform
(ohne fossiles Gas und
Kernenergie)

Nicht taxonomiekonform

99,9 %

Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder.

* Fir die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff , Staatsanleihen” alle Risikopositionen
gegenuber Staaten.

Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Ubergangstiitigkeiten und
ermdéglichende Titigkeiten?

Der Mindestanteil der Investitionen in Ubergangstitigkeiten betrdgt 0 %. Der Mindestanteil an
ermoglichenden Tatigkeiten betragt 0 %.

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?

Nachhaltige Investitionen werden auf Beitrdge zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen
(SDGs) und anhand des ISS ESG Corporate Ratings geprift. Da hier sowohl 6kologische als auch soziale
Ziele umfasst sind, ist die Festlegung von spezifischen Mindestanteilen fiir jeweils 6kologische und soziale
Investitionen im Einzelnen nicht moglich. Der Gesamtanteil nachhaltiger Investitionen bezogen auf
Umwelt- und Sozialziele des Finanzprodukts betrdagt mindestens 51 %.

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Da, wie zuvor erldutert, eine Trennung bei der Bewertung nachhaltiger Investitionen nicht méglich ist,
betragt der Gesamtanteil nachhaltiger Investitionen bezogen auf Umwelt- und Sozialziele des
Finanzprodukts mindestens 51 %.

Welche Investitionen fallen unter ,#2 Andere Investitionen”, welcher
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen 6kologischen oder
sozialen Mindestschutz?

Unter Umstdnden kann ein Anteil des Fondsvermdgens in Subfonds, Wertpapiere, Sichteinlagen,
Termineinlagen, FX, Derivate investiert werden, fir die keine Nachhaltigkeitskriterien definiert sind oder
keine Nachhaltigkeitsbewertungen vorliegen. Sichteinlagen und Termineinlagen dienen primar der
Liquiditatssteuerung. Bei FX und Derivaten ist eine Nachhaltigkeitsbewertung aktuell nicht maglich.
Weiters konnen einzelne im Finanzprodukt gehaltene Investitionen aus dem nachhaltigen Quartals-
Anlageuniversum fallen. Die Emittenten dieser Titel werden von KEPLER schriftlich kontaktiert und
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Bei den
Referenzwerten
handelt es sich
um Indizes, mit
denen gemessen
wird, ob das
Finanzprodukt
die beworbenen
okologischen
oder sozialen
Merkmale
erreicht.

A

erhalten eine Frist von vier Monaten, um den festgelegten Nachhaltigkeitskriterien wieder gerecht zu
werden. Bei Nichtentsprechen werden die Titel verkauft.

Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses
Finanzprodukt auf die beworbenen 6kologischen und / oder sozialen Merkmale
ausgerichtet ist?

Fir diesen Fonds wurde kein Index als Referenzwert zur Erreichung von Okologischen oder sozialen
Merkmalen bestimmt.

Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem Finanzprodukt
beworbenen 6kologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet?

Nicht anwendbar.

Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die
Indexmethode sichergestelit?

Nicht anwendbar.

Wie unterscheidet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten
Marktindex?

Nicht anwendbar.

Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes eingesehen
werden?

Nicht anwendbar.

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter www.kepler.at
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